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Studienordnung für den Diplomstudiengang Maschinenbau 
an der Technischen Universität Chemnitz 

Vom 13. Juni 2018 

Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2017 (SächsGVBl. S. 546) geändert worden 
ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz die folgende 
Studienordnung erlassen: 
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In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen 
weiblichen und männlichen Geschlechts.  

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung (§ 9) Ziele, Inhalte, Aufbau, 
Ablauf und Durchführung des Diplomstudienganges Maschinenbau an der Fakultät für Maschinenbau der Technischen 
Universität Chemnitz.  

§ 2
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Studienbeginn ist in der Regel im Wintersemester.  
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von zehn Semestern (fünf Jahren). Das Studium umfasst Module im 
Gesamtumfang von 300 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 9000 
Arbeitsstunden. 

§ 3
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung für den Diplomstudiengang Maschinenbau ist die allgemeine Hochschulreife, eine 
einschlägige fachgebundene Hochschulreife oder eine durch Rechtsvorschrift als gleichwertig anerkannte 
Hochschulzugangsberechtigung. 
(2) Eine industrielle Grundpraxis (Grundpraktikum) im Umfang von 6 Wochen sollte in der Regel vor dem Studium 
erworben werden. Das Grundpraktikum ist Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung im Basismodul 1.13 
Konstruktionslehre/Maschinenelemente I. Näheres regelt die Praktikumsordnung des Studiengangs.   

§ 4
Lehrformen 

(1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das Kolloquium (K), 
das Tutorium (T), das Praktikum (P), das Planspiel (PS) oder die Exkursion (E). 
(2) Lehrveranstaltungen werden in Deutsch abgehalten. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche 
Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abgehalten werden. 

§ 5
Ziele des Studienganges 

Absolventen des Diplomstudienganges Maschinenbau verfügen über ein umfassendes mathematisch-
naturwissenschaftliches und ingenieurwissenschaftliches Grundlagenwissen. Sie sind mit den neuesten Methoden 
und wissenschaftlichen Ansätzen sowie den modernsten Werkzeugen auf dem Gebiet des Maschinenbaus vertraut und 
können diese bei der Entwicklung und der Umsetzung eigenständiger Ideen forschungsorientiert anwenden. Sie 
verfügen über eine erweiterte berufsqualifizierende Ausbildung, die sie zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der 
Forschung, Entwicklung und Fertigung im Bereich des Maschinenbaus und des Fahrzeugbaus befähigt. Die 
Absolventen sind in der Lage, ihr Wissen und ihre Problemlösefähigkeiten auch in neuen und unvertrauten Situationen 
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anzuwenden. Die Forschungsorientierung sowie die erworbene Methodenkompetenz schaffen zudem die Basis für ein 
„lebenslanges Lernen“ und damit die selbständige Anpassung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten an die 
Markterfordernisse.  
Die Absolventen verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des 
Wissens in einer der folgenden Studienrichtungen: 
1. Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 
2. Produktionstechnik und Produktionsprozesse 
3. Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik  
4. Angewandte Mechanik und Thermodynamik 
5. Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 
 
Erste berufsbezogene praktische Erfahrungen durch ein einsemestriges industrielles Fachpraktikum unterstützen bei 
der Wahl geeigneter Wahlpflichtfächer innerhalb der Studienrichtung und bei der Auswahl einer Ergänzungsrichtung. 
Je nach Wahl der ergänzenden interdisziplinären Fächer können die Absolventen ihr technisches Wissen in einen 
breiteren, interdisziplinären Zusammenhang stellen und verfügen über grundlegende betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse, welche für eine berufliche Selbständigkeit, leitende Tätigkeiten sowie für die Bewertung und 
Implementierung technischer Innovationen unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten benötigt werden.   
Durch die erfolgreiche Bearbeitung einer Studien- und einer Projektarbeit sowie der abschließenden Diplomarbeit 
haben die Absolventen nachgewiesen, dass sie eigenständig vorhandenes und neues Wissen in komplexen 
Zusammenhängen integrieren, anwendungs- bzw. forschungsorientierte Projekte weitgehend selbstgesteuert 
durchführen und ihre Forschungsergebnisse in angemessener schriftlicher und mündlicher Form erläutern und kritisch 
interpretieren können. 
Somit sind Absolventen des Diplomstudiengangs Maschinenbau sowohl für selbständige Tätigkeiten als auch für 
Leitungsaufgaben qualifiziert und erfüllen die Voraussetzungen für eine weitere wissenschaftliche Qualifikation mit 
dem Ziel der Promotion. 
 
 

Teil 2 
Aufbau und Inhalte des Studiums 

 
§ 6  

Aufbau des Studiums 
(1) Im Studium werden 300 LP erworben, davon 120 LP im Grundstudium (1. bis 4. Semester) und 180 LP im 
Hauptstudium (5. bis 10. Semester), die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
Folgende Module sind Bestandteile des Grundstudiums: 
 
1. Basismodule 
1.1 Höhere Mathematik I (MB) 6  LP (Pflichtmodul) 
1.2 Höhere Mathematik II (MB) 6  LP (Pflichtmodul) 
1.3 Höhere Mathematik III (MB) 4  LP (Pflichtmodul) 
1.4 Numerische Methoden für Ingenieure 6  LP (Pflichtmodul) 
1.5 Technische Physik 5  LP (Pflichtmodul) 
1.6 Technische Mechanik I 5  LP (Pflichtmodul) 
1.7 Technische Mechanik II 5  LP (Pflichtmodul) 
1.8 Technische Mechanik III 5  LP (Pflichtmodul) 
1.9 FEM I 5  LP (Pflichtmodul) 
1.10 Strömungslehre 4  LP (Pflichtmodul) 
1.11 Werkstoffe 7  LP (Pflichtmodul) 
1.12 Grundlagen der Kunststofftechnik 3  LP (Pflichtmodul) 
1.13 Konstruktionslehre/Maschinenelemente I 12  LP (Pflichtmodul) 
1.14 Konstruktionslehre/Maschinenelemente II 7  LP (Pflichtmodul) 
1.15 Fertigungslehre 6  LP (Pflichtmodul) 
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1.16 Produktionssysteme 4  LP (Pflichtmodul) 
1.17 Steuerungs- und Regelungstechnik 5  LP (Pflichtmodul) 
1.18 Grundlagen der Messtechnik 4  LP (Pflichtmodul) 
1.19 Fabrikorganisation 2  LP (Pflichtmodul) 
1.20 Elektrotechnik/Elektronik 7  LP (Pflichtmodul) 
1.21 
(511010) 

Grundlagen der Informatik I 5  LP (Pflichtmodul) 

1.22 Qualitäts- und Umweltmanagement 3  LP (Pflichtmodul) 
1.23 Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau B2) 4  LP (Pflichtmodul) 
 
Folgende Module sind Bestandteile des Hauptstudiums: 
 
2. Vertiefungsmodule 
2.1 Antriebs-, Mechanismen- und Bewegungstechnik 5  LP (Pflichtmodul) 
 
Aus den Modulen 2.2 und 2.3 ist ein Modul auszuwählen: 
2.2 Projektmanagement (MB) 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
2.3 Allgemeine Chemie 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
2.4 Technische Thermodynamik I 5  LP (Pflichtmodul) 
2.5 Höhere Technische Mechanik 5  LP (Pflichtmodul) 
 
3. Schwerpunktmodule Studienrichtungen 
Aus den nachfolgend genannten Studienrichtungen 3.1 bis 3.5 ist eine Studienrichtung mit den zugehörigen Pflicht- 
und Wahlpflichtmodulen im Gesamtumfang von 65 LP auszuwählen: 
 
3.1 Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 
3.1.1 Methodisches Konstruieren 4  LP (Pflichtmodul) 
3.1.2 Rechnergestützte Konstruktion/Simulation  5  LP (Pflichtmodul) 
3.1.3 Angewandte Regelungstechnik 4  LP (Pflichtmodul) 
3.1.4 Technische Festigkeitsberechnung 3  LP (Pflichtmodul) 
3.1.5 Experimentelle Mechanik 5  LP (Pflichtmodul) 
3.1.6 Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 4  LP (Pflichtmodul) 
3.1.7 Tolerierung von Geometrieabweichungen 3  LP (Pflichtmodul) 
3.1.8 Virtual und Augmented Reality im Maschinenbau 4  LP (Pflichtmodul) 
3.1.9 Technische Produktentwicklung 7  LP (Pflichtmodul) 
  
Aus den nachfolgend genannten Modulen 3.1.10 bis 3.1.21 sind Module im Gesamtumfang von 26 LP auszuwählen: 
3.1.10 Technische Thermodynamik II 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.11 Elektromotorische Antriebe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.12 Produktdatentechnologie 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.13 Integrative Leichtbautechnologien 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.14 Funktionswerkstoffe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.15 Umlaufrädergetriebe und Sonderbauformen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.16 FEM II 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.17 Experimentelle Kontinuumsmechanik 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.18 Bewegungsmodellierung und MKS 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.19 Konstruieren mit Kunststoffen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.20 Generative Fertigungsverfahren (3D-Druck) 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.1.21 Korrosion und Verschleiß 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
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3.2 Produktionstechnik und Produktionsprozesse 
3.2.1 Angewandte Regelungstechnik 4  LP (Pflichtmodul) 
3.2.2 Fügetechnik 4  LP (Pflichtmodul) 
3.2.3 Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik 4  LP (Pflichtmodul) 
3.2.4 Umformtechnik und Trenntechnik in Anwendung 6  LP (Pflichtmodul) 
3.2.5 Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungskonstruktion 7  LP (Pflichtmodul) 
3.2.6 Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik 6  LP (Pflichtmodul) 
3.2.7 Gestaltung spanender Fertigungsprozesse 5  LP (Pflichtmodul) 
3.2.8 Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse 3  LP (Pflichtmodul) 
3.2.9 Umformwerkzeuge B 3  LP (Pflichtmodul) 
3.2.10 Simulation in der Umformtechnik 5  LP (Pflichtmodul) 
  
Aus den nachfolgend genannten Modulen 3.2.11 bis 3.2.22 sind Module im Gesamtumfang von 18 LP auszuwählen: 
3.2.11 Fertigungsmesstechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.12 Industrielle Steuerungstechnik 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.13 Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung) 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.14 CAM-Methoden und Anwendung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.15 Elektromotorische Antriebe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.16 Umform- und Verzahnmaschinen 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.17 Automatisierung von Maschinen 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.18 Generative Fertigungsverfahren (3D-Druck) 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.19 Virtuelle Prozessketten in der Umformtechnik 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.20 Effiziente Prozessketten 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.21 Fluide Antriebe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.2.22 Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
3.3 Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 
3.3.1 Werkstoffwissenschaft - mechanische Eigenschaften 4  LP (Pflichtmodul) 
3.3.2 Korrosion und Verschleiß 4  LP (Pflichtmodul) 
3.3.3 Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 6  LP (Pflichtmodul) 
3.3.4 Oberflächen- und Beschichtungstechnik 5  LP (Pflichtmodul) 
3.3.5 Verbundwerkstoffe 3  LP (Pflichtmodul) 
3.3.6 Verbundwerkstoffe in der Anwendung 2  LP (Pflichtmodul) 
3.3.7 Werkstofftechnik der Kunststoffe 5  LP (Pflichtmodul) 
3.3.8 Keramische und metallische Leichtbauwerkstoffe 4  LP (Pflichtmodul) 
3.3.9 Polymerwerkstoffe 4  LP (Pflichtmodul) 
3.3.10 Schweißmetallurgie und Verbindungseigenschaften 4  LP (Pflichtmodul) 
  
Aus den nachfolgend genannten Modulen 3.3.11 bis 3.3.30 sind Module im Gesamtumfang von 24 LP auszuwählen: 
3.3.11 Werkstoffwissenschaft - Strukturbildungsprozesse 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.12 Funktionswerkstoffe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.13 Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.14 Thermisches Beschichten 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.15 Werkstoffmodellierung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.16 Simulation im Strukturleichtbau 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.17 Technische Thermodynamik II 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.18 Hochtemperaturwerkstoffe 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.19 Werkstoffverbunde 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.20 Löten 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.21 Schadensanalyse 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.22 Ermüdung von Werkstoffen 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.23 Gläserne Leichtbauwerkstoffe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.24 Werkstoffauswahl 4  LP (Wahlpflichtmodul) 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018

1513



 
 

3.3.25 Elektrochemisches Beschichten 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.26 Technische Festigkeitsberechnung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.27 Wärmeübertragung 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.28 Prüfen von Kunststoffen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.29 Einführung in die kristallografische Texturanalyse 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.3.30 Grundlagen der Adaptronik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
3.4 Angewandte Mechanik und Thermodynamik 
3.4.1 Maschinendynamik diskreter Systeme 5  LP (Pflichtmodul) 
3.4.2 Grundzüge des Leichtbaus 4  LP (Pflichtmodul) 
3.4.3 Kontinuumsmechanik I 5  LP (Pflichtmodul) 
3.4.4 Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 6  LP (Pflichtmodul) 
3.4.5 Experimentelle Mechanik 5  LP (Pflichtmodul) 
3.4.6 Wärmeübertragung 5  LP (Pflichtmodul) 
  
Aus den nachfolgend genannten Modulen 3.4.7 bis 3.4.31 sind Module im Gesamtumfang von 35 LP auszuwählen: 
3.4.7 Kontinuumsmechanik II 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.8 Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.9 Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.10 Numerische Dynamik thermomechanisch-gekoppelter Strukturen 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.11 Höhere Strömungslehre 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.12 Rheologie 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.13 Werkstoffmodellierung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.14 Ähnlichkeitstheorie und dimensionslose Kennzahlen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.15 Technische Thermodynamik II 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.16 Rohrleitungen und Armaturen 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.17 Solarthermie 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.18 Kraft- und Wärmeversorgung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.19 Experimentelle Kontinuumsmechanik 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.20 Experimentelle Methoden der Fluid- und  Thermodynamik 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.21 Numerische Dynamik flexibler Strukturen 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.22 FEM II 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.23 Materialmodellierung 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.24 Werkstoffwissenschaft - mechanische Eigenschaften 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.25 Optimierung 6  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.26 Berechnung anisotroper Strukturen 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.27 Bewertung und Optimierung der Energieeffizienz 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.28 Sicherheitstechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.29 Kältetechnik und -versorgung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.30 Simulation in der thermischen Energietechnik 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.4.31 Numerische Methoden der Wärmeübertragung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
3.5 Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 
3.5.1 Grundzüge des Leichtbaus 4  LP (Pflichtmodul) 
3.5.2 Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung 4  LP (Pflichtmodul) 
3.5.3 Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen 5  LP (Pflichtmodul) 
3.5.4 Faserverbundkonstruktion 5  LP (Pflichtmodul) 
3.5.5 Verbundwerkstoffe 3  LP (Pflichtmodul) 
3.5.6 Fügen von Leichtmetallen und Mischverbindungen 3  LP (Pflichtmodul) 
3.5.7 Recyclingtechnologien 5  LP (Pflichtmodul) 
3.5.8 Textiler Leichtbau 4  LP (Pflichtmodul) 
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Aus den nachfolgend genannten Modulen 3.5.9 bis 3.5.24 sind Module im Gesamtumfang von 32 LP auszuwählen: 
3.5.9 Prozess- und Verkettungstechnik 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.10 Recycling von Kunststoffen und Gummi 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.11 Verarbeitung kurzfaserverstärkter Kunststoffe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.12 Integrative Leichtbautechnologien 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.13 Simulation im Strukturleichtbau 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.14 Bionik im Leichtbau 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.15 Biobasierte Polymerwerkstoffe und Verbundstrukturen 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.16 Keramische und metallische Leichtbauwerkstoffe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.17 Technische Textilien - Grundlagen 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.18 Komponentenfertigung mit Kunststoffen 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.19 Grundlagen und Trends im Strukturleichtbau 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.20 Grenzflächendesign für Faserkunststoffverbunde 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.21 Berechnung anisotroper Strukturen 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.22 Vibroakustik im Leichtbau 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.23 Gläserne Leichtbauwerkstoffe 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
3.5.24 Generative Fertigungsverfahren (3D-Druck) 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4. Ergänzungsmodule Ergänzungsrichtungen 
Aus den nachfolgend genannten Ergänzungsrichtungen 4.1 bis 4.8 ist eine Ergänzungsrichtung mit den zugehörigen 
Wahlpflichtmodulen im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. 
 
4.1 Montage- und Fügetechnik 
Aus den Modulen 4.1.1 bis 4.1.7 sind Module im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu 
erweitern, können auch Module im Gesamtumfang von bis zu 14 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen 
Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet: 
4.1.1 Schweißprozesse und Ausrüstungen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.1.2 Modellbildung und Simulation in der Fügetechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.1.3 Kunststoff-Füge- und -Montagetechnik 6  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.1.4 Montage- und Handhabetechnik/Robotik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.1.5 Kurvengetriebe und Bewegungsdesign 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.1.6 Strahltechnische Verfahren 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.1.7 Gestaltung und Berechnung von Schweißverbindungen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4.2 Fördertechnik und Technische Logistik 
Aus den Modulen 4.2.1 bis 4.2.9 sind Module im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu 
erweitern, können auch Module im Gesamtumfang von bis zu 14 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen 
Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet: 
4.2.1 Materialfluss und Logistik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.2 Textile Maschinenelemente 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.3 Rechnergestützte Fabrikplanung 6  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.4 Sichere Mechatronische Systeme 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.5 Spezialgebiete der Förder- und Zuführtechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.6 Robotersteuerungen B 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.7 Pneumatische und Vibrationsfördertechnik 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.8 Unternehmenslogistik – Logistiksysteme in Anwendung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.2.9 Grundlagen der Robotik B 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4.3 Fahrzeugtechnik 
Aus den Modulen 4.3.1 bis 4.3.9 sind Module im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu 
erweitern, können auch Module im Gesamtumfang von bis zu 14 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen 
Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet: 
4.3.1 Fahrwerktechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
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4.3.2 Motorradtechnik 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3.3 Ausgewählte Kapitel der Automobilforschung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3.4 Fahrzeugmotoren 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3.5 Fahrzeugenergietechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3.6 Fahrzeugdynamik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3.7 Fahrzeugsystemdesign 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3.8 Fahrzeuggetriebe 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.3.9 Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme I 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4.4 Fertigungsmesstechnik 
Aus den Modulen 4.4.1 bis 4.4.6 sind Module im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu 
erweitern, können auch Module im Gesamtumfang von bis zu 15 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen 
Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet:   
4.4.1 Optische Technologien in der Fertigungsmesstechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.4.2 Messsystem- und Datenanalyse in der geometrischen Messtechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.4.3 Prozessorientiertes Qualitätsmanagement 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.4.4 Strategien der Fertigungsmesstechnik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.4.5 Tolerierung von Geometrieabweichungen II 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.4.6 Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen der 

Fördertechnik 
 

5 
 
 LP (Wahlpflichtmodul) 

 
4.5 Digitale Produktion und Informatik 
Aus den Modulen 4.5.1 bis 4.5.12 sind Module im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu 
erweitern, können auch Module im Gesamtumfang von bis zu 14 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen 
Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet: 
4.5.1 Rechnergestützte Fabrikplanung 6  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.2 (553110) Rechnernetze 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.3 (511050) Grundlagen der Informatik II 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.4 (571250) Virtuelle Realität 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.5 (571210) Solid Modeling 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.6 Einführung in die Künstliche Intelligenz 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.7 Produktionsplanung und -steuerung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.8 Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.9 Unternehmenslogistik – Logistiksysteme in Anwendung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.10 Grundlagen der Produktionsinformatik 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.11(563030) Datenbanken Grundlagen 5  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.5.12 Virtual Reality-Modellierung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4.6 Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 
Aus den Modulen 4.6.1 bis 4.6.7 sind Module im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu 
erweitern, können auch Module im Gesamtumfang von bis zu 14 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen 
Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet: 
4.6.1 Arbeits- und Gesundheitsschutz 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.6.2 Prozessorientiertes Qualitätsmanagement 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.6.3 Erfolgsfaktor Mensch 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.6.4 Gestaltung der Arbeitsumwelt 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.6.5 Methoden zur Arbeitsgestaltung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.6.6 Arbeitsanalyse und Zeitwirtschaft 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.6.7 Anwendung von Qualitätstechniken 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
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4.7 Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 
Aus den Modulen 4.7.1 bis 4.7.7 sind Module im Gesamtumfang von 12 LP auszuwählen. Um das Wahlspektrum zu 
erweitern, können auch Module im Gesamtumfang von bis zu 15 LP gewählt werden. Diese zusätzlichen 
Leistungspunkte werden nicht auf den Studiengang angerechnet:   
4.7.1 Mathematisches Softwarepraktikum 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.7.2 Numerik partieller Differentialgleichungen 8  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.7.3 Polymermaterialien für Maschinenbau 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.7.4 Statistik 6  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.7.5 Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen 6  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.7.6 Grundlagen der Makromolekularen Chemie für die Nebenfachausbildung 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
4.7.7 Prozesse und Produkte der chemischen Industrie 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4.8 Spezifische Ergänzungen 
Aus nicht gewählten Studienrichtungen bzw. nicht gewählten Ergänzungsrichtungen sind Module im Gesamtumfang 
von 12 LP frei auszuwählen. 
 
5. Ergänzungsmodule Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 
5.1 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure 3  LP (Pflichtmodul) 
 
Aus den nachfolgend genannten Modulen 5.2 bis 5.18 sind Module im Gesamtumfang von 8 LP auszuwählen: 
5.2 Ringvorlesung Maschinenbau in der regionalen Industrie 2  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.3 Arbeitswissenschaft 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.4 Recht und Technik 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.5 Geschichte des Maschinenbaus 2  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.6 Zeitmanagement 2  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.7 Gesprächsführung 2  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.8 Präsentationstechniken 2  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.9 Englisch in Studien- und Fachkommunikation V (Niveau C1) 4  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.10 Recht des geistigen Eigentums 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.11 Grundlagen des Marketing 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.12 Grundlagen des Personalmanagements und der Personalführung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.13 Einführung in das Innovations- und Technologiemanagement 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.14 Businessplanung und Management von Gründungen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.15 Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeitsmanagement 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.16 Investitionsrechnung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.17 Interne Unternehmensrechnung 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
5.18 Nachhaltigkeitsmanagement von Innovationen 3  LP (Wahlpflichtmodul) 
 
6. Modul Studienarbeit 
6 Studienarbeit 7  LP (Pflichtmodul) 
 
7. Modul Fachpraktikum 
7 Fachpraktikum 26  LP (Pflichtmodul) 
 
8. Modul Projektarbeit 
8 Projektarbeit 10  LP (Pflichtmodul) 
 
9. Modul Diplom-Arbeit 
9 Diplom-Arbeit 30  LP (Pflichtmodul) 
 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Diplomstudiengang Maschinenbau an der Technischen Universität 
Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen Gliederung im Studienablaufplan (siehe Anlagen 
1a und 1b) und dem modularen Aufbau des Studienganges. 
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§ 7  
Inhalte des Studiums 

(1) Das Studium ist unterteilt in ein viersemestriges Grundstudium und ein sechssemestriges Hauptstudium. Im 
Grundstudium werden die mathematisch-naturwissenschaftlichen sowie breit angelegten 
ingenieurwissenschaftlichen Grundkenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die für alle Bereiche des Maschinenbaus von 
essentieller Bedeutung sind. Darauf aufbauend schließt sich im fünften Semester das Hauptstudium mit weiteren 
vertiefenden Fächern an. Zu Beginn des Hauptstudiums entscheiden sich die Studenten für eine von fünf 
Studienrichtungen, die sich über das gesamte weitere Studium, unterbrochen durch das industrielle Fachpraktikum, 
erstreckt. Der erste Teil der gewählten Studienrichtung umfasst Pflichtfächer, die die Studenten in das jeweilige 
Fachgebiet einführen sollen. Im Rahmen der Studienarbeit werden zudem erste Erfahrungen in der Bearbeitung einer 
wissenschaftlichen Aufgabenstellung gesammelt. Das Fachpraktikum im siebten Semester soll dazu dienen, das 
erworbene Wissen in einem realen Kontext anzuwenden und die Studenten im achten und neunten Semester bei der 
Auswahl der Wahlpflichtfächer innerhalb der Studienrichtung und der Wahl einer Ergänzungsrichtung entsprechend 
ihrer Neigungen und Interessen zu unterstützen. Um eine entsprechende fachliche Tiefe zu gewährleisten, ist daher 
die erfolgreiche Absolvierung der Basismodule 1.1 bis 1.23 vor Beginn des Fachpraktikums zwingend erforderlich. Es 
wird empfohlen, das Modul Fachpraktikum vor der Wahl der Ergänzungsrichtung zu belegen. Es dient zugleich als 
methodische Vorbereitung auf die im achten und neunten Semester angesetzte Projektarbeit, welche im akademischen 
Kontext durchgeführt wird. Dabei besteht die Möglichkeit, tiefer in die Forschungsschwerpunkte einzelner Professuren 
einzusteigen und erste eigenständige Projekte unter wissenschaftlicher Betreuung umzusetzen. Interdisziplinäre 
Lehrinhalte ergänzen die fachbezogenen Themengebiete durch die Vermittlung von Methodenwissen sowie 
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, die den Studenten helfen, die Aufgaben eines Maschinenbauingenieurs in den 
betrieblichen und rechtlichen Kontext zu setzen. Das Studium schließt mit der stärker forschungsorientierten und 
weitestgehend eigenständig zu organisierenden Diplomarbeit einschließlich der Verteidigung der Ergebnisse im 
Rahmen eines Kolloquiums ab. 

(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer der einzelnen 
Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) festgelegt. 
 
 

Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8  

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine Fachstudienberatung 
statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau beauftragt ein Mitglied der Fakultät mit der Wahrnehmung dieser 
Beratungsaufgabe. 
(2) Ein Student soll an einer Studienberatung im dritten Fachsemester teilnehmen, wenn er bis zum Beginn des dritten 
Fachsemesters nicht mindestens einen Leistungsnachweis erbracht hat. 
(3) Es wird empfohlen, eine Studienberatung darüber hinaus insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch zu nehmen: 
1. vor Beginn des Studiums, 
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. vor einem Praktikum, 
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
5. nach nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 9  
Prüfungen 

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Maschinenbau an der 
Technischen Universität Chemnitz enthalten. 
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§ 10  
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium 

(1) Die Studenten sollen sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten und deren Inhalte in 
selbständiger Arbeit vertiefen. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, vielmehr sind 
zusätzliche eigene Studien erforderlich (Selbststudium).  
(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen.  
 
 

Teil 4 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 
Diese Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2018/2019 Immatrikulierten.  
 
Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen 
Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 28. Mai 2018 und der 
Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 6. Juni 2018. 
 
 
Chemnitz, den 13. Juni 2018 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
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Anlage 1a: Diplomstudiengang Maschinenbau 
STUDIENABLAUFPLAN Grundstudium 

Module 1. Semester 
(Wintersemester) 

2. Semester 
(Sommersemester) 

3. Semester 
(Wintersemester) 

4. Semester 
(Sommersemester) 

Arbeitsaufwand 
Leistungspunkte  
Gesamt 

1. Basismodule 
1.1 Höhere Mathematik I 
(MB) 
 

180 AS 
8 LVS (V4/Ü2/P2) 
PVL Aufgabenkom-
plexe  
PL Klausur 

   
 
 
 

 
180 AS / 6 LP 
 

1.2 Höhere Mathematik II 
(MB) 
 

 180 AS 
8 LVS (V4/Ü2/P2) 
PVL Aufgabenkom-
plexe 
PL Klausur 

  
 

 
180 AS / 6 LP 

1.3 Höhere Mathematik III 
(MB) 
 

  120 AS 
6 LVS (V2/Ü2/P2) 
PVL Aufgabenkom-
plexe 
PL Klausur 

  
120 AS / 4 LP 
  

1.4 Numerische Methoden 
für Ingenieure 

   180 AS 
6 LVS (V3/Ü1/P2) 
PVL Aufgabenkom-
plexe 
PL mündliche Prüfung 

 
180 AS / 6 LP 

1.5 Technische Physik 90 AS 
3 LVS (V2/Ü1) 
PL Klausur 
 

60 AS 
3 LVS (V1/P2) 
PVL Testat zum Physi-
kalischen Praktikum 
PL Klausur 

   
150 AS / 5 LP 
 

1.6 Technische Mechanik 
I 

150 AS 
5 LVS (V2/Ü3) 
PL Klausur 

    
150 AS / 5 LP 
 

1.7 Technische Mechanik 
II 

 150 AS 
5 LVS (V2/Ü3) 
PL Klausur 

   
150 AS / 5 LP 
 

1.8 Technische Mechanik 
III 

  150 AS 
4 LVS (V2/Ü2) 
PL Klausur 

  
150 AS / 5 LP 
 

1.9 FEM I    150 AS 
4 LVS (V2/Ü2) 
PL Klausur 

 
150 AS / 5 LP 
 

1.10 Strömungslehre   120 AS 
4 LVS (V2/Ü2) 
PL Klausur 

  
120 AS / 4 LP 
 

1.11 Werkstoffe 
1.11.1 Werkstoffe I 
1.11.2 Werkstoffe II 

1.11.1: 90 AS 
3 LVS (V2/Ü1) 
 

1.11.2: 120 AS 
3 LVS (V1/Ü1/P1) 
PVL Nachweis des 
Praktikums 
PL Klausur  

   
210 AS / 7 LP 

1.12 Grundlagen der 
Kunststofftechnik 

  90 AS 
3 LVS (V2/Ü1) 
PL Klausur 

  
90 AS / 3 LP 

1.13 Konstruktions-
lehre/Maschinenelemente 
I 
1.13.1 Darstellungs-
lehre/CAD 

1.13.1: 90 AS 
3 LVS (V1/Ü1/P1)  
2 PVL Nachweis 
CAD-Praktikum, 
Klausur 

1.13.2: 120 AS 
3 LVS (V2/Ü1) 
 

1.13.2: 150 AS 
4 LVS (V2/Ü2) 
PVL 2 Belege  
PL Klausur 

  
360 AS / 12 LP 
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Anlage 1a: Diplomstudiengang Maschinenbau 
STUDIENABLAUFPLAN Grundstudium 

1.13.2 Konstruktions-
lehre/Maschinenelemente 
I 

1.14 Konstruktions-
lehre/Maschinenelemente 
II 
1.14.1 Konstruktions-
lehre/Maschinenelemente 
II 
1.14.2 Grundlagen der Ge-
triebetechnik 

   1.14.1: 150 AS 
4 LVS (V2/Ü2) 
PVL Beleg  
PL Klausur 

1.14.2: 60 AS 
2 LVS (V1/Ü1) 
PL Klausur 

 
210 AS / 7 LP 

1.15 Fertigungslehre 60 AS 
2 LVS (V2) 

120 AS 
3 LVS (V2/Ü1) 
PL Klausur 

   
180 AS / 6 LP 

1.16 Produktionssysteme   120 AS 
3 LVS (V2/Ü1) 
PL Klausur 

  
120 AS / 4 LP 

1.17 Steuerungs- und Re-
gelungstechnik 

  60 AS 
2 LVS  
(V2) 
 

90 AS 
2 LVS  
(Ü1/P1) 
PL Klausur  

 
150 AS / 5 LP 
 

1.18 Grundlagen der 
Messtechnik 

120 AS 
3 LVS (V2/P1) 
PVL erfolgreich 
testiertes Prakti-
kum 
PL Klausur 

    
120 AS / 4 LP 

1.19 Fabrikorganisation 60 AS 
2 LVS (V2) 
PL Klausur 

    
60 AS / 2 LP 

1.20 Elektrotechnik/Elekt-
ronik 

90 AS 
3 LVS (V2/Ü1) 

120 AS 
3 LVS (V1/Ü1/P1) 
PVL erfolgreich tes-
tiertes Praktikum  
PL Klausur 

   
210 AS / 7 LP 

1.21 (511010) Grundla-
gen der Informatik I 

  150 AS 
4 LVS (V2/Ü1/P1) 
PVL Beleg 
PL Klausur 

  
150 AS / 5 LP 

1.22 Qualitäts- und Um-
weltmanagement 

   90 AS 
2 LVS (V1/Ü1)  
PL Klausur 

 
90 AS / 3 LP 

1.23 Englisch in Studien- 
und Fachkommunikation I 
(Niveau B2) 

   120 AS 
4 LVS (Ü4) 
ASL Klausur 

 
120 AS / 4 LP 

Gesamt LVS 32 28 30 24 114 
Gesamt AS 930 870 960 840 3600 AS / 120 LP 

 
PL Prüfungsleistung Ü Übung 
PVL Prüfungsvorleistung T Tutorium 
ASL Anrechenbare Studienleistung P Praktikum 
LVS Lehrveranstaltungsstunden PS Planspiel 
AS Arbeitsstunden E Exkursion 
LP Leistungspunkte K Kolloquium 
V Vorlesung PR Projekt 
S Seminar   
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.1 

Modulname Höhere Mathematik I (MB) 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Die Mathematik ist eine wichtige Grundlagendisziplin für Studiengänge der Ingenieurwissen-
schaften. Sie stellt das Instrumentarium, die mathematischen Strukturen und Methoden zur 
Modellierung und Lösung technischer Probleme bereit. 
 
Inhalte: Die inhaltlichen Schwerpunkte des Moduls sind die folgenden: 
• Matrizen und Determinanten 
• Lineare Gleichungssysteme 
• Analytische Geometrie 
• Eigenwertprobleme 
• Funktionen, Grenzwerte, Ableitung 

 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls ist der Erwerb praktisch anwendbarer Kenntnisse in Ma-
thematik. Dazu ist es erforderlich, ein Verständnis für Begriffe, Strukturen und Methoden zu 
vermitteln. Die Studenten werden in die Lage versetzt, ingenieurwissenschaftliche Frage-
stellungen in mathematische Sprache umzusetzen und zu lösen. Qualifikationsziel des Prak-
tikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei der eigenständigen Anwendung mathe-
matischer Konzepte und Lösungsmethoden. Das Praktikum ersetzt einen Teil der ansonsten 
für das Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Höhere Mathematik I  (4 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik I  (2 LVS) 
• P: Höhere Mathematik I  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für die mathematische Grundausbildung anderer technischer Bachelorstudi-
engänge geeignet. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Höhere Mathematik I, die 

einzeln bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindestens 50% der 
Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Höhere Mathematik I (Prüfungsnummer: 20081) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.2  

Modulname Höhere Mathematik II (MB) 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die inhaltlichen Schwerpunkte des Moduls sind die folgenden: 
• Reihen, Potenzreihen, Taylorreihen 
• ebene und räumliche Kurven 
• Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer Variablen 
• Differential- und Integralrechnung für Funktionen mit mehreren Variablen 
• Laplace- und Fouriertransformation 

 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls ist der Erwerb praktisch anwendbarer Kenntnisse in Ma-
thematik. Dazu ist es erforderlich, ein Verständnis für Begriffe, Strukturen und Methoden zu 
vermitteln. Die Studenten werden in die Lage versetzt, ingenieurwissenschaftliche Frage-
stellungen in mathematische Sprache umzusetzen und zu lösen. 
Qualifikationsziel des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei der eigenstän-
digen Anwendung mathematischer Konzepte und Lösungsmethoden. Das Praktikum ersetzt 
einen Teil der ansonsten für das Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Höhere Mathematik II  (4 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik II  (2 LVS) 
• P: Höhere Mathematik II  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Höhere Mathematik I (MB) 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für die mathematische Grundausbildung anderer technischer Bachelorstudi-
engänge geeignet. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Höhere Mathematik II, die 

einzeln bestanden sein müssen. 
Bestanden bedeutet, dass mindestens 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Höhere Mathematik II (Prüfungsnummer: 20083) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.3 

Modulname Höhere Mathematik III (MB) 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die inhaltlichen Schwerpunkte des Moduls sind die folgenden: 
• Gewöhnliche Differentialgleichungen 
• Ausblick auf partielle Differentialgleichungen (Potenzialgleichung, Wärmeleitung, 

Wellengleichung) 
 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls ist der Erwerb praktisch anwendbarer Kenntnisse in Ma-
thematik. Dazu ist es erforderlich, ein Verständnis für Begriffe, Strukturen und Methoden zu 
vermitteln. Die Studenten werden in die Lage versetzt, ingenieurwissenschaftliche Frage-
stellungen in mathematische Sprache umzusetzen und zu lösen. 
Qualifikationsziel des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei der eigen-
ständigen Anwendung mathematischer Konzepte und Lösungsmethoden. Das Praktikum 
ersetzt einen Teil der ansonsten für das Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Höhere Mathematik III (2 LVS) 
• Ü: Höhere Mathematik III (2 LVS) 
• P: Höhere Mathematik III (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Höhere Mathematik I (MB) und Höhere Mathematik II (MB) 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für die mathematische Grundausbildung anderer technischer Bachelorstudi-
engänge geeignet. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Höhere Mathematik III, die 

einzeln bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindestens 50% der Bewer-
tungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Höhere Mathematik III (Prüfungsnummer: 20085) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand  Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.4 

Modulname Numerische Methoden für Ingenieure 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Grundbegriffe (Fehleranalyse, Konditionsbegriff) 
• Algebraische Gleichungen (lineare Gleichungssysteme, lineare Ausgleichsrechnung, 

nichtlineare Gleichungen, Eigenwerte) 
• Interpolation und Approximation von Funktionen (Orthogonalpolynome, Quadratur, 

Splines, Fourierreihen, Wavelets) 
• Grundlagen zu gewöhnlichen Differentialgleichungen 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, für ingeni-
eurwissenschaftliche Problemstellungen geeignete numerische Methoden auszuwählen, 
ihre Stabilität und numerische Komplexität einzuschätzen und diese mit Hilfe geeigneter 
Software auf konkrete Probleme anzuwenden. 
Qualifikationsziel des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei der eigen-
ständigen Anwendung der numerischen Methoden. Das Praktikum ersetzt einen Teil der 
ansonsten für das Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Numerische Methoden für Ingenieure (3 LVS) 
• Ü: Numerische Methoden für Ingenieure (1 LVS) 
• P: Numerische Methoden für Ingenieure (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Numerische Methoden für 

Ingenieure, die einzeln bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindes-
tens 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Numerische Methoden für Ingenieure (Prüfungs-

nummer: 20007) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.5 

Modulname Technische Physik 

Modulverantwortlich Studiendekan Physik der Fakultät für Naturwissenschaften  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Logisch zusammenhängende Darstellung der klassischen Physik und Einführung in 
die moderne Physik im Rahmen einer experimentellen Vorlesung zu den Gebieten: 
• Klassische Mechanik/Elektrizität/Magnetismus/Optik 
• Quantenkonzept/Atome/Moleküle/Kernphysik 
• Festkörper/Grenzflächen/Oberflächen/Dünne Schichten 

Dabei sollen ausgehend von der experimentellen Erfahrung das Wesen der Physik als ma-
thematisierte Naturwissenschaft sowie ihre technische Relevanz verdeutlicht werden. 
Wichtige physikalische Phänomene und ihre qualitative und quantitative Beschreibung wer-
den vorgestellt. Neben Schwerpunkten der klassischen Physik werden auch modernere 
Probleme in adäquater Weise behandelt. 
In vorlesungsbegleitenden Übungen werden das aktive Verständnis und die Anwendungs-
bereitschaft des vermittelten Wissens trainiert. 
In einem physikalischen Praktikum werden einfache experimentelle Fertigkeiten und Grund-
lagen der Laborarbeit erlernt. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Versuchsdurchführung 
und der Dokumentation und Auswertung der gewonnenen Messdaten liegen. 
 
Qualifikationsziele: Verständnis physikalischer Zusammenhänge und der naturwissen-
schaftlichen Methodik; Fähigkeit zur Lösung einfacher physikalischer Probleme; Vertraut-
heit mit einfachen experimentellen Techniken und den Prinzipien der Laborarbeit 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Physik (mit Experimenten) I (2 LVS) 
• Ü: Physik   (1 LVS) 
• V: Physik (mit Experimenten) II (1 LVS) 
• P: Physikalisches Praktikum (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist als Standardmodul Physik im Rahmen der naturwissenschaftlichen Grund-
ausbildung innerhalb einer Vielzahl von Studiengängen der Fakultät für Maschinenbau vor-
gesehen. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Testat zum Physikalischen Praktikum für die Prüfungsleistung zu Physik (mit Experi-

menten) II 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 60-minütige Klausur zu Physik (mit Experimenten) I (Prüfungsnummer: 10001) 
• 60-minütige Klausur zu Physik (mit Experimenten) II (Prüfungsnummer: 10003) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
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• Klausur zu Physik (mit Experimenten) I, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich (3 LP) 
• Klausur zu Physik (mit Experimenten) II, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich (2 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemester.  

Arbeitsaufwand  Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.6 

Modulname Technische Mechanik I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden fundamentale theoretische Grundkenntnisse des 
Maschinenbaustudiums vermittelt. Die Inhalte gliedern sich in die Hauptabschnitte Statik 
und Kinematik. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, die im Bereich der Produktentwicklung, 
-konstruktion und -auslegung auftretenden mechanischen Problemstellungen aus den Be-
reichen Statik und Kinematik eigenständig zu beurteilen und zu lösen. Die Schwerpunkte 
werden dabei gezielt an den spezifischen Anforderungen des Maschinenbaus ausgerichtet. 
Insbesondere die vorlesungsbegleitenden Übungen geben den Studenten die Möglichkeit, 
Erfahrungen beim Lösen konkreter und maschinenbautypischer Aufgabenstellungen zu 
sammeln und ein intuitives Verständnis für mechanisch geprägte Gestaltungs- und Dimen-
sionierungsfragen zu entwickeln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Mechanik I (2 LVS) 
• Ü: Technische Mechanik I (3 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten)  

Grundlagen der Höheren Mathematik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten  

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Technische Mechanik I (Prüfungsnummer: 31814) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.7 

Modulname Technische Mechanik II 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden fundamentale theoretische Grundkenntnisse des 
Maschinenbaustudiums vermittelt. Kernthema ist die Festigkeitslehre. Die Vorlesungen und 
Übungen beschränken sich auf die Behandlung kleiner Verformungen bei linear elastischem 
Materialverhalten. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, die im Bereich der Produktentwicklung, 
-konstruktion und -auslegung auftretenden mechanischen Problemstellungen aus dem Be-
reich der Festigkeitslehre unter Voraussetzung der linearen Theorie eigenständig zu beur-
teilen und zu lösen. Die Schwerpunkte werden dabei gezielt an den spezifischen Anforde-
rungen des Maschinenbaus ausgerichtet. 
Insbesondere die vorlesungsbegleitenden Übungen geben den Studenten die Möglichkeit, 
Erfahrungen beim Lösen konkreter und maschinenbautypischer Aufgabenstellungen zu 
sammeln und ein intuitives Verständnis für mechanisch geprägte Gestaltungs- und Dimen-
sionierungsfragen zu entwickeln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Mechanik II (2 LVS) 
• Ü: Technische Mechanik II (3 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Technische Mechanik II (Prüfungsnummer: 31816) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.8 

Modulname Technische Mechanik III 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden fundamentale theoretische Grundkenntnisse des Maschi-
nenbaustudiums vermittelt. Diese reichen von der Analyse von Bauteil- beziehungsweise 
Baugruppenbelastungen infolge dynamischer Kräfte bis zur Beschreibung und Analyse des 
Bewegungsverhaltens diskreter mechanischer Systeme, insbesondere von linearen Schwin-
gungen. Die Vorlesungen und Übungen beschränken sich auf die Behandlung von Problem-
stellungen mit Systemen aus starren Körpern. 
 
Qualifikationsziele: Der Student ist in der Lage, die im Bereich der Produktentwicklung, -kon-
struktion und -auslegung auftretenden mechanischen Problemstellungen aus dem Bereich 
der Dynamik unter der Voraussetzung starrer Körper eigenständig zu beurteilen und zu lö-
sen. Die Schwerpunkte werden dabei gezielt an den spezifischen Anforderungen des Maschi-
nenbaus ausgerichtet. Insbesondere durch die vorlesungsbegleitenden Übungen haben die 
Studenten Erfahrungen beim Lösen konkreter und maschinenbau-typischer Aufgabenstel-
lungen erlangt und ein intuitives Verständnis für mechanisch geprägte Gestaltungs- und Di-
mensionierungsfragen entwickelt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Mechanik III (2 LVS) 
• Ü: Technische Mechanik III (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Technische Mechanik I und II 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 210-minütige Klausur zu Technische Mechanik III (Prüfungsnummer: 31803) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.9 

Modulname FEM I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden theoretische und anwendungsbezogene Kenntnisse zur 
Finite-Elemente-Methode (FEM) im Bereich linearer Aufgabenstellungen vermittelt. Dabei 
werden einerseits die Komponenten der FEM als Näherungsverfahren zur Berechnung des 
mechanischen Verhaltens ausgedehnter nachgiebiger Strukturen und auch anderer 
Feldprobleme, z. B. der Wärmeleitung, behandelt. Hierzu zählen beispielsweise die 
Architekturen ebener und dreidimensionaler finiter Elemente und typische numerische 
Lösungsstrategien. Zum zweiten werden Kenntnisse zur Verwendung und Bedienung 
bestehender Programme und insbesondere zur Interpretation und Auswertung von 
Ergebnissen der Methode vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, Ergebnisse aus FEM-Berechnungen 
richtig zu interpretieren und deren Gültigkeitsbereich und Aussagekraft zu beurteilen. Dar-
über hinaus können sich die Studenten selbständig zügig und umfassend in die Bedienung 
von FEM-Programmen einarbeiten und damit Aufgabenstellungen effizient lösen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: FEM I (2 LVS) 
• Ü: FEM I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu FEM I (Prüfungsnummer: 31802) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.10 

Modulname Strömungslehre 

Modulverantwortlich Professur Strömungsmechanik  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Strömungsmechanik ist eine fundamentale Ingenieurdisziplin. Zur Auslegung 
und Entwicklung von Maschinen, Geräten und Apparaten gehört die Strömungsmechanik 
als Grundlage zum ingenieurtechnischen Handwerkszeug. Hierbei stehen oftmals das Be-
wegungsverhalten von Flüssigkeiten und Gasen sowie ihre Wirkung auf feste Bauteile im 
Vordergrund. 
Der Fokus der Vorlesung liegt dabei sowohl in der theoretischen Herleitung als auch in der 
Anwendung grundlegender Gesetzmäßigkeiten, die für die Technik von besonderer Bedeu-
tung sind. Die Behandlung dieser theoretischen Zusammenhänge geschieht unter dem As-
pekt, den Studenten eine tragfähige Basis für die eigenständige Lösung strömungsmecha-
nischer Problemstellungen zu vermitteln. Dieses Vorhaben wird durch die Erörterung aus-
gewählter Anwendungsbeispiele unterstützt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlangen das für das Verständnis der Strömungslehre 
notwendige Grundlagenwissen und sind in der Lage, dieses anzuwenden. Sie besitzen ein 
vertieftes Verständnis für Detailfragen und können strömungsmechanische Sachverhalte 
eigenständig analysieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Strömungslehre  (2 LVS) 
• Ü: Strömungslehre  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik, Physik und Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 180-minütige Klausur zu Strömungslehre (Prüfungsnummer: 32901) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.11 

Modulname Werkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In den Vorlesungen werden wesentliche Grundlagen der Werkstoffwissenschaft und 
-technik vermittelt. Dabei werden die Beziehungen zwischen der Struktur und dem Gefüge 
von Werkstoffen sowie den daraus resultierenden Eigenschaften ebenso betrachtet wie Ver-
arbeitungs- und Beanspruchungsaspekte. Zudem werden aufgrund des ausgeprägt interdis-
ziplinären Charakters der modernen Materialwissenschaft die chemisch-physikalischen 
Grundlagen, thermodynamische Aspekte und Elemente der mechanischen Werkstoffprü-
fung vermittelt. Wegen seiner besonderen technischen Bedeutung wird der Themenschwer-
punkt Eisen und Eisenwerkstoffe ausführlich behandelt. Aber auch andere metallische 
Werkstoffe, Kunststoffe und Keramiken werden entsprechend ihrer technischen Bedeutung 
berücksichtigt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erhalten Grundlagenwissen zu Werkstoffen und ihren 
Mikrostrukturen sowie einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten eines sinnvollen 
und verantwortlichen Umgangs mit Werkstoffen. Damit sind sie in der Lage, werkstoffkund-
liche Aufgabenstellungen im Maschinenbau und in angrenzenden Disziplinen kompetent zu 
bearbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Werkstoffe I (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffe I (1 LVS) 
• V: Werkstoffe II (1 LVS) 
• Ü: Werkstoffe II (1 LVS) 
• P: Werkstoffe II (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen zu chemischen Bindungen, Atombau, Periodensystem der Elemente 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums Werkstoffe II 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstoffe I und Werkstoffe II (Prüfungsnummer: 33510) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.12 

Modulname Grundlagen der Kunststofftechnik 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul gibt einen Überblick über werkstoff- und verarbeitungstechnische Grund-
lagen von Kunststoffen. Den Schwerpunkt bilden Prozess-Struktur-Eigenschaftsbeziehun-
gen, beginnend mit polymerchemischen Grundlagen zum Aufbau und zur Struktur der 
Kunststoffe, folgend über Herstellungs- und Aufbereitungsverfahren bis hin zur Herstellung 
von Kunststoffprodukten über Ur-, Umform- und Fügeverfahren. Dabei werden die techno-
logischen und konstruktiven Merkmale der jeweiligen Verfahren und Maschinen erklärt, 
mögliche herstellbare Produkte und deren Eigenschaften beschrieben sowie Zusammen-
hänge und Einflüsse zwischen Werkstoff und Technologie dargestellt. 
 
Im Modul werden Thermo- und Duroplaste sowie Elastomere entsprechend ihrer jeweiligen 
technischen Bedeutung berücksichtigt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen Grundlagen zu Struktur, Verarbeitungstechnik 
und Gebrauchseigenschaften von Kunststoffen und können diese sicher anwenden. Sie ha-
ben einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten eines sinnvollen und insbesondere 
auch verantwortlichen Umganges mit Kunststoffen und sind in der Lage, ihr erworbenes Ba-
siswissen zur einsatz- und verarbeitungsgerechten Kunststoffauswahl anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Kunststofftechnik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Kunststofftechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Grundlagen der Kunststofftechnik (Prüfungsnummer: 32101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 1.13 

Modulname Konstruktionslehre/Maschinenelemente I 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In der Lehrveranstaltung Darstellungslehre/CAD mit den Inhaltsschwerpunkten 
Technisches Zeichnen und computerunterstützte Zeichnungserstellung wird das elemen-
tare Rüstzeug für die Anfertigung von technischen Zeichnungen vermittelt. 
Die Lehrveranstaltung Konstruktionslehre/Maschinenelemente I hat die Wissensvermitt-
lung der Grundlagen der Entwicklung und Konstruktion und den Aufbau der wichtigsten 
Konstruktionselemente inklusive der allgemeingültigen Grundkenntnisse für ihre Berech-
nung und Gestaltung zum Inhalt. Anschließend werden diese Grundlagen, dem Stand der 
Technik entsprechend, exemplarisch für die Gestaltung, Dimensionierung bzw. Nachrech-
nung von Bauelementen bzw. Baugruppen und Maschinensystemen angewendet. 
Die durch einen fachdidaktischen Entscheidungsprozess abgeleiteten Aufgabenstellungen 
der Übungen dienen der Vertiefung des Stoffes aus den vorausgegangenen Vorlesungen 
und sind durch die Studenten eigenständig unter pädagogischer Anleitung zu lösen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sollen vorgegebene technische Sachverhalte verstehen 
und sich fachspezifisches Funktionswissen aneignen. Sie sollen zu erfolgreicher Konstruk-
tionsarbeit als Einheit von Berechnung, Gestaltung, ökonomischem Werkstoffeinsatz und 
Fertigung befähigt werden. 
Darüber hinaus wurden die Lehrveranstaltungen so konzipiert, dass sie methodische Fähig-
keiten von genereller Bedeutung initiieren, die die Studenten zu eigenständiger Problemlö-
sung auf dem Fachgebiet befähigen. Die Wissensvermittlung soll die Studenten motivieren, 
durch Selbststudium das Erlernte anzuwenden und zu vertiefen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Darstellungslehre/CAD   (1 LVS) 
• Ü: Darstellungslehre/CAD   (1 LVS) 
• P: CAD-Praktikum    (1 LVS) 
• V: Konstruktionslehre/Maschinenelemente I (4 LVS) 
• Ü: Konstruktionslehre/Maschinenelemente I (3 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Nachweis des sechswöchigen Grundpraktikums 
und folgende Prüfungsvorleistungen (unbegrenzt wiederholbar): 
• 90-minütige Klausur zu Darstellungslehre/CAD 
• Nachweis des CAD-Praktikums 
• 2 Belege ohne Note zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente I im Umfang von 40 AS 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 150-minütige Klausur zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente I (Prüfungsnummer: 

32010) 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1557
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 360 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Basismodul 

Modulnummer 1.14 

Modulname Konstruktionslehre/Maschinenelemente II  

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung (Konstruktionslehre/Maschinene-
lemente II)/ Professur Montage- und Handhabungstechnik (Grundlagen der Getriebetech-
nik) 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Über das Entwickeln und Konstruieren von Komponenten hinaus werden in der Kon-
struktionslehre/Maschinenelemente II Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu techni-
schen Systemen erworben. 
Ein wesentlicher Inhalt dieses Moduls ist die vertiefte Wissensvermittlung zu den komple-
xeren Konstruktionselementen und den allgemeingültigen Grundkenntnissen für deren Be-
rechnung und Gestaltung. Diese Grundlagen werden, dem Stand der Technik entsprechend, 
exemplarisch in ihrer Anwendung für die Dimensionierung bzw. Nachrechnung von Bauele-
menten bzw. Baugruppen vorgestellt. 
Die durch einen fachdidaktischen Entscheidungsprozess abgeleiteten Aufgabenstellungen 
der Übungen dienen der Vertiefung des Stoffes aus den vorausgegangenen Vorlesungen und 
sind durch die Studenten eigenständig unter pädagogischer Anleitung zu lösen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erweitern ihr Fachwissen auf dem Gebiet der einzelnen 
Maschinenelemente, speziell in den Bereichen Produktentwicklung und Berechnung. 
Darüber hinaus sind die Lehrveranstaltungen so konzipiert, dass die Studenten neben der 
Erweiterung ihres Verständnisses zu Systemen von Maschinenelementen selbst in die Lage 
versetzt werden sollen, Baugruppen, wie z.B. Getriebe, auszulegen und zu gestalten. 
Die Kenntnisse zu komplexen Getriebesystemen und Umlaufrädergetrieben werden durch 
die Grundlagen der Getriebetechnik erweitert. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Konstruktionslehre/Maschinenelemente II (2 LVS) 
• Ü: Konstruktionslehre/Maschinenelemente II (2 LVS) 
• V: Grundlagen der Getriebetechnik   (1 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Getriebetechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente I 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Modul 1.13 Konstruktionslehre/Maschinenelemente I für die Prüfungsleistung zu Kon-

struktionslehre/Maschinenelemente II 
und folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Beleg ohne Note zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente II im Umfang von 30 AS 

für die Prüfungsleistung zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente II 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
• 180-minütige Klausur zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente II (Prüfungsnummer: 

32217) 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Getriebetechnik (Prüfungsnummer: 32309) 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente II, Gewichtung 2 – Bestehen erfor-

derlich (5 LP) 
• Klausur zu Grundlagen der Getriebetechnik, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich (2 

LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 1.15 

Modulname Fertigungslehre 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul Fertigungslehre werden die Fertigungsverfahren einschließlich der not-
wendigen Werkzeuge in Anlehnung an die gültigen Normen erläutert. 
Ausgehend von der Klassifikation in den Verfahrenshauptgruppen: Urformen, Umformen, 
Trennen und Fügen werden die einzelnen Verfahren hinsichtlich ihres Wirkprinzips, des An-
wendungsbereiches, der erreichbaren Qualitätsparameter und wirtschaftlicher Aspekte be-
schrieben. Schwerpunkte sind dabei die Kenntnis grundlegender Zusammenhänge und der 
methodischen Vorgehensweise bei der Auswahl und Einschätzung der Anwendbarkeit von 
Verfahren bezogen auf technologische Anforderungen. Genereller Inhalt ist es, dem Studen-
ten das für diese Problematik notwendige Grundwissen zu vermitteln und ihn mit den aktu-
ellen Verfahren, Methoden und Prozessen der industriellen Fertigung vertraut zu machen. 
Zusammenfassend wird das Wissen beispielhaft bei der Gestaltung von Prozessketten unter 
Beachtung fertigungsübergreifender Aspekte sowie technischer, wirtschaftlicher und orga-
nisatorischer Zusammenhänge dargestellt. 
Die zugehörigen Übungen sollen das entstandene Wissen an praxisorientierten Beispielen 
vertiefen. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• eine Einteilung der Fertigungsverfahren nach Veränderung der Form und des Stoffzu-

sammenhalts bei der Herstellung geometrisch bestimmter fester Körper in die Haupt-
gruppen der Fertigungstechnik vorzunehmen, 

• die wesentlichen Fertigungsverfahren der Hauptgruppen Urformen, Umformen, Trennen 
und Fügen zu benennen und zu beschreiben, 

• Umformverfahren nach den Kriterien Umformtemperatur, Halbzeugart und vorherr-
schende Beanspruchung einzuteilen sowie eine Verfahrensauswahl für die Herstellung 
von Halbzeugen und für ein endkonturnahes Umformen zu treffen, 

• physikalische und technische Grundlagen von spanenden und abtragenden Verfahren 
sowie von generativen Fertigungsverfahren zu verstehen und für eine Verfahrensaus-
wahl zu nutzen, 

• Fügeverfahren zu beschreiben und in komplexe Fertigungsabläufe einzuordnen, 
• in Abhängigkeit von den Werkstoffeigenschaften, von den Genauigkeitsanforderungen 

an das zu fertigende Bauteil und der Anzahl herzustellender Bauteile ein geeignetes Fer-
tigungsverfahren oder eine Verfahrenskette auszuwählen sowie 

• eigenständig eine technologische Analyse fertigungstechnischer Sachverhalte vorzu-
nehmen und ausgewählte Fertigungsprozesse zu bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fertigungslehre (4 LVS) 
• Ü: Fertigungslehre (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fertigungslehre (Prüfungsnummer: 31109) 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 1.16 

Modulname Produktionssysteme 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul Produktionssysteme werden grundlegende Kenntnisse zu den notwendi-
gen Maschinen und Vorrichtungen zur industriellen Realisierung der Fertigungstechnik be-
handelt und somit ein wichtiger Baustein zur Wissensbasis jedes Ingenieurs gelegt. Auf-
bauend auf die Darstellung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Produktionstechnik 
und der Schlüsselstellung der Produktionssysteme/Werkzeugmaschinen in der Prozess-
kette zur Herstellung von Investitions- und Konsumgütern – von der Industrieanlage, dem 
Flugzeug, dem Auto, der Spraydose, dem Küchengeschirr bis hin zu Mikropumpen und Im-
plantaten in der Medizintechnik – werden Kenntnisse zum Aufbau, der Funktion und Wir-
kungsweise sowie Einsatzmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen sowie Vorrichtungen 
vermittelt und das Wissen in spezifischen Übungen vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studenten in der Lage: 
• die Rolle der Produktionstechnik in einer Volkswirtschaft zu diskutieren, 
• unterschiedliche Produktionssysteme zu vergleichen und zu klassifizieren, 
• den Aufbau von Werkzeugmaschinen zu analysieren und mit Hilfe von Kenndaten den 

möglichen Einsatz in Fertigungsprozessen abzuleiten, 
• funktionsbestimmende Baugruppen von Werkzeugmaschinen mit ihren Eigenschaften 

zu benennen, 
• Prinzipien für den Aufbau von Vorrichtungen für die Fertigungstechnik zu entwickeln 

und vorhandene Konstruktionen hinsichtlich ihrer Anwendung kritisch zu prüfen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Produktionssysteme (2 LVS) 
• Ü: Produktionssysteme (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Produktionssysteme (Prüfungsnummer: 33602) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 1.17 

Modulname Steuerungs- und Regelungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In zunehmendem Maße werden Niveau und Effektivität im Maschinenbau von der 
Automatisierungstechnik geprägt. Sie beherrscht die Steuerung von Maschinen und Anla-
gen, die Automatisierung ganzer Fertigungsabschnitte oder die Koordination flexibler Fer-
tigungssysteme. Für die Automatisierung von Maschinen und Anlagen sind die Grundlagen 
der Steuerungs- und Regelungstechnik unerlässliche Werkzeuge. Es werden Grundkennt-
nisse zur Beschreibung, Berechnung und ingenieurmäßigen Beherrschung der Steuerungs- 
und Regelungstechnik vermittelt. Ausgehend von Grundbegriffen und kybernetischen 
Grundstrukturen über Darstellungsarten und Rechenregeln der Boole‘schen Algebra und 
den Entwurf von einfachen, binären Ablaufsteuerungen führt die Lehrveranstaltung bis zur 
Umsetzung auf industriellen Steuerungen. Im Teil „Regelungstechnik“ werden der Regel-
kreis und seine Bestandteile analysiert und erste Möglichkeiten zur Beschreibung im Zeit- 
und Frequenzbereich vorgestellt. Damit lassen sich Aussagen über das Verhalten beim Zu-
sammenwirken, über Stabilität und Einstellregeln ableiten. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• Digitale Systeme im Allgemeinen und die programmierbare Steuerung (SPS) zu be-

schreiben, 
• sequentielle Abläufe an Produktionsmaschinen beispielhaft abzuleiten, diese für den 

Entwurf binärer Steuerungen zu analysieren und in einer SPS dafür ein KOP/FUP – 
Programm zu entwickeln, 

• Boole’sche Gleichungen zu analysieren durch Umformen und Vereinfachen, 
• einfache technische Systeme im Zeitbereich und im Frequenzbereich zu beschreiben 

und im praktischen Versuch zu analysieren, 
• den Grundregelkreis einschließlich Standardregler (PID) zu beschreiben, 
• das Stabilitätsproblem einzuordnen, 
• mit Einstellregeln Reglerparameter für einfache Strecken zu berechnen und zu prüfen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Steuerungs- und Regelungstechnik (2 LVS) 
• Ü: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS) 
• P: Steuerungs- und Regelungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Steuerungs- und Regelungstechnik (Prüfungsnummer: 33603) 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemester. 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 1.18 

Modulname Grundlagen der Messtechnik 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Einsatzgebiete (z. B. Automobil, Maschinenbau, Medizintechnik, Verfahrenstech-
nik) und Aufgaben der Messtechnik, Messtechnische Begriffe, Toleranzen, Messtechnik im 
Entwicklungs- und Fertigungsprozess, Sensorprinzipien (z. B. mechanisch, pneumatisch, 
elektrisch, optoelektronisch), Messwertübertragung und -darstellung, Bewertung von Mess-
geräten durch Kalibrieren und Eichen, Einführung in die Messunsicherheitsberechnung, 
Messgerätefähigkeitsbestimmung, Vorgehensweise zur Auswahl von Messgeräten sowie 
Auswertung von Messergebnissen 

Die Grundlage der Entscheidungsfindung sowohl im Entwicklungsprozess als auch im Fer-
tigungsprozess bilden messtechnische Verfahren. Aufbauend auf grundlegenden physikali-
schen Prinzipien zur Messwerterzeugung werden einführende Vorgehensweisen zur Aus-
wahl von Messtechnik vorgestellt. Der Zusammenhang zwischen vorgegebenen Toleranzen, 
der Messgerätefähigkeit, der Messunsicherheit und Interpretation von Messergebnissen 
wird vermittelt. Die erarbeiteten Kenntnisse werden in Praktika vertieft und selbstständig 
angewendet. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, die messtechnischen Grundbegriffe anzu-
wenden, Messdaten mit verschiedenen Messsystemen zu ermitteln, Messsysteme zu be-
schreiben, zu bewerten und auszuwählen. Die Studenten sind in der Lage, einfache Mess-
aufgaben selbst durchzuführen, und gleichzeitig befähigt, selbstständig moderne mechani-
sche, elektrische und pneumatische Messgrößenaufnehmer zur Ermittlung von Messdaten 
auszuwählen und anzuwenden. Darüber hinaus erwerben die Studenten Kompetenzen im 
Umgang und der Anwendung von Normalen für die Bewertung der Messgeräte. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Messtechnik (2 LVS) 
• P: Grundlagen der Messtechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Grundlagen der Messtechnik  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Messtechnik (Prüfungsnummer: 31712) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Basismodul 

Modulnummer 1.19 

Modulname Fabrikorganisation 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Bedeutung der industriellen Produktion, Arten von Produkten, grundsätzliche Unterneh-

menstypen, Branchen 
• Systemtheoretische Grundlagen zur Beschreibung von Unternehmen 
• Aufbauorganisation, Ablauforganisation 
• Grundtypen der Produktionsorganisation 
• Lebenszyklusmodelle: Produktlebenszyklus, Fabriklebenszyklus 
• Funktionen zur Leistungserbringung: Produktentwicklung, Planung/Arbeitsvorberei-

tung, Fertigung und Montage, Materialfluss/Logistik, Qualitätssicherung, Instandhal-
tung 

• Fabrikplanung 
• Fabrikbetrieb – Auftragsabwicklung 
• Fabrik-/Produktionsnetze 
• Trends: ökologische Aspekte, Industrie 4.0 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind nach Abschluss dieses Moduls in der Lage, den Auf-
bau und die Funktionen eines Produktionsbetriebs aus technischer und organisatorischer 
Sicht zu verstehen. Damit gelingt es ihnen, fach- und fächerübergreifende Zusammenhänge 
herzustellen und v.a. andere fachspezifische Inhalte einzuordnen. Die Studenten entwickeln 
ein ganzheitliches Systemverständnis für Fabrik-/Produktionssysteme, welches die Aspekte 
Mensch – Technik – Organisation umfasst. Darüber hinaus erwerben sie methodische Fä-
higkeiten zum Umgang mit komplexen Problemstellungen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Fabrikorganisation (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Fabrikorganisation (Prüfungsnummer: 31529) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.20 

Modulname Elektrotechnik/Elektronik 

Modulverantwortlich Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Rahmen des Moduls werden Grundkenntnisse der Elektrotechnik vermittelt, die 
einerseits zum Verständnis des Betriebsverhaltens elektrischer Maschinen und elektroni-
scher Schaltungen sowie andererseits für die Wartung, Konstruktion und Erarbeitung neu-
artiger Technologien notwendig sind. 
Dabei steht das Erkennen physikalisch-technischer und ökonomischer Zusammenhänge im 
Vordergrund. Auf dem Gebiet der Elektronik werden die grundlegenden Bauelemente, Tech-
nologien und Schaltungen behandelt.  
Die laborpraktische Ausbildung ermöglicht die Vertiefung und Festigung des Wissens der 
Studenten über Messverfahren der Elektrotechnik, das Betriebsverhalten der wichtigsten 
elektromechanischen Energiewandler und die Arbeitsweise elektronischer Grundschaltun-
gen. 
 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls Elektrotechnik/Elektronik ist der Erwerb von Grundwis-
sen auf den Gebieten der Elektrotechnik, der elektromechanischen Energiewandlung und der 
Elektronik. Darüber hinaus erlangen die Studenten Kenntnisse und Fähigkeiten zu wissen-
schaftlichen Arbeits-, Berechnungs- und Analysemethoden, die sie befähigen, auf fachlicher 
Ebene mit Elektroingenieuren zusammenzuarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Elektrotechnik/Elektronik I (2 LVS) 
• Ü: Elektrotechnik/Elektronik I (1 LVS) 
• V: Elektrotechnik/Elektronik II (1 LVS) 
• Ü: Elektrotechnik/Elektronik II (1 LVS) 
• P: Elektrotechnik/Elektronik II (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Elektrotechnik/Elektronik II 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Elektrotechnik/Elektronik (Prüfungsnummer: 41301) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im Wintersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.21 (511010) 

Modulname Grundlagen der Informatik I 

Modulverantwortlich Dekan der Fakultät für Informatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Einführung in Aufbau und Wirkungsweise von Digitalrechnern 
• Einführung in eine konkrete höhere Programmiersprache 
• Umsetzung numerischer Algorithmen, Rekursion 
• Einfache Sortier- und Suchalgorithmen 
• Einführung in die Technologie der Softwareentwicklung  
 
Qualifikationsziele: 
• Erwerb grundlegender Kenntnisse und Fähigkeiten zu den genannten inhaltlichen 

Schwerpunkten als tragfähige Basis für die Formulierung und Lösung von Aufgaben in 
der Technik, die mit Methoden der Informatik effektiv lösbar sind 

• die Fähigkeit, einfache Algorithmen zu entwerfen und in einer modernen 
Programmiersprache umzusetzen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Informatik I (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Informatik I (1 LVS) 
• P: Grundlagen der Informatik I (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Dieses Modul ist verwendbar für: 
• den Masterstudiengang Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler 
• den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
• alle Bachelor- und Diplomstudiengänge der Fakultät für Maschinenbau 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Anfertigung eines Beleges (syntaktisch und semantisch korrekte Programme in einer 

höheren Programmiersprache im Umfang von 250 – 750 Quelltextzeilen) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Informatik I (Prüfungsnummer: 51101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1569



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.22 

Modulname Qualitäts- und Umweltmanagement 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Einführend werden in diesem Modul die grundlegenden Begrifflichkeiten hinsicht-
lich Qualitäts- und Umweltmanagement sowie dessen Bedeutung für die Unternehmen be-
handelt. Grundlegende Konzepte sowie der Aufbau von Qualitäts- und Umweltmanage-
mentsystemen werden im Zusammenhang mit den aktuellen Regelwerken vermittelt. Wei-
tere Schwerpunkte des Moduls sind die Erläuterung der Bewertung von Qualitäts- und Um-
weltmanagementsystemen durch Audits, die Vorstellung anderer Managementsysteme 
und die Auseinandersetzung mit der gesetzlichen Produkthaftung. Die Übungen ergänzen 
den Vorlesungsinhalt mit der Erstellung von Dokumenten und der Interpretation der Regel-
werke. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studenten ein 
grundlegendes Verständnis in den Bereichen Qualitäts- und Umweltmanagement bezüglich 
der Terminologie, deren Bedeutung, aktueller Regelwerke sowie rechtlicher Belange. Sie 
sind in der Lage, verschiedene Managementsysteme zusammenzufassen und zu verglei-
chen, und besitzen Kenntnisse, wie diese bewertet werden. Des Weiteren wird in den Übun-
gen die Interpretationsfähigkeit verbessert sowie die eigenständige Erstellung von Quali-
täts- und Umweltmanagement-Dokumenten erlernt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Qualitäts- und Umweltmanagement (1 LVS) 
• Ü: Qualitäts- und Umweltmanagement (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

allgemeine technische Grundkenntnisse 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Qualitäts- und Umweltmanagement (Prüfungsnummer: 31703) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Basismodul 

Modulnummer 1.23 

Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation I (Niveau B2) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Ausbau der sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten mit Bezug auf studien- und 
berufsorientierte Sachverhalte und Situationen, Vermittlung der signifikanten Unterschiede 
mündlicher und schriftlicher Kommunikation (Textsorten, angemessenes Register), Schrei-
ben von Bewerbungsdokumenten; 
Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und beinhaltet eine fachsprachliche Kompo-
nente. 
 
Qualifikationsziele: Sicherheit in der Bewältigung typischer Situationen des akademischen 
Alltags (Vorstellen von Personen und Aufgabenfeldern, Benennen und Beschreiben akade-
mischer Strukturen, etc.) und Weiterentwicklung der Lese- und Hörstrategien; 
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe B2 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit fachsprachlicher Orientierung. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 1 Study-related standard situations  (4 LVS)  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

• Vorkenntnisse der englischen Sprache, i.d.R. Abiturniveau 
• Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Kurs 1 (Prüfungsnummer: 91201) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens „aus-
reichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS (60 Kontakt-
stunden und 60 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Vertiefungsmodul 

Modulnummer 2.1 

Modulname Antriebs-, Mechanismen- und Bewegungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Aufbauend auf einer umfangreichen Systematik werden die zur Berechnung und 
Gestaltung (Analyse und Synthese) von gleichmäßig und ungleichmäßig übersetzenden Ge-
trieben erforderlichen fundamentalen Kenntnisse vermittelt. Dabei stehen folgende 
Schwerpunkte im Mittelpunkt: 
• Systematik, Bauformen und Grundlagen der Bewegungsanalyse 
• Verfahren zur kinematischen, kinetostatischen und numerischen Analyse von Getrie-

ben und ebenen Mechanismen, auch hinsichtlich ihrer CAD- und MKS-Anwendung 
• Typauswahl und Maßbestimmung von ungleichmäßig übersetzenden Getrieben in ih-

rer Funktion als Übertragungs- oder Führungsgetriebe 
• Grundlagen der Kurvengetriebe und elektronischen Kurvenscheiben 
• Ermittlung und Optimierung von Bewegungsfunktionen für Servoantriebe unter Ver-

wendung von Bewegungsgesetzen bzw. dem Bewegungsdesign 
 
Qualifikationsziele: Als generelles Ziel dieses Moduls steht der Erwerb des notwendigen 
Grundwissens über die kinematischen und kinetostatischen Gesetzmäßigkeiten und Ver-
fahren, welche für die Entwicklung und Berechnung nichtlinearer Antriebssysteme von ent-
scheidender Bedeutung sind, im Mittelpunkt. Die Studenten lernen, ausgehend von den the-
oretischen Zusammenhängen und unterstützt durch viele Applikationsbeispiele, effiziente 
und grafisch orientierte Auslegungsverfahren kennen, welche heute auch mittels moderner 
Numerik- oder CAD-Systeme optimal anwendbar sind. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Antriebs-, Mechanismen- und Bewegungstechnik (2 LVS) 
• Ü: Antriebs-, Mechanismen- und Bewegungstechnik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Technische Mechanik, Mathematik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Antriebs-, Mechanismen- und Bewegungstechnik (Prü-

fungsnummer: 32310) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Vertiefungsmodul 

Modulnummer 2.2 

Modulname Projektmanagement (MB) 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Projekte und Projektmanagement 
• Zieldefinition 
• Problemlösezyklus 
• Projekteinrichtung, Projektorganisation 
• Projektstrukturierung 
• Projektplanung: Abläufe, Zeiten, Ressourcen, Kosten 
• Risikomanagement in Projekten 
• Projektkontrolle 
• Information und Kommunikation 
• Softwareunterstützung 
Die Veranstaltung baut auf einem international anerkannten Standard zum 
Projektmanagement, der International Competence Baseline (ICB3) der IPMA/ GPM, auf. 

 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studenten Grund-
kenntnisse in der Gestaltung, Planung und Lenkung einmaliger, komplexer sowie risikorei-
cher Vorhaben (Projekte) erlangt. Dabei können die Studenten die wichtigen Bereiche der 
Projektarbeit – von der Projektorganisation, Projektplanung über die Umsetzung bzw. Ab-
wicklung bis hin zur Erfolgskontrolle – einordnen und erläutern sowie im Ergebnis ein Pro-
jekt in entsprechende Phasen gliedern und notwendige Aufgaben zuordnen. Auf Grundlage 
des Systemdenkens sowie durch den Bezug zu verschiedenen Anwendungskontexten sind 
die Studenten in der Lage, Methoden des Projektmanagements und zur Problemlösung ziel-
orientiert anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Projektmanagement (MB) (2 LVS) 
• Ü: Projektmanagement (MB) (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagenkenntnisse zu Betriebswissenschaften 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung, Dokumentation (15-20 Seiten) und 15-minütige Präsentation einer Fall-

studie 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Projektmanagement (MB) (Prüfungsnummer: 31522) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Vertiefungsmodul 

Modulnummer 2.3 

Modulname Allgemeine Chemie 

Modulverantwortlich Professur Materialien für innovative Energiekonzepte  

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: 
Allgemeine Chemie 
• Atombau, Aufbau der Elektronenhülle und des Periodensystems der Elemente, chemi-

sche Bindung, Bindungstheorien, Molekülbau und Strukturformeln 
• Säuren und Basen 
• Allgemeiner Aufbau von Festkörpern  
• Metalle, Halbmetalle, Nichtmetalle 
• Übersichten über die chemischen Eigenschaften ausgewählter Elemente 
• Grundlagen der Kinetik und Thermodynamik 
• Reaktionsgleichungen 
• Stoff- und Energiebilanz 
 
Qualifikationsziele: Das angeeignete Wissen über grundlegende chemische Gesetzmäßigkei-
ten versetzt die Studenten in die Lage, quantitative und qualitative chemische Zusammen-
hänge zu erkennen. Sie lernen den grundlegenden Aufbau der Materie kennen und können 
anhand der Theorien zum Atomaufbau auf die Eigenschaften chemischer Elemente und Ver-
bindungen schließen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Allgemeine Chemie (2 LVS) 
• Ü: Allgemeine Chemie (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Bachelorstudiengang Chemie, Chemie im Nebenfach in naturwissenschaftlichen, ingenieur-
wissenschaftlichen und technischen Studiengängen 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Allgemeine Chemie und 6 Aufgabenkomplexe zur Übung (Be-

arbeitungszeit: 1 Woche je Aufgabenkomplex) (Prüfungsnummer: 14301) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Vertiefungsmodul 

Modulnummer 2.4 

Modulname Technische Thermodynamik I 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Thermodynamik ist sowohl eine allgemeine Materialtheorie als auch eine Ener-
gielehre. Zur Gestaltung, Bewertung und Optimierung von Prozessen der Stoff- bzw. Ener-
gieübertragung bzw. zu deren Umwandlung liefert die Thermodynamik unverzichtbare In-
formationen. Sie trifft Aussagen, ob Prozesse in der Realität überhaupt durchführbar sein 
werden und wie groß bisher nicht genutzte Potenziale bei schon realisierten Prozessen sind. 
Das Modul führt den Systemgedanken und Zustandsgleichungen ein. Es erfolgt die Ablei-
tung der fundamentalen Gesetzmäßigkeiten der Thermodynamik und deren Anwendung auf 
technisch wichtige Prozesse. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, mittels Zustandsdiagrammen oder mit den 
auf den thermodynamischen Hauptsätzen basierenden Berechnungsvorschriften Prozesse 
zu simulieren, auszulegen und zu bewerten. Eine größere Zahl von Anwendungsbeispielen 
unterstützt die Herausbildung dieser Fertigkeiten. 

Lehrformen  Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Thermodynamik I (2 LVS) 
• Ü: Technische Thermodynamik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• 2 bestandene Aufgabenkomplexe zur Übung Technische Thermodynamik I. Bestanden 

bedeutet, dass jeweils 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Technische Thermodynamik I (Prüfungsnummer: 33201) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1575



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Vertiefungsmodul 

Modulnummer 2.5 

Modulname Höhere Technische Mechanik 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul wird die Höhere Technische Mechanik als Ergänzung des Lehrge-
bietes Technische Mechanik mit besonderem Augenmerk auf die Festigkeitslehre vermit-
telt. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden ebene Flächentragwerke (Scheiben und Plat-
ten) im Rahmen der linearen Elastizitätstheorie. Die Vorlesungen und Übungen beschrän-
ken sich auf die Behandlung kleiner Verformungen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, Problemstellungen aus dem Bereich 
der höheren technischen Mechanik eigenständig zu beurteilen und zu lösen. Die Schwer-
punkte werden dabei gezielt an den spezifischen Anforderungen des Maschinenbaus aus-
gerichtet. Insbesondere in den vorlesungsbegleitenden Übungen sammeln die Studenten 
Erfahrungen beim Lösen konkreter und maschinenbautypischer Aufgabenstellungen und 
entwickeln ein intuitives Verständnis für mechanisch geprägte Gestaltungs- und Dimensi-
onierungsfragen. Im Speziellen werden theoretische und anwendungsbezogene Kennt-
nisse zu ebenen Flächentragwerken erworben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Höhere Technische Mechanik (2 LVS) 
• Ü: Höhere Technische Mechanik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III sowie FEM I 

Verwendbarkeit des Moduls ---   

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Höhere Technische Mechanik (Prüfungsnummer: 31805) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.1 

Modulname Methodisches Konstruieren 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt den Studenten grundlegende Methoden und Hilfsmittel zum 
Entwickeln und Konstruieren von Maschinen und deren Baugruppen. Es werden 
Kreativitätstechniken behandelt, die den Konstrukteur beim Finden von Lösungen 
unterstützen. Darüber hinaus werden Grundlagen des methodisch-systematischen 
Konstruierens an Hand der einzelnen Phasen des Konstruktionsprozesses (Präzisierung 
der Aufgabenstellung, Konzipieren, Entwerfen, Ausarbeiten) behandelt. Die Studenten 
erhalten einen Einblick in die konstruktionsbegleitende Kostenrechnung.  
Schwerpunkte: 
• Kreativitätstechniken 
• Planen des Produktes 
• Methodisches Vorgehen beim Konstruieren 
• Konstruktionskataloge, Stücklisten 
• Produktklassifizierung 
• Simultaneous Engineering 
• Einführung in die Kostenrechnung 
• Rechnereinsatz in der Konstruktion 
 
Qualifikationsziele: Das Modul fördert durch die erworbenen Fertigkeiten und erlernten 
Methoden die Kreativität und befähigt so die Studenten zur selbständigen aber auch 
teamorientierten Lösung innovativer Aufgabenstellungen. 
Die Lehrveranstaltungen sind so konzipiert, dass die Studenten das erforderliche 
fachspezifische Wissen bei der Bearbeitung von Praxisaufgaben effektiv umsetzen und 
vertiefen. Durch die Arbeit in kleinen Konstruktionsgruppen wird die Befähigung zur 
Teamarbeit initiiert und gefördert. Außerdem sollen die Studenten die Fähigkeit, 
Konstruktionen kritisch unter Kostengesichtspunkten zu bewerten, entwickeln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Methodisches Konstruieren (2 LVS) 
• Ü: Methodisches Konstruieren (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zu Darstellungslehre/CAD, Konstruktionslehre/Maschinenelemente 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreiche Bearbeitung eines Konstruktionsbeleges im Umfang von 30 AS 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 210-minütige Klausur zu Methodisches Konstruieren (120-minütiger individueller Teil 

und 90-minütige Gruppenarbeit) (Prüfungsnummer: 32001) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1577



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.2 

Modulname Rechnergestützte Konstruktion/Simulation 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Einbindung des rechnerunterstützten Konstruierens (CAD) sowie des Simulierens in 

den rechnerintegrierten Produktionsprozess (CIM) 
• Konstruktionsprozessbegleitende Methoden und Algorithmen für Softwarewerkzeuge 
• Parametrisch-featureorientiertes Modellieren mit 3D-CAD-Systemen auf Basis 

unterschiedlicher Referenzmodelle 
• Datenaustausch zwischen einzelnen Komponenten des CIM 
• Datenmanagement und Datenverwaltung im Produktlebenszyklus (PDM/EDM) 
• Praktische Anwendung des computerunterstützten Konstruktionsprozesses inkl. 

Entwicklung, Modellierung, Mehrkörpersimulationen sowie FEM-
Beanspruchungsanalysen 

 
Qualifikationsziele: Beherrschen digitaler Konstruktions- und Entwicklungswerkzeuge auf 
den Gebieten der Produktionstechnik 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Rechnergestützte Konstruktion/Simulation   (1 LVS) 
• Ü: Rechnergestützte Konstruktion/Simulation   (3 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (Empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkurs 3D-CAD (Volumenmodellierung, Baugruppen- und Zeichnungserstellung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Prüfung (30 Minuten schriftlicher Teil und 90 Minuten praktischer Teil 

am Rechner) zu Rechnergestützte Konstruktion/Simulation (Prüfungsnummer: 32008) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung, 
Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.1.3, 3.2.1 

Modulname Angewandte Regelungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In zunehmendem Maße werden Niveau und Effektivität im Maschinenbau von der 
Automatisierungstechnik geprägt. Sie beherrscht die Steuerung und Regelung von 
Maschinen und Anlagen, die Automatisierung ganzer Fertigungsabschnitte oder die 
Koordination flexibler Fertigungssysteme. Für den Umgang mit geregelten 
elektromechanischen, hydraulischen und pneumatischen Achsen ist die Angewandte 
Regelungstechnik ein unerlässliches Werkzeug. Es werden Kenntnisse zur Beschreibung 
von kontinuierlichen Systemen im Zeit- und Frequenzbereich vermittelt sowie die Analogien 
der Darstellungen aufgezeigt. Den Kernpunkt der Lehrveranstaltung bildet die 
Zusammenschaltung einzelner Systeme (Messwert- und Stellgrößenaufbereitung, 
Sollwertgenerierung) bis hin zum praktischen Regelkreis. Weiterhin werden verschiedene 
Methoden des Reglerentwurfs vorgestellt. Die Identifikation von Regelstrecken und die 
Regelkreisüberwachung runden das Modul ab. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• komplexere Systeme im Zeit- und Frequenzbereich zu kombinieren bzw. zu analysieren 

(mittels Laplacetransformation) und mit z.B. Hurwitz- oder Nyquistkriterium auf 
Stabilität zu prüfen, 

• die Komponenten des praktischen Regelkreises nach den Forderungen der Anwendung 
und der Regelstrecke zu planen und zu berechnen, 

• Einstellregeln für Regelkreise entsprechend den Anforderungen auszuwählen und zu 
berechnen (u.a. Betragsoptimum, Symmetrisches Optimum), 

• Reglerentwurfsverfahren (z.B. im Bodediagramm, im Pol-/Nullstellen Plan) mit 
Berücksichtigung zusätzlicher Bedingungen anzuwenden, 

• weiterführende Identifikationsmethoden (Relay Feedback) anzuwenden und 
Regelkreisüberwachungen zu erklären. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Angewandte Regelungstechnik (2 LVS) 
• Ü: Angewandte Regelungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Steuerungs- und Regelungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Angewandte Regelungstechnik (Prüfungsnummer: 33631) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik  

Modulnummer 3.1.4, 3.3.26 

Modulname Technische Festigkeitsberechnung 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Dauerfestigkeit, Gestaltfestigkeit (zusammenfassende Wiederholung) 
• Spannungskonzepte (z.B. FKM-Richtlinie und andere Methoden) 
• Bruchmechanischer Nachweis 
• Einführung in die Betriebsfestigkeit (Lastkollektivformen, Kerben, Werkstoffe) 
• Statistische Auswertung 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• die im Bereich der Produktentwicklung auftretenden festigkeitsrelevanten Problem-

stellungen unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Maschinen-
baus zu lösen,  

• Maschinenbauteile nach unterschiedlichen Methoden festigkeitsorientiert auszule-
gen und zu berechnen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Festigkeitsberechnung (1 LVS) 
• Ü: Technische Festigkeitsberechnung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente I, Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Technische Festigkeitsberechnung (Prüfungsnummer: 

32007) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung, 
Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.1.5, 3.4.5 

Modulname Experimentelle Mechanik 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Lehrgebiet Experimentelle Mechanik behandelt die Anwendung experimentel-
ler Verfahren zur Bearbeitung von solchen praxisorientierten Aufgabenstellungen der Tech-
nik, speziell der Struktur- und Werkstoffmechanik, die allein mit theoretischen Methoden 
nicht zuverlässig gelöst werden können. Ein Schwerpunkt des Moduls ist die Messung von 
Dehnungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS), der wichtigsten Methode der experimentel-
len Mechanik in der Industrie. Ausgehend von den physikalischen, mechanischen und elekt-
rotechnischen Grundlagen der Methode werden insbesondere Applikation und Auswertung 
sowie die Anwendung von DMS im Aufnehmerbau für mechanische Größen wie Kräfte, Mo-
mente, Wege, Beschleunigungen usw. behandelt. Einen zweiten Schwerpunkt stellen die 
zunehmend an Bedeutung gewinnenden optischen Verfahren zur experimentellen Analyse 
von Spannungs- und Dehnungsfeldern dar. Beispiele für solche Methoden sind das 
Moiréverfahren und die Lasermesstechnik, für die physikalisch-optische Grundlagen, Mess-
prinzipien und Anwendungsmöglichkeiten vermittelt werden. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul erwerben die Studenten durch Synergie von Mess- und Sen-
sortechnik sowie der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagendisziplin Technische Mecha-
nik sowohl Problemlösungskompetenzen als auch anwendungsbereites Wissen. Das Modul 
ist deshalb auch für Studenten interessant, die im Beruf nicht unbedingt experimentell tätig 
sein möchten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Experimentelle Mechanik (2 LVS) 
• P: Experimentelle Mechanik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Experimentelle Mechanik (Prüfungsnummer: 31808) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.6 

Modulname Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In den Vorlesungen werden die Grundlagen zur Anwendung hydraulischer und pneu-
matischer Antriebselemente im Maschinenbau vermittelt. Aufbauend auf den physikali-
schen Grundlagen werden die Berechnungsgrundlagen abgeleitet. Dem schließen sich Aus-
führungen zum Aufbau und zur Funktionsweise der wichtigsten Bauelemente an. Die Lehr-
veranstaltung wird abgerundet mit Projektierungs- und Dimensionierungsrichtlinien. Ein 
Praktikum ergänzt die Lehrinhalte. 
 
Qualifikationsziele: Durch dieses Modul sind die Studenten in der Lage, fluide Antriebe für 
konkrete Anwendungen auszuwählen und diese zu projektieren und zu dimensionieren. Die 
Studenten erlernen weiter den sachgerechten Umgang mit fluiden Antrieben sowohl im 
Bereich der Entwicklung von Maschinen und Maschinensystemen als auch bei ihrer Nutzung 
und Wartung. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (2 LVS) 
• P: Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Allgemeine Grundlagen der Mathematik, Physik und Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik (Prüfungsnummer: 

33107) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.7 

Modulname Tolerierung von Geometrieabweichungen 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die eindeutige Spezifikation eines Bauteils erfordert die Festlegung von 
Toleranzen, die zulässige Abweichungen von der Idealgestalt darstellen. Vorgehensweisen 
zur Tolerierung am einzelnen Geometrieelement (Maß, Form, Oberfläche) und der 
Beziehung zwischen Geometrieelementen (Ort, Richtung, Lauf) werden erläutert. Darüber 
hinaus werden Regeln zur Interpretation von Zeichnungen und geltende Normen des 
Systems der Geometrischen Produktspezifikation vermittelt. Die in der Vorlesung 
dargestellten Zusammenhänge werden durch Übungen vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Zur Sicherung der Funktionseigenschaften technischer Erzeugnisse 
sind neben tolerierten Längenmaßen, tolerierten Winkelmaßen und Rauheitstoleranzen 
auch die Festlegungen von Form- und Lagetoleranzen erforderlich. In diesem Modul 
werden Fähigkeiten erworben, die Maß-, Form- und Lagetoleranzen nach dem Stand der 
Technik richtig in die technische Zeichnung einzutragen und zu interpretieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Tolerierung von Geometrieabweichungen (1 LVS) 
• Ü: Tolerierung von Geometrieabweichungen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlegende Kenntnisse im Bereich Konstruktion, Fertigungstechnik und Messtechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Tolerierung von Geometrieabweichungen 

(Prüfungsnummer: 31706) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.8 

Modulname Virtual und Augmented Reality im Maschinenbau 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die computergestützte (virtuelle) Modellierung/Konstruktion, Simulation und Ana-
lyse gehören inzwischen zum alltäglichen Handwerkszeug des modernen Ingenieurs. Tech-
niken der virtuellen (VR) und erweiterten (AR) Realität spielen hierbei eine wichtige Rolle 
in allen Produktlebensphasen – von der Entwicklung über Produktion und Service bis hin 
zum Retrofit. Im Modul werden der Umgang sowie die effiziente Nutzung von Virtual- und 
Augmented-Reality-Technologien im praktischen Einsatz vermittelt und entsprechende 
Hard- und Software vorgestellt. In den Übungen werden die Inhalte der Vorlesung vertieft 
sowie grundlegende Techniken zur Erstellung von VR-/AR-Anwendungen aus CAD-Daten 
vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• den Aufbau verschiedener VR-Systeme zu beschreiben, 
• VR-/AR-Präsentationen eigenständig für eine Zieldefinition vorzubereiten (bspw. für 

das Design Review neuer Produkte), 
• Unterschiede zwischen 3D-CAD- und VR-Daten zu benennen, 
• Verfahren zur 3D-Datenerfassung zu erklären (bspw. Motion Capturing, terrestrisches 

Laserscanning), 
• Grundlagen der Augmented Reality zu beschreiben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Virtual und Augmented Reality im Maschinenbau (2 LVS) 
• Ü: Virtual und Augmented Reality im Maschinenbau (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Zum Verständnis der Lehrveranstaltung ist kein Besuch spezieller Lehrveranstaltungen er-
forderlich. Günstig sind Erfahrungen im Umgang mit CAD-Software.  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Virtual und Augmented Reality im Maschinenbau 

(Prüfungsnummer: 33609) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.9 

Modulname Technische Produktentwicklung 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul erarbeiten die Studenten innerhalb eines zu erstellenden Projektplanes 
selbständig innovative Lösungen für technische Problemstellungen, wobei der Fokus auf 
einer detaillierten konstruktiven Ausarbeitung liegt. In der Regel stehen die Themenstel-
lungen im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben bzw. betrieblichen Entwicklungspro-
jekten.  
Bei der Bearbeitung werden sie vom Betreuer bei der kreativen Lösungsfindung und                 
-ausarbeitung unterstützt. Hierzu sind regelmäßige Konsultationen vorgesehen.  
Das gesamte Arbeitsergebnis wird als Beleg ausgearbeitet (Präzisierungen zur Aufgaben-
stellung, Methodik zur Lösungsfindung, Gesamtzeichnung, Detailzeichnungen, Stücklisten 
und Dimensionierungsrechnungen, weitere Produktunterlagen), wobei großer Wert auf 
eine vollständige Produktspezifikation (Tolerierungskonzept) und eine durchgängige Da-
tenstruktur gelegt wird. Nach der Fertigstellung der Arbeit werden die Arbeitsergebnisse 
in Form eines Vortrages präsentiert und verteidigt. 
 
Qualifikationsziele: Die Teilnehmer des Moduls eignen sich die selbstständige Erarbeitung 
von vollständigen konstruktiven Unterlagen im Rahmen der methodischen Entwicklung 
und Konstruktion praxisnaher innovativer Projekte an. Daneben stellt auch die praxisori-
entierte Aufgabenbearbeitung und die Präsentation bzw. Verteidigung der Arbeitsergeb-
nisse vor einem Fachgremium ein Qualifikationsziel dar. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Praktikum. 
• P: Konstruktionsseminar (2 LVS) 
Das Modul besteht aus einer Einführungsveranstaltung und regelmäßigen Betreuungstes-
taten für die einzelnen Studenten. Die Aufgabenstellungen für die Belege können von allen 
Professuren der Fakultät für Maschinenbau ausgegeben werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Darstellungslehre/CAD (DL/CAD), Grundlagen der Konstruktionslehre und 
Maschinenelemente (KL/ME I) sowie Methodisches Konstruieren (MK). Es wird empfohlen, 
das Modul in Kombination mit dem Aufbaukurs 3D-CAD zu belegen. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die mündliche Prüfung ist: 
• Die Projektarbeit ist mit mindestens „ausreichend“ bewertet. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
• Projektarbeit in Form eines Belegs (Umfang: ca. 35 Seiten plus Anhang (Zeichnungen 

und weitere Produktunterlagen), Bearbeitungszeit: 12 Wochen) (Prüfungsnummer: 
32012) 

• 60-minütige mündliche Prüfung (Abschlusspräsentation und Verteidigung der Projek-
tarbeit) (Prüfungsnummer: 32013) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
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• Projektarbeit in Form eines Belegs, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung (Abschlusspräsentation und Verteidigung der Projektarbeit), Ge-

wichtung 1 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik, Angewandte Mechanik und Thermodynamik  

Modulnummer 3.1.10, 3.3.17, 3.4.15 

Modulname Technische Thermodynamik II 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Aufbauend auf dem Modul Technische Thermodynamik I erfolgt eine Ausdehnung 
der thermodynamischen Methoden auf die Betrachtung von Vielkomponenten- und Mehr-
phasensystemen, Verbrennungsmotoren und Verbrennungsprozessen. Außerdem werden 
technisch relevante Prozesse, die mit feuchter Luft zusammenhängen, diskutiert (Verduns-
tung, Kondensation, Trocknung, Klimatisierung). Es erfolgt eine Ableitung der fundamen-
talen Gesetzmäßigkeiten. Eine größere Zahl von Anwendungsbeispielen sorgt für einen 
praxisnahen Bezug. 
 
Qualifikationsziele: Der Student erwirbt Kenntnisse über die Anwendung thermodynami-
scher Methoden auf komplexere Stoffsysteme und weitere wichtige technische Prozesse. 
Er wird in die Lage versetzt, die theoretischen Modelle entsprechend den Gegebenheiten 
anzupassen und Berechnungen sowie prozessbeschreibende Diagramme sinnvoll für Aus-
legungsaufgaben einzusetzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Technische Thermodynamik II (2 LVS) 
• Ü: Technische Thermodynamik II (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Thermodynamik I  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach wiederholbar):  
• 2 bestandene Aufgabenkomplexe zur Übung Technische Thermodynamik II. Bestan-

den bedeutet, dass jeweils 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Technische Thermodynamik II (Prüfungsnummer: 33210) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

 Modulnummer 3.1.11, 3.2.15 

Modulname Elektromotorische Antriebe 

Modulverantwortlich Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: 
• Einführung 
• Elektrische Antriebsmaschinen 
• Mechanische Komponenten elektrischer Antriebssysteme 
• Physikalische Grundlagen der Bewegung und der Erwärmung 
• Auswahl und Dimensionierung von Antriebsmotoren für stationären Betrieb 
• Drehzahlvariable Gleichstromantriebe 
• Antriebssysteme mit Asynchron- und Synchronmaschinen 
 
Qualifikationsziele:  
• Erwerb von Grundkenntnissen zu Entwurf und Betriebsverhalten elektromotorischer 

Antriebe 
• Erlangung der Grundbefähigung zur Lösung antriebstechnischer Aufgabenstellungen 

und zur anwendungsgerechten Antriebsauswahl 
• Befähigung zur Zusammenarbeit mit Elektrotechnikern auf fachlicher Ebene 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Elektromotorische Antriebe (2 LVS) 
• Ü: Elektromotorische Antriebe (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse in Mathematik und Physik; 
Kenntnisse zu Grundlagen der Elektrotechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Elektromotorische Antriebe (Prüfungsnummer: 41303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.12 

Modulname Produktdatentechnologie 

Modulverantwortlich Professur Virtuelle Fertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte:  
• Grundlegende Begriffsdefinitionen 
• Methoden und Funktionen eines Produktdatenmanagement-Systems (PDM-System) 
• Produkt- und Prozessmodellierung 
• Prozessmanagement (Modellierungsmethoden, -werkzeuge) 
• Methoden zur Spezifikation von Produktdatenmodellen 
• Methoden zur Beschreibung von Metadaten 
• Produktdatenaustausch 
• Einführung in ein ausgewähltes PDM-System 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls besitzen die Studenten 
Fachwissen zu Aufbau, Funktion und Anwendung der Produktdatentechnologie im Bereich 
des Maschinen- und Automobilbaus und können ein PDM-System eigenständig auf zukünf-
tige Aufgaben im Maschinenbau und in der Automobilproduktion anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Produktdatentechnologie  (2 LVS) 
• Ü: Produktdatentechnologie  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Produktdatentechnologie (Prüfungsnummer: 33403) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung, 
Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.1.13, 3.5.12 

Modulname Integrative Leichtbautechnologien 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Unter Beachtung des Leichtbaupotentials von polymeren Verbundwerkstoffen und 
in Anlehnung an bionische Strukturkonzepte werden in der Lehrveranstaltung Grundkennt-
nisse zu aktiven Strukturkonzepten und Bauweisen im Hinblick auf eine Bewertung zur 
Strukturintegration sowie die Erhöhung der Leistungs- und Funktionsdichte für technische 
Anwendungen vermittelt. Die Studenten erhalten einen Überblick zu adaptiven Bauweisen-
elementen, die Zustände oder Charakteristiken einer Verbundstruktur verändern können, 
und deren Bedeutung bei der technischen Nutzung. Gleichzeitig wird eine Übersicht zu Fer-
tigungstechnologien, die zur Herstellung von passiven und aktiven Funktionsbauteilen im 
Massenherstellungsverfahren geeignet sind, gegeben. An verschiedenen Anwendungsbei-
spielen von aktiven Strukturkonzepten wird die Klassifizierung adaptronischer Systeme 
vorgenommen und erläutert. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über Basiswissen zu Leichtbaupotentialen in Kombination mit der Erhöhung der Leistungs- 
und Funktionsdichte in polymeren Verbundwerkstoffen. Sie sind in der Lage, Entscheidun-
gen zu komplexen und intelligenten Verbundstrukturen zu treffen und zu optimieren. Somit 
können die zukünftigen Absolventen sowohl im Produktionsprozess als auch in der For-
schung und Entwicklung eingesetzt werden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Integrative Leichtbautechnologien  (2 LVS) 
• S: Integrative Leichtbautechnologien  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Integrative Leichtbautechnologien (Prüfungsnummer: 33115) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.1.14, 3.3.12 

Modulname Funktionswerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Zu den Funktionswerkstoffen zählt eine Vielzahl von Materialien, die sich durch 
ihre spezifischen funktionellen Eigenschaften auszeichnen. Das Hauptaugenmerk des Mo-
duls ist auf die ursächlichen Mechanismen und die Beschreibung der Effekte gerichtet. 
Ebenso wird Wert auf die Herstellungsverfahren, die Charakterisierung der Eigenschaften 
dieser Materialien und deren Anwendung gelegt. Teilgebiete sind u.a.: 
• Formgedächtniseffekte, 
• Piezoeffekte, 
• rheologische Effekte, 
• striktive Effekte, 
• thermische Effekte, 
• chemische Effekte, 
• Photoeffekte sowie 
• Oberflächeneffekte. 
Besondere Berücksichtigung finden die Verbundwerkstoffe als Funktionswerkstoffe. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul lernen die Studenten Funktionswerkstoffe und deren ursäch-
liche Mechanismen kennen und für die spezifische Anwendung richtig auszuwählen. Die 
besondere Bedeutung von Funktionswerkstoffen für das Automobil ist den Studenten be-
kannt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Funktionswerkstoffe  (2 LVS) 
• Ü: Funktionswerkstoffe  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik, Physik und Elektrotechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Funktionswerkstoffe (Prüfungsnummer: 32505) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.15 

Modulname Umlaufrädergetriebe und Sonderbauformen  

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Umlaufrädergetriebe, auch bekannt als Verzeigungs- oder Planetengetriebe, finden 
breite Anwendung im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in vielen anderen Zweigen der 
Technik. Ihre vorteilhaften Eigenschaften, wie die gedrungene Bauweise, eine hohe Raum-
leistung und sehr hohe Übersetzung mit verhältnismäßig wenigen Zahnrädern, die Mög-
lichkeit zur Überlagerung von Drehzahlen und Drehmomenten sowie zur Leistungsverzwei-
gung, sind auf sehr vielfältige Weise nutzbar. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer 
Sonderbauformen, wie z. B. Räderkoppel- oder Wellgetriebe, welche auf obigem Prinzip 
basieren.  
Neben den Grundlagen zur Berechnung der Drehzahlen, Drehmomente und Leistungsver-
hältnisse, dem Aufbau, den Bauformen und Betriebsarten werden auch die Kombinationen 
von Umlaufrädergetrieben mit stufenlos verstellbaren Getrieben und Motoren, Aspekte ih-
rer Auslegung, Gestaltung und Schmierung sowie abgeleitete Getriebe wie Räderkoppel-, 
Cyclo- und Wellgetriebe (Harmonic Drive) behandelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, die Berechnung und Konstruktion leistungsfähiger Umlaufrädergetriebe mit dem er-
forderlichen Grundwissen durchzuführen und Anregungen zur praktischen Auslegung je-
weils günstiger Getriebe zu geben.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Umlaufrädergetriebe und Sonderbauformen (1 LVS)  
• Ü: Umlaufrädergetriebe und Sonderbauformen (1 LVS)  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung 
 

Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Umlaufrädergetriebe und Sonderbauformen (Prüfungsnum-

mer: 32307) 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Angewandte Mechanik und Thermodynamik  

Modulnummer 3.1.16, 3.4.22 

Modulname FEM II 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: In diesem Modul werden theoretische und anwendungsbezogene Kenntnisse 
zur Finite-Elemente-Methode (FEM) in der Anwendung auf nichtlineare Problemstellun-
gen vermittelt. Die unterschiedlichen Arten möglicher Nichtlinearitäten werden vorge-
stellt und im Hinblick auf ihre Umsetzung innerhalb der FEM analysiert. 
Zum zweiten werden über die FEM I hinausgehende Kenntnisse zur Verwendung und 
Bedienung bestehender Programme und insbesondere zur Interpretation und Auswer-
tung von Ergebnissen der Methode vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls ist der Student in der 
Lage, das theoretische Konzept der nichtlinearen Finite-Elemente-Methode nachzuvoll-
ziehen und auf dieser Basis Simulationsergebnisse richtig zu interpretieren und zu be-
urteilen. Er verfügt über vertiefte und auf nichtlineare Problemstellungen erweiterte 
Kenntnisse in der Bedienung von FEM-Programmen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: FEM II  (2 LVS) 
• Ü: FEM II  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III, Kontinuumsmechanik I und II sowie 
FEM I 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu FEM II (Prüfungsnummer: 31810) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.1.17, 3.4.19 

Modulname Experimentelle Kontinuumsmechanik 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Lehrgebiet behandelt die theoretischen Grundlagen und die Anwendung von 
speziellen experimentellen Verfahren zur Strukturanalyse und Werkstoffmechanik. Es 
stellt eine wichtige Erweiterung des Moduls Experimentelle Mechanik dar. Dabei werden 
vertiefende Kenntnisse zur Wirkungsweise von elektrischen Dehnungsmessstreifen wie die 
Messung großer Deformationen, die Temperaturselbstkompensation und die Messung im 
Hochtemperaturbereich vermittelt. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die messtechnische Bestimmung von Eigenspannungszu-
ständen mit dem Bohrlochverfahren. 
Auf dem Gebiet der optischen Verfahren wird die für unterschiedliche Anwendungen wich-
tige Technik des Phasenschiebens (Phaseshifting) eingeführt und beim Messprinzip Elekt-
ronic-Speckle-Pattern-Interferometrie angewendet. Das Messprinzip Faser-Bragg-Gitter-
Sensorik wird ebenso behandelt wie das sich immer mehr durchsetzende Verfahren der 
3D-Grauwertkorrelation. 
Die Verfahren Thermoelastische Spannungsanalyse und Laser-Doppler Techniken runden 
das Lehrprogramm ab. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennt der Student moderne 
und theoretisch anspruchsvolle experimentelle Verfahren zur Messung bzw. Auswertung 
mechanischer Größen und kann diese anwenden, wobei sich sowohl das Niveau der Mess-
technik als auch der mechanischen Problemstellungen im Vergleich zum Modul Experi-
mentelle Mechanik erhöht. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum.  
• V: Experimentelle Kontinuumsmechanik (2 LVS)  
• P: Experimentelle Kontinuumsmechanik (1 LVS)  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III, Experimentelle Mechanik  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Experimentelle Kontinuumsmechanik (Prüfungs-

nummer: 31807) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung  

Modulnummer 3.1.18 

Modulname Bewegungsmodellierung und MKS 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Das Modul ist auf die Vermittlung theoretischer und anwendungsbezogener Kennt-
nisse im Themengebiet der Modellierung technischer Geräte und Anlagen ausgerichtet.  
Die Bewegungsmodellierung und Mehrkörpersimulation (MKS) umfasst die Vermittlung 
von Grundkenntnissen zur kinematischen, kinetostatischen und dynamischen Simulation 
von Mechanismen, welche beispielhaft in vielen Be- und Verarbeitungsmaschinen, Kraft-
fahrzeugen, Montage- und Handhabungsgeräten, Sportgeräten und der Medizintechnik zu 
finden sind. Neben der Anwendung analytischer Methoden wird auch der Umgang mit MKS-
Software erlernt. 
 
Qualifikationsziele: Der Student kennt die Grundphilosophie und den Anwendungsbereich 
von MKS-Systemen. Er ist in der Lage, sich selbständig und umfassend in die Bedienung 
von Simulationsprogrammen einzuarbeiten und damit Aufgabenstellungen im Umfeld der 
Modellierung effizient zu lösen, Berechnungsergebnisse richtig zu interpretieren sowie de-
ren Gültigkeitsbereich und Aussagekraft zu beurteilen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Bewegungsmodellierung und MKS (1 LVS) 
• P: Bewegungsmodellierung und MKS (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu PTC (Creo, Mathcad), Grundkenntnisse in Getriebe- und Mechanismentech-
nik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Hausarbeit zu Bewegungsmodellierung und MKS (Umfang: ca. 15 Seiten, Bearbei-

tungszeit: 6 Wochen) (Prüfungsnummer: 32303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Konstruktionstechnik und Produktentwicklung 

Modulnummer 3.1.19 

Modulname Konstruieren mit Kunststoffen 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Konstruktive Auslegung, Werkstoff, Verarbeitungsverfahren und Bauteileigen-
schaften stellen bei Kunststoffen einen komplexeren Zusammenhang dar, als von metalli-
schen Werkstoffen bekannt ist, und erschweren die Anwendung gebräuchlicher Ausle-
gungs- und Berechnungsverfahren. Der Schlüssel der extremen Integrationsdichte von 
Kunststoffbauteilen und Kunststoffkonstruktionen liegt im Verständnis der zeit-, tempera-
tur- und belastungsabhängigen Werkstoffeigenschaften und der möglichen Fertigungsver-
fahren. 
 
Qualifikationsziele: Der Student beherrscht die grundlegenden Zusammenhänge zwischen 
innerer Werkstoffnatur und dem thermisch/mechanischen und zeitabhängigen Werkstoff-
verhalten der Thermo- und Duroplaste. Er überblickt die breite Palette der Verarbeitungs-
verfahren und beherrscht die theoretischen Grundlagen der wesentlichen Formgebungs-
prozesse des Ur- und Umformens. Er ist in der Lage, anwendungs- und konstruktionsrele-
vante Kennwerte zur optimalen Ausnutzung des Werkstoffpotentials zu beurteilen und 
auszuwählen, um Kunststoffkonstruktionen fertigungs- und anwendungsgerecht zu kon-
struieren und zu dimensionieren. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Konstruieren mit Kunststoffen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Kunststofftechnik, Konstruktionslehre/ Maschinenelemente 
I und II, Technische Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Konstruieren mit Kunststoffen (Prüfungsnummer: 32103) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Produktionstechnik und Produktionsprozesse, Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik  

Modulnummer 3.1.20, 3.2.18, 3.5.24 

Modulname Generative Fertigungsverfahren (3D-Druck) 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Generative Fertigungsverfahren sind heute fester Bestandteil moderner Wert-
schöpfungsketten. Beginnend in der Produktentwicklung bis hin zur Produktion finden 
die Verfahren Anwendung. Schwerpunkte des Moduls sind die theoretischen Verfah-
rensgrundlagen und die ganzheitliche Betrachtung der Prozesse (Prozessketten) der ge-
nerativen Fertigungsverfahren, angefangen von der Erzeugung der Geometrie bis zum 
Einsatz der Modelle bzw. Produkte. Neben den Motivatoren für die Entwicklung genera-
tiver Fertigungsverfahren werden die verschiedenen Verfahrensarten beleuchtet und die 
wesentlichen Wirkprinzipien, Materialien und Anwendungsbereiche der Verfahren Ste-
reolithographie, Selektives Laser-Sintern/-Schmelzen, 3D-Printing, Fused Deposition 
Modeling, Laminated Object Manufacturing sowie verschiedene Folgeverfahren vermit-
telt. Im vorlesungsbegleitenden Praktikum werden verschiedene generative Fertigungs-
verfahren demonstriert sowie Bauteile selbstständig konstruiert und zum Teil herge-
stellt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• Möglichkeiten der Datengenerierung und -erfassung sowie den prinzipiellen Infor-

mationsfluss zur Erzeugung von Prototypen, Modellen und Produkten zu beschrei-
ben, 

• die physikalischen Grundprinzipien zum Verfestigen flüssiger oder fester Materia-
lien zu unterscheiden, 

• Einsatzgebiete von generativen Verfahren zu erkennen, 
• für eine definierte Aufgabenstellung ein passendes industrielles generatives Ferti-

gungsverfahren bzw. Anlagetechnik hinsichtlich Verfahrensspezifikationen und        
-grenzen auszuwählen, 

• Folgeverfahren bezüglich ausgewählter Zielwerkstoffe zu benennen und die damit 
verbundenen Prozessketten zu erklären, 

• eigenständig ein Geometrie- oder Funktionsmodell von der Idee, über die Konstruk-
tion bis hin zur verfahrensgerechten Datenaufbereitung zu erstellen und mit ausge-
wählten Verfahren zu generieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Generative Fertigungsverfahren (3D-Druck) (1 LVS) 
• P: Generative Fertigungsverfahren (3D-Druck) (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Erfahrungen im Umgang mit CAD-Software 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• Testat (eigene verfahrensgerechte CAD-Konstruktion) ohne Note zum Praktikum 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Generative Fertigungsverfahren (3D-Druck) (Prüfungsnum-

mer: 31606) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Konstruktionstechnik und Produktentwicklung,  
Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.1.21, 3.3.2 

Modulname Korrosion und Verschleiß 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es werden Grundlagen der Korrosion (Entstehung von Korrosionsschäden) behan-
delt. Dazu gehören die Darstellung des Korrosionssystems, die Erläuterung des Korrosi-
onsprozesses (u.a. Thermodynamik und Kinetik), Korrosionsarten, Korrosionserscheinun-
gen und Korrosionsprodukte. Es folgen Ausführungen zum Korrosionsverhalten ausge-
wählter Werkstoffe, zur Bewertung des Korrosionsverhaltens und zur Korrosionsscha-
densanalyse. 
Ausgehend von der Grundstruktur der Tribosysteme werden die Grundlagen des Verschlei-
ßes (Entstehung von Verschleißschäden) behandelt. Dazu gehören die Darstellung der 
Kenngrößen von Tribosystemen (z. B. Bewegungsverhältnisse, Mikrogeometrie) und die 
Diskussion der Verschleiß-Grundmechanismen sowie die Vorstellung bekannter Ver-
schleißtheorien. Daran schließen sich Ausführungen über die Bewertung des Verschleiß-
verhaltens (tribologische Prüfkette), die Verschleißdiagnostik und die Verschleißscha-
densanalyse an. 
 
Qualifikationsziele: In den beiden Lehrgebieten des Moduls, Korrosion und Verschleiß, ler-
nen die Studenten, die Systemeigenschaften sachgerecht zu betrachten, Tribosysteme 
richtig auszulegen und Korrosion durch aktiven und passiven Korrosionsschutz zu vermei-
den. Die Interdisziplinarität der beiden Themenkomplexe wird erkannt. 
Die Studenten beherrschen es, die Partner von Tribo- und Korrosionssystemen zu prüfen 
und eine Bewertung des Beanspruchungsprozesses selbstständig durchzuführen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Korrosion und Verschleiß (2 LVS) 
• Ü: Korrosion und Verschleiß (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• 10-minütige Präsentation in der Übung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Korrosion und Verschleiß (Prüfungsnummer: 32504) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.2 

Modulname Fügetechnik 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt Grundlagen zu industriell eingesetzten Fügetechniken und de-
ren Anwendungsmöglichkeiten. Die Studenten erhalten einen Überblick über technologi-
sche Abläufe von Fügeprozessen und die notwendige Anlagentechnik zum Fügen. Darüber 
hinaus werden werkstofftechnische Aspekte von Fügeprozessen und Möglichkeiten zur 
Charakterisierung von Verbindungseigenschaften betrachtet.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten werden befähigt, Fügetechniken für verschiedene Anwen-
dungsszenarien unter Berücksichtigung technologischer, werkstofftechnischer und gestal-
terischer Aspekte auszuwählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Fügetechnik   (2 LVS) 
• P: Fügetechnik   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse der Fertigungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Fügetechnik (Prüfungsnummer: 32706) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.3 

Modulname Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik   

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden die Grundlagen der Materialfluss- und Förderprozesse von Stück- 
und Schüttgütern vermittelt. Dabei wird insbesondere auf Eigenschaften und Kennwerte der 
Fördergüter und Förderhilfsmittel eingegangen. Die Bauweisen sowie die Einsatzgebiete von 
Stetig- und Unstetigförderern werden im Überblick dargestellt. Die Grundlagen der Dimensi-
onierung sowie der konstruktiven Gestaltung von Band-, Ketten-, Zahnriemen- und Vertikal-
förderern sowie Rollenbahnen und Schwingfördertechnik werden gelehrt. Auf dem Gebiet der 
Schüttgutfördertechnik werden darüber hinaus Becherwerke und Kratzerförderer vorgestellt. 
Wesentliche Basiselemente und Baugruppen der Fördertechnik werden hinsichtlich Bemes-
sung und Gestaltung dargestellt. Die für die Fördertechnik spezifischen Grundlagen der Tri-
bologie und der Gutidentifikation werden erörtert. Die Vorlesung beinhaltet weiterhin die La-
ger- und die Kommissioniertechnik sowie Sortier- und Verteilungssysteme. Durch das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Systemelemente von Fördertechnik, Informationsflussmit-
teln und Steuerungstechnik werden geeignete Materialflussanlagen gestaltet. Die Vorlesung 
wird durch ausgewählte Übungen vertieft. Dabei werden die neuesten Ergebnisse aus der an-
wendungsbezogenen Forschung genutzt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, die Prozesse des Materialflusses von Stück- und Schüttgütern, insbesondere auf dem 
Gebiet Intralogistik wirtschaftlich und energieeffizient zu gestalten. Die Absolventen haben 
Kenntnisse zur Funktion und Bauweise der Fördermittel sowie zu deren Anwendungsgebie-
ten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik (3 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Grundlagen der Förder- und Materialflusstechnik (Prüfungs-

nummer: 31903) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.4 

Modulname Umformtechnik und Trenntechnik in Anwendung 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik/ 
Professur Umformendes Formgeben und Fügen 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Aufbauend auf mathematisch-physikalischen Grundkenntnissen sowie dem Modul 
Fertigungslehre werden vertiefende Kenntnisse der Umform- und Trenntechnik, Methoden 
der Kraft-, Arbeits- und Leistungsberechnung und deren Anwendung an ausgewählten Um-
form- und Trennverfahren vermittelt. Die wesentlichen Verfahren werden in ihren Verfah-
rensprinzipien, den Verfahrensgrenzen, den eingesetzten Werkstoffen, den Einflussgrößen, 
den Werkzeugen und der Einordnung in den Gesamtprozess der Einzelteilfertigung behan-
delt. 
Der Inhalt der Vorlesung besteht weiterhin darin, den Hörern neben einem Überblick über 
die genannte Verfahrensgruppe auch Kriterien für eine effiziente Verfahrenswahl aufzuzei-
gen. So entscheidet schlussendlich die Auswahl des jeweiligen Verfahrens und dessen Pa-
rameterabstimmung über den technologischen und wirtschaftlichen Erfolg der Fertigung. 
Neben der Lehre des theoretischen Wissens zu umformenden und trennenden Verfahren 
werden anwendungsnahe Übungen begleitend durchgeführt. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studenten in der Lage: 
• Einschätzungen der Umformbarkeit von Werkstoffen anhand von Standard-Prüfwerten 

oder technologischer Prüfverfahren durchzuführen, 
• Umform- und Zerteilverfahren zu beschreiben und hinsichtlich ihrer Einsatzbedingun-

gen und -grenzen zu bewerten, 
• analytische Berechnungen für die Hauptumformverfahren bzgl. Kraft- und Arbeitsbe-

darf durchzuführen und für den Einsatz des Verfahrens zu nutzen, 
• Beanspruchungen der Werkstücke durch das Umformverfahren einzuschätzen (Zug- 

oder Druckbeanspruchung, ein- oder mehrdimensional), 
• Einschätzungen der umformtechnischen Herstellung bzw. eine Variantenbetrachtung 

und die Einordnung in die Prozesskette der Bauteilfertigung vorzunehmen, 
• umfassendes Wissen zu trennenden Fertigungsverfahren auszuweisen, 
• die Einsetzbarkeit verschiedener Trennverfahren hinsichtlich einer Bearbeitungsauf-

gabe zu bewerten, 
• bezogen auf eine Fertigungsaufgabe ein trennendes Verfahren nach ökonomischen 

und ökologischen Gesichtspunkten auszuwählen sowie 
• anwendungsbedingt eine effiziente Prozessauslegung der gewählten Fertigungstech-

nologie durchzuführen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Umformtechnik (2 LVS) 
• Ü: Umformtechnik (1 LVS) 
• V: Trenntechnik (1 LVS) 
• Ü: Trenntechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik, Physik und Fertigungslehre 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Umformtechnik und Trenntechnik in Anwendung (Prüfungs-

nummer: 33624) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.5 

Modulname Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungskonstruktion 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Am Beispiel von funktionsbestimmenden Werkzeugmaschinen-Baugruppen und auf 
Basis technologischer Anforderungen wird das methodische Vorgehen bei der Auswahl des 
Funktionsprinzips, dem Entwurf der Baugruppe einschließlich Entwurfsrechnung, der kon-
struktiven fertigungsgerechten Gestaltung sowie der Nachrechnung erlernt und in entspre-
chenden Übungen vertieft. Dabei steht das methodische ingenieurwissenschaftliche Vorge-
hen im Vordergrund. Als Beispiele werden werkzeugmaschinenspezifische Gestelle, Haupt- 
und Nebenantriebe für rotierende und geradlinige Bewegungen, Wälzführungen sowie Haupt-
spindeln mit verschiedenen Lagerungsarten einschließlich Schmierung, Dichtung, Werkzeug-
aufnahme und Sensorik gewählt. Im Praktikum Vorrichtungskonstruktion wird eine Vorrich-
tung für die spanende Fertigung unter praxisnahen Bedingungen konzipiert, ausgelegt und 
fertigungsgerecht konstruiert. Auf der Basis einer Werkstückzeichnung und einer für dieses 
Werkstück vorgegebenen Bearbeitungsaufgabe sind die Bearbeitungsbedingungen (Ma-
schine, Werkzeug, technologische Größen) festzulegen, das Bestimm- und das Spannprinzip 
zu ermitteln und in einer Skizze darzustellen. Schließlich ist die Vorrichtung in einem CAD-
System zu entwerfen, zu berechnen und praxisbezogen als Zusammenstellungszeichnung zu 
konstruieren. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage: 
• Baugruppen spanender Werkzeugmaschinen in ihrem Aufbau zu beurteilen und selbst-

ständig zu entwickeln, 
• bekannte und neuartige Funktionsprinzipien zu analysieren, abzuwandeln, zu kombinie-

ren und auf die von ihnen zu lösende Aufgabe anzuwenden, 
• das erworbene Methodenwissen und die damit verbundenen analytischen sowie kombi-

natorischen Fähigkeiten bei der Lösung in anderen Bereichen anzuwenden, 
• auf Basis technologischer Anforderungen eine Fertigungsvorrichtung selbstständig in 

einem CAD-System zu entwerfen, 
• die notwendigen Berechnungen zusammenzustellen und durchzuführen sowie 
• eine praxisgerechte Konstruktion anzufertigen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Werkzeugmaschinen-Baugruppen (2 LVS) 
• Ü: Werkzeugmaschinen-Baugruppen (1 LVS) 
• P: Vorrichtungskonstruktion (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik, Werkstofftechnik, Maschinenelemente und Fertigungs-
lehre 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungs-
leistungen zu erbringen: 
• 120-minütige Klausur zu Werkzeugmaschinen-Baugruppen (Prüfungsnummer: 33606) 
• Anrechenbare Studienleistung: 

Benoteter Beleg im Umfang von 60 AS zum Praktikum Vorrichtungskonstruktion (Prü-
fungsnummer: 33605) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Werkzeugmaschinen-Baugruppen, Gewichtung 2 - Bestehen erforderlich 

(4 LP) 
• Anrechenbare Studienleistung: Benoteter Beleg zum Praktikum Vorrichtungskonstruk-

tion, Gewichtung 1 (3 LP) 

Häufigkeit des Angebots  Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.6 

Modulname Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Methoden zur Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik erfordern ne-
ben dem Strukturentwurf ein gesamtheitliches mechatronisches Herangehen. Auf diese 
Weise kann der für die Produktionstechnik entscheidende Zielkonflikt „Hohe Produktivität 
versus hohe Präzision“ auf einem hohen Niveau einer Lösung zugeführt werden. Das Modul 
behandelt grundlegende Aspekte zur maschinenbautechnischen Gestaltung und Entwick-
lung angefangen bei Antriebsbaugruppen über die Maschine bis zum Fertigungssystem. 
Dabei werden interdisziplinäre Lösungsansätze mit einbezogen, die für eine gezielte Ver-
besserung von Maschinenparametern notwendig sind. Ausgehend von den klassischen 
Spindel-Mutter-Systemen werden schwerpunktmäßig Antriebsprinzipien vorgestellt, die es 
dem Maschinenentwickler ermöglichen, Maschinen und Komponenten gleichzeitig ge-
nauer und produktiver zu gestalten. Dazu zählen hochdynamische Parallelkinematiken 
ebenso wie piezoelektrische Präzisionsantriebe und deren Kombination. Darüber hinaus 
wird auf Grundprinzipien der Maschinenaufstellung sowie der funktionalen Maschinensi-
cherheit eingegangen. Das Modul beinhaltet des Weiteren den Aufbau und die Komponen-
ten von Mehrmaschinensystemen. Neben der Verkettung von Maschinen wird hier auf die 
Verfahrensintegration in Werkzeugmaschinen und die Modularisierung von Produktions-
technik eingegangen. Abschließend werden maschinentechnische Möglichkeiten zur Erhö-
hung und Quantifizierung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit vorgestellt. Auf Grund-
lage der Vorlesung wird der Lehrstoff in Übungen und Praktika vertieft. Die klassischen 
Berechnungsübungen werden durch Übungen mit Simulationssoftware im PC-Pool und 
Praktika im Versuchsfeld ergänzt. Eine Aufgabensammlung unterstützt die Studenten, das 
erlernte Wissen an kleinen Beispielen anzuwenden. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage,  
• Komponenten, Peripherie und Aufbau von Werkzeugmaschinen zu reproduzieren, 
• Gestaltungskonflikte an Produktionssystemen hinsichtlich Produktivität versus Ge-

nauigkeit allgemein und an konkreten Beispielen zu beschreiben, 
• Berechnungen zu typischen Gestaltungsaufgaben durchzuführen, 
• unter Nutzung von Simulationssoftware und gegebener Modelle das Verhalten von Ma-

schinen im Zeit- und Frequenzbereich zu analysieren und sowohl Parameter als auch 
Modellelemente zu variieren, 

• spezielle Methoden zur Lösung von ingenieurtechnischen Sachverhalten in Produkti-
onssystemen zu beschreiben und an Beispielen durchzuführen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum.  
• V: Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik  (2 LVS) 
• Ü: Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik  (2 LVS) 
• P: Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Produktionssysteme, Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungskonstruktion 
 

Verwendbarkeit des Moduls ---   

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
• Anrechenbare Studienleistung: 4 Protokolle/semesterbegleitende praktische Aufgaben 

(je 3 Seiten, 2 AS) im Praktikum Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik 
(Prüfungsnummer: 33637)   
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

• 120-minütige Klausur zu Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik (Prü-
fungsnummer: 33636) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Anrechenbare Studienleistung:  Protokolle/semesterbegleitende praktische Aufgaben 

im Praktikum Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik, Gewichtung 3 
• Klausur zu Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik, Gewichtung 7                     

– Bestehen erforderlich  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.7 

Modulname Gestaltung spanender Fertigungsprozesse  

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die spanende Fertigung ist die vorrangig angewandte Technologie zur Nebenform-
gebung und Endbearbeitung im Fahrzeug- und Maschinenbau. Die Umsetzung einer wirt-
schaftlichen Fertigung erfordert den Einsatz von effizienten und sicheren Prozesstechno-
logien, welche wiederum leistungsfähige Werkzeuge und Maschinen sowie Unterstütz-
messsysteme bedingen. Im Rahmen des Seminars werden den Studenten vertiefte Kennt-
nisse zur spanenden Fertigung sowie aktuelle Themen und Trends aus Wissenschaft und 
industrieller Anwendung vermittelt und diskutiert. Weitere Schwerpunkte sind u.a. Werk-
zeugauswahl und -herstellung sowie Prozessoptimierung. Im Rahmen von Übungen und 
Praktika werden den Studenten anwendungsnah Technologien aufgezeigt. Weiterhin sind 
eine Schulung zur selbstständigen Erstellung einer Finite-Elemente-Simulation eines 
Spanprozesses sowie Übungen zu statistischen Methoden der Prozessoptimierung von in-
dustriellen Prozessen in das Modul integriert. Ergänzend sind Exkursionen in innovative 
Unternehmen mit spanender Fertigung vorgesehen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage,  
• vertieftes Wissen im Bereich der spanenden Fertigung aufzuweisen, 
• spanende Prozesse zielorientiert auszulegen, 
• eine Werkzeugauswahl hinsichtlich technologischer und wirtschaftlicher Aspekte 

durchzuführen, 
• aktuelle Trends und Technologieentwicklungen auf dem Gebiet der spanenden 

Fertigungstechnik zu diskutieren sowie  
• eine Prozess- und Werkzeugauslegung basierend auf einer FEM-Simulation 

selbstständig durchzuführen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar, Übung und Praktikum.  
• S: Gestaltung spanender Fertigungsprozesse (2 LVS) 
• Ü: Gestaltung spanender Fertigungsprozesse (1 LVS) 
• P: Gestaltung spanender Fertigungsprozesse (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Fertigungslehre 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Gestaltung spanender Fertigungsprozesse (Prü-

fungsnummer: 33405) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.8 

Modulname Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul beschäftigt sich mit der Klassifizierung und Beurteilung von Eigen-
schaften an Werkzeugmaschinen. Hauptaugenmerk liegt auf der Charakterisierung des ge-
ometrischen, kinematischen, statischen, dynamischen, thermischen und akustischen Ver-
haltens. Jedes Verhalten wird systematisch nach den Klassifizierungsmöglichkeiten, dem 
Auftreten, den Einflussgrößen und den Auswirkungen auf das Gesamtsystem Werkzeug-
maschine analysiert. Dabei werden einerseits die dazu notwendigen Messprinzipien, die 
möglichen Sensoren sowie die dabei zu betrachtenden Randbedingungen vorgestellt und 
andererseits ebenfalls die zugrunde liegenden Normen und gesetzlichen Richtlinien disku-
tiert. Durch das Kennenlernen relevanter Simulationsansätze wird die rechnerische Ermitt-
lung spezieller Eigenschaften im Werkzeugmaschinenbau vermittelt. Weiterhin werden in-
direkte Bewertungsverfahren vorgestellt, die durch die Bearbeitung von Testwerkstücken 
Aussagen über die Maschinen- und Prozessfähigkeit erlauben, auch ohne weitreichende 
Analysen verschiedener Fehlereinflüsse durchführen zu müssen.  
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage,  
• Eigenschaften an einer Werkzeugmaschine zu klassifizieren und Einflussgrößen auf 

diese Eigenschaften zu erläutern, 
• verschiedene Messprinzipien zu klassifizieren und ausgewählte Verfahren anzuwenden 

(Laserinterferometrie, Schwingungsanalyse), 
• für den Werkzeugmaschinenbau relevante Simulationsmodelle zu kennen, 
• aufbauend auf Messergebnissen die Auswirkungen ausgewählter Eigenschaften auf die 

resultierende Werkstückgenauigkeit zu berechnen, 
• Mess- und Simulationsergebnisse hinsichtlich ihres Aussagegehalts zu diskutieren, 
• Vorschläge für die Verbesserung bewerteter Eigenschaften zu formulieren, 
• die Maschinen- bzw. Prozessfähigkeit zu berechnen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar und Praktikum. 
• S: Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse (1 LVS) 
• P: Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Produktionssysteme 
 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Werkzeugmaschinen-Eigenschaftsanalyse (Prüfungsnummer: 

33621) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1610



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.9 

Modulname Umformwerkzeuge B 

Modulverantwortlich Professur Umformendes Formgeben und Fügen 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Vermittelt werden Kenntnisse zu Aufbau, Wirkungsweise und Konstruktion von 
Werkzeugen für die Blech- und Massivumformung. Dabei wird auf die Besonderheiten des 
jeweiligen Umformverfahrens eingegangen. Es werden die erforderlichen Umformkräfte 
und die Umformarbeit bestimmt sowie die Kinematik der Umformmaschine als 
wesentlicher Parameter für die Werkzeugkonstruktion berücksichtigt. 
Berechnungsmethoden zur Auslegung der Werkzeuge, zur Wahl der Werkstoffe und 
Oberflächenbehandlungen/Beschichtungen für Werkzeuge sowie ökonomische Aspekte 
bei der Werkzeugkonstruktion werden erläutert.  
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage, 
• den Aufbau und die Einsatzgebiete verschiedener Werkzeugtypen zu beschreiben, 
• Anforderungen an die Werkzeuge aufgrund der Belastung durch die Umformverfahren 

abzuleiten, 
• Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen und Beschichtungssysteme für die Werkzeug-

aktivelemente auszuwählen, 
• die für eine Werkzeugkonstruktion erforderlichen Berechnungen durchzuführen, 
• beispielhaft ein Schneidwerkzeug zu konstruieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Umformwerkzeuge  (1 LVS) 
• Ü: Umformwerkzeuge  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zur Fertigungslehre/Umformtechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die mündliche Prüfung: 
• Die Belegarbeit ist mit mindestens „ausreichend“ bewertet. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• semesterbegleitende Belegarbeit im Rahmen der Übung Umformwerkzeuge (Umfang: 

6-10 Seiten, Bearbeitungszeit: ca. 15 Wochen) (Prüfungsnummer: 33638) 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Umformwerkzeuge (Prüfungsnummer: 33625)    

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt.   
Prüfungsleistungen: 
• semesterbegleitende Belegarbeit im Rahmen der Übung Umformwerkzeuge, Gewich-

tung 1 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung zu Umformwerkzeuge, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.10 

Modulname Simulation in der Umformtechnik 

Modulverantwortlich Professur Virtuelle Fertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul beinhaltet die Lehrveranstaltung Simulation in der Umformtechnik. 
Schwerpunkte der Lehrveranstaltung sind: 
• Einsatzgebiete der Finite-Elemente-Methode (FEM) 
• Grundlagen der FEM 
• FEM-Theorie in der Umformtechnik 
• Aufbau und Funktionsweise von FEM-Systemen 
• Simulationsbeispiele 
• Ausgewählte FEM-Systeme der Umformtechnik für den Maschinenbau und die Auto-

mobilherstellung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über anwendungsbereites Fachwissen zu Auf-
bau, Funktion und Anwendung der FEM-Simulation in der Umformtechnik. Nach Abschluss 
des Moduls haben die Studenten grundlegende Kenntnisse in der FEM-Simulation umform-
technischer Problemstellungen und können mehrere FEM-Systeme eigenständig auf zu-
künftige Aufgaben im Maschinenbau und in der Automobilproduktion anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Simulation in der Umformtechnik (2 LVS) 
• Ü: Simulation in der Umformtechnik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Simulation in der Umformtechnik (Prüfungsnummer: 33404) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.11 

Modulname Fertigungsmesstechnik 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Einordnung der Fertigungsmesstechnik, Einteilung des Prüfens, Arten der subjek-
tiven Prüfung, Lehrenprüfung und Aufbau von Lehren, Messen geometrischer Eigenschaf-
ten durch Extraktion, Filterung und Assoziation, Einführung in das Konzept der Geometri-
schen Produktspezifikation und Prüfung, Unterscheidung der geometrischen Eigenschaf-
ten und deren Messung, Erläuterung der Funktionsweise der Messgeräte zum Einsatz in 
der Fertigungsmesstechnik, Messunsicherheitsberechnung am Beispiel, Vorgehensweise 
zur Auswahl von Messgeräten bezüglich Maß-, Oberfläche-, Form- und Lagemessung 
 
Die geometrischen Eigenschaften, z. B. Maße, Oberflächen oder Formabweichungen, von 
Bauteilen bestimmen maßgeblich deren Funktion. Die Fertigungsmesstechnik bildet dabei 
die Grundlage für die Konformitätsbewertung der Bauteile ausgehend von der technischen 
Zeichnung. Umfassende Kenntnisse zu anwendbaren Messverfahren und Zuordnung zu 
den geometrischen Eigenschaften bilden die Voraussetzung für die Auswahl geeigneter 
Messgeräte im Entwicklungs- und Fertigungsprozess im Rahmen der Prüfplanung. Die in 
der Vorlesung erarbeiteten Kenntnisse werden in Praktika vertieft und selbstständig ange-
wendet. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, die geometrischen Eigenschaften vonei-
nander zu unterscheiden und geeignete Messverfahren zur Bewertung auszuwählen. Die 
Studenten sind in der Lage, einfache Messaufgaben bezüglich Rauheit, Formabweichun-
gen und Maß- und Lageabweichungen durchzuführen. Darüber hinaus erwerben die Stu-
denten Konzepte zur Auswahl von Prüfmitteln der Fertigungsmesstechnik und deren An-
wendung im Rahmen der Prüfplanung. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Fertigungsmesstechnik (2 LVS) 
• P: Fertigungsmesstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Messtechnik, Grundkenntnisse Tolerierung von Geometrieabweichungen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• erfolgreich testiertes Praktikum zu Fertigungsmesstechnik  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fertigungsmesstechnik (Prüfungsnummer: 31701) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse  

Modulnummer 3.2.12 

Modulname Industrielle Steuerungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In der Automatisierungstechnik nehmen industrielle Steuerungen für Maschi-
nen, Anlagen und komplexe Prozesse einen herausragenden Platz ein. Mit dem Modul 
wird diesem Fakt Rechnung getragen. Dabei wird der Fokus auf die Wirkungsweise, den 
Aufbau, die Programmierung, die Handhabung und den Betrieb aktueller Steuerungen 
gerichtet. Die Lehrveranstaltung beginnt mit einem Überblick über die Automatisierung 
im Maschinenbau. Sie befasst sich im Weiteren mit unverzichtbaren Grundlagen wie 
Boole‘scher Algebra und sequentiellen Systemen, den Grundstrukturen und Funktiona-
litäten von Steuerungen, geregelten Systemen, Bewegungsbahnen und Interpolation. 
Weitere Schwerpunkte sind das Automatisieren von Maschinen (einschließlich Maschi-
nenmodell sowie Bewegungsabläufen und Wegdiagrammen) sowie Aufbau, Wirkungs-
weise, Programmierung und Handhabung verschiedener industrieller Steuerungen 
(SPS, CNC, MC). 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• die Grundlagen der Boole‘schen Algebra und des Entwurfes sequentieller Steuerun-

gen in Übungsaufgaben anzuwenden, 
• die Programmierung einer SPS nach IEC 61131 praktisch anzuwenden und für aus-

gewählte Probleme Lösungen zu generieren, 
• den Aufbau industrieller Steuerungen zu erklären, 
• die Grundprinzipien von Bewegungssteuerungen (Wegesteuerung und Regelung) 

zu beschreiben, 
• typischen Anwendungsfällen des Maschinenbaus ein passendes Steuerungssys-

tem zu empfehlen, 
• Koordinatensysteme und Achsen nach DIN 66217 zu bezeichnen und NC-Program-

mierung nach DIN 66025 anzuwenden, 
• die Möglichkeiten von MC-Steuerungen zu diskutieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Industrielle Steuerungstechnik (2 LVS) 
• Ü: Industrielle Steuerungstechnik (1 LVS) 
• P: Industrielle Steuerungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Industrielle Steuerungstechnik (Prüfungsnummer: 

33613) 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.13 

Modulname Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung) 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es wird die Methodik der technischen Fertigungsvorbereitung gelehrt. Kern ist das 
methodisch richtige Vorausdenken der Fertigung und Montage eines Produktes. Die Stu-
denten erhalten einen Überblick über die Begriffswelt, die Hilfsmittel, die notwendigen Fer-
tigungsunterlagen, die informationellen und technischen Zusammenhänge der technologi-
schen Planung. Dabei wird auf grundlegende Methoden und Möglichkeiten der Rechnerun-
terstützung eingegangen. In den Übungen wird der Vorlesungsstoff praxisbezogen in Form 
einer Fallstudie vertieft, deren Ergebnis die wichtigsten Fertigungsunterlagen für ein kon-
kretes Werkstück sind.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage,  
• Fertigungs- und Montageprozesse hinsichtlich Prozesselementen, Mengenstrukturen 

und Organisationsformen zu klassifizieren, 
• Einzelteile im Montageverbund bezüglich fertigungs- und funktionsgerechter 

Gestaltung zu bewerten, 
• situationsbezogen die verschiedenen Prinzipien und damit einhergehenden Abläufe der 

Arbeitsplanung anzuwenden und entsprechende Fertigungsunterlagen zu erstellen, 
• technologische Fertigungsvarianten einem Wirtschaftlichkeitsvergleich zu unterziehen 

und entsprechende Kalkulationsmethoden anzuwenden, 
• Fertigungsaufgaben und Fertigungsprozesse zu klassifizieren und systematisieren, 
• Montageprozesse technologisch auszulegen und Taktzeiten zu berechnen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung) (2 LVS) 
• Ü: Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung) (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung) (Prü-

fungsnummer: 31602) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.14 

Modulname CAM-Methoden und Anwendung  

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Mit einer einfachen Werkzeuggeometrie, wie zum Beispiel eine Kugel- oder Zylin-
derform, ist eine spanende Werkzeugmaschine in der Lage, mittels komplexer Werkzeug-
bahnen vielfältigste Geometrien zu fertigen. Die wesentliche informationstechnische 
Grundlage ist dabei das NC-Programm, in dem die notwendigen Verfahrbewegungen und 
Schaltfunktionen definiert sind. Inhalt des Moduls ist es, in einem entsprechenden Steuer-
programm Technologie und Werkstückkontur zu vereinen und mittels verschiedener spa-
nender Verfahren und entsprechenden CNC-Werkzeugmaschinen reale Bauteile des Ma-
schinen- und Fahrzeugbaus weitestgehend eigenständig umzusetzen. Dabei werden ver-
schiedene Methoden von der manuellen und flexiblen Programmierung über die werkstatt-
orientierte Programmierung bis hin zur Verwendung einer CAM-Ablauffolge vorgestellt.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage,  
• die Baugruppen einer CNC-Maschine, insbesondere die Arbeitsweise einer NC-Achse 

mit Wegmesssystem und Lageregelkreis sowie die Bezugspunkte im Arbeitsraum der 
Maschine zu beschreiben, 

• unter Anleitung das Einrichten einer CNC-Fräsmaschine vorzunehmen und die 
erforderlichen Werkzeugkorrekturwerte zu bestimmen, 

• NC-Programme für geometrisch einfache Teile beim Wasserabrasivstrahlschneiden 
und Fräsen manuell zu erstellen, 

• praxisrelevante CAD/CAM(NC)-Prozessketten für das werkstattorientierte und das 
externe, PC-orientierte Programmieren aufzustellen, 

• mit Unterstützung in einem komplexen externen Programmiersystem zum 3- und 5-
Achs-Fräsen die Geometrie zu beschreiben und die Technologie für eine erfolgreiche 
Fertigung auszuwählen sowie 

• eine bestehende Fertigung zu analysieren und eigenständig zu optimieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: CAM-Methoden und Anwendung (1 LVS) 
• P: CAM-Methoden und Anwendung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Testat ohne Note zum Praktikum CAM-Methoden und Anwendung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu CAM-Methoden und Anwendung (Prüfungsnummer: 33629) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.16 

Modulname Umform- und Verzahnmaschinen 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Aufbauend auf grundlegenden Kenntnissen zu Fertigungstechnik, Maschinenele-
menten und Werkzeugmaschinen beinhaltet das Modul das Kennenlernen der Wirkungs-
weise, der Einsatzbedingungen und der Aufbauprinzipien der wichtigsten funktions- und 
qualitätsbestimmenden Baugruppen in umformenden Werkzeugmaschinen mit ihren Ent-
wicklungstrends. Darauf folgt die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Be-
rechnung, Dimensionierung, Gestaltung und projektierenden Auswahl dieser Baugruppen. 
Die Lehrinhalte beziehen sich auf Gestelle (Werkstoffe, Gestaltung bezüglich statischen 
und dynamischen Verhaltens), Antriebe (Motor-Schwungrad-Kurbel, Servoantriebe, hyd-
raulische Antriebe) und Stößelführungen (Auslegung der Führungsflächen, Kompensation 
des Kippens). Im Abschnitt Verzahnmaschinen wird der Aufbau, die Kinematik und der Ein-
satz von spanenden und umformenden Werkzeugmaschinen für die Herstellung von Ver-
zahnungen kennengelernt. Die Betrachtung erfolgt hierbei sowohl nach konstruktiven als 
auch nach fertigungstechnischen Gesichtspunkten. Die Grundlage bildet die Geometrie 
von Zylinder- und Kegelradverzahnungen, Verzahnungskenngrößen und deren Abhängig-
keit von der Verzahnkinematik. Aufbauend auf die Kinematik spanender Verfahren (Sto-
ßen, Fräsen, Schälen, Schleifen, Schaben, Honen, Läppen) zur Herstellung zylindrischer 
und kegeliger Zahnräder ist die maschinenseitige Umsetzung Inhalt des Moduls. Ihre Cha-
rakterisierung erfolgt hinsichtlich Werkzeugaufbau, Einstellungen und Bewegungen, Zu-
satzeinrichtungen und Maschinenmodifikationen, Werkstückqualität, Wirtschaftlichkeits-
kennziffern, verfahrensbedingter Fehler sowie bewusst erzeugter Profilabweichungen. Die 
Übungen beinhalten die Berechnung, Dimensionierung und Auswahl von Baugruppen um-
formender und verzahnender Werkzeugmaschinen an anwendungsnahen Beispielen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage,  
• wichtige Baugruppen umformender Werkzeugmaschinen funktions- und qualitätsge-

recht auszuwählen, zu berechnen, zu dimensionieren und konstruktiv zu gestalten, 
• diese Fertigkeiten beim Einsatz umformender Werkzeugmaschinen in der Produktion 

(z. B. von Automobilen sowie in deren Zulieferindustrie) anzuwenden, 
• Fertigungsverfahren zur Herstellung von Verzahnungen zu analysieren und zu bewer-

ten sowie auf dieser Basis neue Maschinenstrukturen zu entwerfen bzw. vorhandene 
Maschinen hinsichtlich ihrer Anwendung zu bewerten, 

• konstruktive und fertigungstechnische Details der Verzahntechnik im Zusammenhang 
mit Werkstück, Maschine und Werkzeug zu bewerten und unter Qualitäts- und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar und Übung.  
• S: Umform- und Verzahnmaschinen  (2 LVS) 
• Ü: Umform- und Verzahnmaschinen  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Fertigungstechnik, Maschinenelementen und Werkzeugmaschinen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Umform- und Verzahnmaschinen (Prüfungsnummer: 33639) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.17 

Modulname Automatisierung von Maschinen 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In der Automatisierungstechnik nehmen industrielle Steuerungen für Maschinen, 
Anlagen und komplexe Prozesse einen herausragenden Platz ein. Mit dem Modul „Automa-
tisierung von Maschinen“ soll das Verständnis für die verschiedenen Steuerungsklassen 
vertieft werden. Dabei werden anfangs verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für Auto-
matisierungsaufgaben vorgestellt. Anhand der Analyse konkreter Maschinenfunktionen 
werden die Besonderheiten speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), numerischer 
Steuerungen (CNC), Roboter- (RC) und Bewegungssteuerungen (MC) herausgearbeitet. Zu-
dem wird für diese Steuerungsklassen ein Einblick in die Projektierung und Programmie-
rung gegeben. Dies wird anwendungsnah in praktischen Übungen nachvollzogen. Anhand 
vieler automatisierungstechnisch relevanter Beispiele werden häufig wiederkehrende 
Grundfunktionen abstrahiert und diese regelungstechnisch eingeordnet.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• hybride Funktionspläne nach VDI/VDE 3684 Richtlinie für mittlere Aufgaben abzuleiten, 
• die Automatisierung technologischer Grundfunktionen zu differenzieren sowie deren 

Eigenschaften zu erkennen, 
• komplexe Anwendungsfälle (Druck-, Umform- und Spritzgießmaschine) unter diesen 

Gesichtspunkten zu analysieren, 
• Abläufe nach S7 Graph, Motion Control Applikationen nach PLCopen und CNC-Pro-

gramme nach DIN 66025 zu generieren, 
• die Regelkreise eines Servoumrichters zu erklären. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Automatisierung von Maschinen (2 LVS) 
• Ü: Automatisierung von Maschinen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Automatisierung von Maschinen (Prüfungsnummer: 

33611) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.19 

Modulname Virtuelle Prozessketten in der Umformtechnik 

Modulverantwortlich Professur Virtuelle Fertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Virtuelles Produkt, virtueller Produktentstehungsprozess 
• CA-Techniken: Prozesstechnische Integration, Schnittstellen 
• Methodenplanung 
• Produkt- und Prozessmodellierung 
• Methoden der Prozesssimulation 
 
Qualifikationsziele: 
• Die Studenten beherrschen anwendungsbereites Fachwissen über virtuelle Produkte 

und deren Produktentstehungsprozesse sowie die dabei angewendeten Methoden 
und Programme. 

• Nach Abschluss des Moduls haben die Studenten grundlegende Kenntnisse über 
Systeme und Methoden der virtuellen Produkt- und Prozessmodellierung und Pro-
zesssimulation. Sie sind in der Lage, die entsprechenden Methoden und ausgewählte 
Systeme eigenständig bei der Lösung zukünftiger Aufgaben auf dem Gebiet des Ma-
schinenbaus und der Automobilproduktion anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Virtuelle Prozessketten in der Umformtechnik (1 LVS) 
• Ü: Virtuelle Prozessketten in der Umformtechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Virtuelle Prozessketten in der Umformtechnik (Prüfungs-

nummer: 33406) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1623



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.20 

Modulname Effiziente Prozessketten 

Modulverantwortlich Professur Mikrofertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt Grundlagen und Vorgehensweisen zur Gestaltung ressour-
ceneffizienter Prozesse und Prozessketten. Nach einem Überblick über Methoden zur 
Strukturierung von Fertigungsprozessen sowie der Technologie- und Fertigungsplanung 
werden technologische Grundlagen zu ausgewählten spanenden, abtragenden und umfor-
menden Fertigungsverfahren mit Beispielen aus den Bereichen Gewindeherstellung, Hart- 
und Unrundbearbeitung, Tieflochbohren, Trockenbearbeitung, Entgraten, Gratvermeidung 
u. a. vermittelt. Diese werden hinsichtlich ihrer Ressourceneffizienz im Kontext der gesam-
ten Prozesskette bewertet und verglichen. Anschließend werden Prozessketten und Be-
triebsmittel zur Herstellung rotationssymmetrischer und prismatischer Bauteile aus den 
Bereichen Maschinenbau und Automobilproduktion erläutert und an konkreten Beispielen 
vertieft.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul sind die Studenten in der Lage,  
• Gründe für die Notwendigkeit der Effizienzsteigerung von Prozessketten zu erläutern, 
• den prinzipiellen Aufbau von Prozessketten vom Halbzeug bis zum fertigen Werkstück 

zur Herstellung von rotationssymmetrischen sowie prismatischen Bauteilen anhand ei-
nes Arbeitsfolgegraphen zu erläutern, 

• bestehende Prozessketten hinsichtlich möglicher Optimierungspotenziale zu analysie-
ren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Effiziente Prozessketten (2 LVS) 
• Ü: Effiziente Prozessketten (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Fertigungsverfahren und Fertigungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Effiziente Prozessketten  (Prüfungsnummer: 32418) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.21 

Modulname Fluide Antriebe 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die auf den Kenntnissen der Lehrveranstaltung „Grundlagen der Hydraulik und 
Pneumatik“ aufbauende Vorlesung gliedert sich in einen theoretischen und einen anwen-
dungsbezogenen Themenkomplex. Im ersten Teil werden Kenntnisse und Methoden zur 
Modellbildung, Regelung und Simulation elektrohydraulischer Antriebssysteme vermittelt. 
Der zweite Teil umfasst eine Systematisierung der Fluidtechnik für mobile und stationäre 
Anwendungen. Es werden Einsatzgebiete und Anforderungen abgegrenzt sowie grundle-
gende fluidtechnische Komponenten und Systeme dargestellt. Anschließend werden an-
hand verschiedener Anwendungsbereiche weiterführende Kenntnisse im Bereich der Pro-
jektierung, der Konstruktion und der Analyse fluidtechnischer Systeme vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über ein breites Wissen und die Methodik zur Projektierung gesteuerter und geregelter flu-
idtechnischer Systeme. Sie sind in der Lage, sowohl im Bereich der Entwicklung von Ma-
schinen und Maschinensystemen als auch bei der Nutzung und Wartung sachgerecht mit 
fluiden Antrieben umzugehen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Fluide Antriebe (2 LVS) 
• P: Fluide Antriebe (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Hydraulik, Pneumatik und Regelungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Fluide Antriebe (Prüfungsnummer: 33111) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Produktionstechnik und Produktionsprozesse 

Modulnummer 3.2.22 

Modulname Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung 

Modulverantwortlich Professur Mikrofertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Begriffsbestimmungen 
• Ziele der Miniaturisierung 
• Einordnung und Abgrenzung gegenüber Verfahren der Halbleiterindustrie 
• Größeneffekte bei der Skalierung von Fertigungsprozessen 
• Grundlagen der Ultraschallunterstützten Bearbeitung 
• Spanende Fertigungsverfahren: Mikrofräsen und -bohren 
• Abtragende Fertigungsverfahren: Laserstrahlabtragen, Ionenstrahlabtragen, Mikro-

funkenerosion, Elektrochemische Bearbeitung 
• Ultrapräzisionsbearbeitung: UP-Drehen, UP-Fräsen und Flycutting 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sind die Studenten in 
der Lage, 
• Größeneffekte, die bei der Miniaturisierung von Fertigungsprozessen auftreten, zu 

nennen und zu beschreiben, 
• spanende und abtragende Fertigungsverfahren für die Mikrofertigung sowie deren 

Funktionsprinzip und verfahrensspezifische Vor- und Nachteile zu erläutern, 
• für eine gegebene mikrofertigungstechnische Aufgabenstellung unter Berücksichti-

gung der technologischen Randbedingungen ein wirtschaftliches Fertigungsverfah-
ren und ggf. notwendige Werkzeuge auszuwählen und relevante Prozessparameter 
festzulegen sowie 

• die in der Ultrapräzisionsbearbeitung verwendeten Fertigungsverfahren mit geomet-
risch bestimmter Schneide, Anforderungen an die Prozess- und Werkzeuggestaltung 
sowie die Maschinen zu beschreiben und bearbeitbare Werkstoffe zu nennen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung  (2 LVS) 
• P: Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Fertigungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum zu Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Mikro- und Ultrapräzisionsbearbeitung (Prüfungsnummer: 

32411) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik,  
Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.3.1, 3.4.24 

Modulname Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden die Zusammenhänge zwischen elementaren Verformungsme-
chanismen auf mikrostruktureller Ebene und den makroskopischen mechanischen Ei-
genschaften von Funktions- und Strukturwerkstoffen systematisch erarbeitet. Dabei 
werden Kristall-Elastizität, Anelastizität, Versetzungsplastizität bei moderaten und ho-
hen Temperaturen sowie bei verschiedenen Dehnraten, Zwillingsbildung, bruchmechani-
sche und umformtechnische Aspekte, Ermüdung, Reibung und Verschleiß betrachtet. 
Die Vorlesung vermittelt insbesondere theoretische Grundlagen aus der Metallphysik 
und diskutiert diese anhand aktueller Anwendungen und Forschungsthemen.  
 
Qualifikationsziele: Das Lehrmodul befähigt die Studenten, das oftmals komplexe Zu-
sammenspiel von Verformungsmechanismen auf verschiedenen Längenskalen zu ver-
stehen und daraus ein Verständnis für die Eigenschaften und Mikrostrukturoptimierung 
moderner Ingenieurwerkstoffe abzuleiten. Damit verfügen sie über grundlegende Fähig-
keiten zur wissenschaftlichen und technologischen Analyse werkstoffbezogener Prob-
lemstellungen auf dem Querschnittsgebiet Mechanische Eigenschaften. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstoffkunde, Technische Physik, Höhere Mathematik 
I und II, Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstoffwissenschaft – mechanische Eigenschaften 

(Prüfungsnummer: 33504) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik, 
Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.3.3, 3.4.4 

Modulname Werkstoffprüfung/Werkstoff- und Gefügeanalyse 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft (für Werkstoffprüfung)/Professur Verbundwerkstoffe und 
Werkstoffverbunde (für Werkstoff- und Gefügeanalyse I und II) 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul besteht aus den Lehrveranstaltungen „Werkstoffprüfung“ und „Werkstoff- 
und Gefügeanalyse“. Es liefert daher zum einen wesentliche Grundlagen für die zielgerichtete 
Werkstoffentwicklung und -auswahl und stellt Kennwerte für die Bauteilberechnung zur Ver-
fügung. Zum anderen wird die Verbindung zwischen makroskopischen Werkstoffeigenschaf-
ten und dem mikroskopischen Werkstoffaufbau hergestellt, indem Wissen zur Gefügeausprä-
gung und -änderung beim Erstarren metallischer Schmelzen, Beschichten und Fügen sowie 
bei Wärmebehandlung, Randschichtbehandlung, Umformen und während des Werkstoffein-
satzes vermittelt werden. Kenntnisse zu ausgewählten Untersuchungsmethoden und ihrer 
Anwendung werden im Rahmen von Laborpraktika vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erwerben somit einerseits grundlegende Kenntnisse zur 
mechanischen und zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und lernen die am häufigsten ein-
gesetzten mechanischen und zerstörungsfreien Prüfverfahren kennen, wodurch sie befähigt 
werden, mit Hilfe der Verfahren der Werkstoffprüfung die Eigenschaften von Werkstof-
fen/Bauteilen unter anwendungsnahen Bedingungen qualitativ und quantitativ zu bestim-
men. Gleichzeitig werden sie in die Lage versetzt, Werkstoffeigenschaften mit dem vorliegen-
den Werkstoffaufbau in Beziehung zu setzen und dafür notwendige mikrostrukturrelevante 
Aufgabenstellungen erfolgreich zu bearbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Werkstoffprüfung   (2 LVS) 
• V: Werkstoff- und Gefügeanalyse I (2 LVS) 
• P: Werkstoff- und Gefügeanalyse II (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen zu chemischen Bindungen, Atombau, Periodensystem der Elemente, Aufbau kris-
talliner Materialien (Gitterstruktur, Gitterdefekte, Gefüge), Gefüge von Stählen in Abhängig-
keit vom Wärmebehandlungszustand, Interpretation von Phasendiagrammen metallischer 
Zweistofflegierungen, Technische Mechanik (Statik und Festigkeitslehre), Physik, Ferti-
gungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 180-minütige Klausur zu Werkstoffprüfung und zu Werkstoff- und Gefügeanalyse I und 

II (Prüfungsnummer: 33512) 

Leistungspunkte und Noten  In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.4 

Modulname Oberflächen- und Beschichtungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es werden relevante Themen zu Beschichtungsprozessen vermittelt. Neben den 
Grundlagen werden die einzelnen Beschichtungsprozesse erläutert sowie Anwendungspo-
tentiale aufgezeigt. Praktische und anwendungsbezogene seminaristische Veranstaltun-
gen vertiefen das theoretisch erarbeitete Wissen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlernen die wesentlichen Prozesse der Oberflächen- 
bzw. Beschichtungstechnik sowie die Vor- und Nachbehandlung solcher Schichtsysteme. 
Sie werden befähigt, Schichtsysteme anwendungsbezogen auszuwählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Praktikum. 
• V: Oberflächen- und Beschichtungstechnik (2 LVS) 
• S: Oberflächen- und Beschichtungstechnik (1 LVS) 
• P: Oberflächen- und Beschichtungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen zu chemischen Bindungen, Atombau, Periodensystem der Elemente 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Oberflächen- und Beschichtungstechnik (Prüfungsnummer: 

32503) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik,  
Leichtbau, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.3.5, 3.5.5 

Modulname Verbundwerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden einleitend Gründe für Entwicklung und Einsatz von Verbundwerk-
stoffen und Werkstoffverbunden genannt und die Bedeutung dieser Werkstoffe als „Werk-
stoffe nach Maß“ für Anwendungen aus dem täglichen Gebrauch (z.B. Automobil- und Frei-
zeitsektor) sowie für spezielle, extreme Beanspruchungen (z.B. Luft- und Raumfahrt, Leis-
tungselektronik) abgeleitet. Die Studenten erhalten einen Überblick über Herstellung, Ei-
genschaften und Einsatz von Fasern und Partikeln als Verstärkungskomponenten für Ver-
bundwerkstoffe. Werkstoffwissenschaftliche Grundlagen der Partikel- und Faserverstär-
kung (pull-out, Delamination, Mikrorissbildung und weitere Energiedissipation) werden er-
läutert. Im Weiteren geht die Vorlesung auf die Eigenschaften und das Einsatzpotenzial von 
Polymermatrix-, Keramikmatrix- und Metallmatrix-Verbundwerkstoffen sowie Mischbau-
weisen und hybriden Verbunden ein. Anschließend erfolgt die Wissensvermittlung zur Her-
stellung von Verbundwerkstoffen für bedeutsame Werkstoffkombinationen. Der Behand-
lung von Grenzflächenproblemen wird besondere Bedeutung beigemessen. Ebenso wird ein 
Einblick in die Besonderheiten der Prüfverfahren und Prüfmethoden für Fasern und Ver-
bundwerkstoffe gegeben. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erwerben Fähigkeiten, um die Eigenschaften und das Ein-
satzpotenzial von Polymermatrix-, Keramikmatrix- und Metallmatrixverbundwerkstoffen 
sowie Mischbauweisen und hybriden Verbunden sicher einschätzen zu können. Die beson-
dere Bedeutung der Grenzfläche und von weiteren Struktur-Eigenschaftsbeziehungen ist 
bekannt. Ebenso sind die Studenten in der Lage, Herstellung und Prüfverfahren bzgl. der 
Chancen und Grenzen richtig zu bewerten und auf mobile Systeme anzuwenden. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Verbundwerkstoffe   (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Werkstofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Verbundwerkstoffe (Prüfungsnummer: 33305) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.6 

Modulname Verbundwerkstoffe in der Anwendung 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In einem Komplexpraktikum sollen die Studenten lernen, wissenschaftlich korrekt 
eine praktische Aufgabe im Team zu bearbeiten. Nach einer Einführung in die fachliche Prob-
lematik wird den Studenten eine Aufgabe auf dem Gebiet der Verbundwerkstoffe gestellt, die 
sich an industrienahen Anwendungen orientiert. Die Studenten müssen verschiedene Abtei-
lungen der Professur nutzen, was ihnen hilft, sich eine selbstständige Arbeitsweise anzueig-
nen. Es sind Proben anzufertigen. Diese sind mikrostrukturell-analytisch zu untersuchen und 
einer mechanischen bzw. physikalischen Prüfung zu unterziehen. Im Praktikumsbericht sol-
len die Studenten einer wissenschaftlichen Gliederung folgen (Aufgabenstellung, Einleitung 
mit Motivation und Zielstellung, Stand der Technik, Versuchsdurchführung, Ergebnisdarstel-
lung und Diskussion, Zusammenfassung). 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten besitzen eine sehr gute Ausbildung auf dem Gebiet der 
Verbundwerkstoffe und sind auf dem Forschungs- und Einsatzgebiet auf aktuellstem Stand 
ausgebildet. Sie haben praktische Erfahrungen und Kenntnisse der wissenschaftlichen Ar-
beitsweise erworben. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Praktikum. 
• P: Verbundwerkstoffe in der Anwendung  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Werkstofftechnik; das Modul sollte zeitgleich mit dem Modul 3.3.5 
Verbundwerkstoffe belegt werden 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 15-seitiger Praktikumsbericht und 20-minütige Präsentation mit anschließender 15-

minütiger Diskussion zu Verbundwerkstoffe in der Anwendung (Prüfungsnummer: 
33313) 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls  Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.7 

Modulname Werkstofftechnik der Kunststoffe 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt die werkstofftechnischen Grundlagen hinsichtlich Struk-
tur/Werkstoffnatur sowie thermischer, mechanischer und langzeitiger Eigenschaften für die 
Entwicklung von Kunststoffbauteilen. Im Modul werden zudem die werkstoffbedingten Ver-
arbeitungsgrundlagen von Kunststoffen vertieft sowie Möglichkeiten zur Prüfung der Kunst-
stoffeigenschaften erläutert und praktisch demonstriert. 
 
Qualifikationsziele: Der Student soll die grundlegenden Zusammenhänge zwischen der inne-
ren Werkstoffnatur und dem thermisch/mechanischen und zeitabhängigen Werkstoffverhal-
ten von Thermo- und Duroplasten sowie Elastomeren beherrschen. Er überblickt die wesent-
lichen Grundlagen der Struktur-Prozess-Eigenschaftsbeziehungen in der Verarbeitung von 
Kunststoffen und ist in der Lage, anwendungs- und konstruktionsrelevante Kennwerte zur 
optimalen Ausnutzung des Werkstoffpotentials zu ermitteln, zu beurteilen und auszuwählen, 
um Kunststoffkonstruktionen fertigungs- und anwendungsgerecht zu gestalten und zu di-
mensionieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Werkstofftechnik der Kunststoffe  (2 LVS) 
• P: Werkstofftechnik der Kunststoffe  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse der Werkstofftechnik/Kunststofftechnik, Naturwissenschaftliche und Ingeni-
eurtechnische Grundlagen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Ab-
legung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Werkstofftechnik der Kunststoffe (Prüfungsnummer: 32110) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik, 
Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.3.8, 3.5.16 

Modulname Keramische und metallische Leichtbauwerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es wird auf Keramiken sowie darauf basierende Verbundwerkstoffe eingegangen. 
Ferner werden Leichtmetalle auf Basis von Aluminium und Titan sowie hochfeste Leicht-
baustähle betrachtet. Es werden die Herstellung, die spezifischen Verarbeitungseigen-
schaften sowie die sich ergebenden charakteristischen technologischen Eigenschaften 
der Werkstoffe und Werkstoffgruppen vergleichend dargestellt und diskutiert. Zudem 
werden aktuelle und zukünftige Anwendungsfelder dieser Werkstoffgruppen unter beson-
derer Berücksichtigung der Entwicklung hybrider Komponenten betrachtet. Die Übungen 
dienen zur gezielten Anwendung und systematischen Vertiefung der in der Vorlesung ver-
mittelten Inhalte. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, die Erzeugung, die Verarbeitung, die sich ergebenden Eigenschaften sowie die sich 
daraus eröffnenden Anwendungsfelder der relevanten Leichtbauwerkstoffgruppen und 
deren Kombinationen zu verstehen, zu gestalten und diese kritisch und sicher anzuwen-
den. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Keramische und metallische Leichtbauwerkstoffe (2 LVS) 
• Ü: Keramische und metallische Leichtbauwerkstoffe (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Werkstofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Keramische und metallische Leichtbauwerkstoffe (Prü-

fungsnummer: 33507) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.9 

Modulname Polymerwerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Entsprechend ihres thermisch-mechanischen Verhaltens werden die Kunststoffe 
in Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere unterschieden. Ihre verarbeitungs- und an-
wendungstechnischen Eigenschaften können außerdem durch vielfältige Möglichkeiten 
– z. B. durch Weichmachen, Schäumen, Füllen, Verstärken, Vernetzen, Blenden, Copoly-
merisieren usw. – modifiziert werden. Die Erzeugniseigenschaften hängen demzufolge 
nicht nur vom entsprechenden Kunststofftyp, sondern auch von den physikalischen Vor-
gängen und/oder chemischen Reaktionen bei der Verarbeitung ab. Prozess-Struktur-Ei-
genschaftsbeziehungen werden erläutert und durch Experimente vertieft. Zudem erfolgt 
eine Vorstellung ausgewählter, spezieller Kunststoff-Prüfverfahren. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, das Werkstoffverhalten der Kunststoffhauptgruppen zu beschreiben, Möglichkei-
ten für die Modifizierung von Kunststoffeigenschaften zur optimalen Ausnutzung des 
Werkstoffpotentials aufzuzeigen und das Bauteilverhalten sowie Anwendungsbereiche 
abzuschätzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Polymerwerkstoffe (2 LVS) 
• P: Polymerwerkstoffe (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunk-
ten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Polymerwerkstoffe (Prüfungsnummer: 32113) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.10 

Modulname Schweißmetallurgie und Verbindungseigenschaften 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Lehrveranstaltung vermittelt einen Überblick über das Verhalten metallischer 
Werkstoffe beim Schweißen und von geschweißten Verbindungen im Einsatz. Behandelt 
werden der thermische Zyklus beim Schweißen, dessen Einfluss auf die sich einstellen-
den Materialeigenschaften, Konzepte zur Bestimmung der Schweißeignung und Metho-
den zur Berechnung der Wärmeeinbringung. Des Weiteren werden werkstoffspezifische 
Schadensfälle bei Schweißkonstruktionen und deren Ursachen besprochen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten besitzen Kenntnisse über die Schweißeignung von 
Werkstoffen und die Auswirkungen von Schweißvorgängen auf die Eigenschaften von 
metallischen Werkstoffen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Schweißmetallurgie und Verbindungseigenschaften (1 LVS) 
• Ü: Schweißmetallurgie und Verbindungseigenschaften (1 LVS) 
• P: Schweißmetallurgie und Verbindungseigenschaften (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige Präsentation eines Fallbeispiels in der Übung mit anschließender 15-

minütiger Diskussion (Prüfungsnummer: 32713)   

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.11 

Modulname Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse  

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul behandelt die theoretischen Grundlagen für Vorgänge in Werkstof-
fen, die die Entstehung von Mikrostrukturen bestimmen. Es werden Grundlagen zum 
strukturellen Aufbau und zur Charakterisierung fester Materie, insbesondere kristalliner 
Werkstoffe, sowie thermodynamische und kinetische Prozesse und Modelle beschrie-
ben, die ein theoretisches Verständnis für Zustandsdiagramme, Diffusionsprozesse und 
Gitterbaufehler in kristallinen Werkstoffen ermöglichen. Zudem werden Ausscheidungs-
prozesse und Phasenumwandlungen besprochen und wesentliche Zusammenhänge 
zwischen Processing, Gefüge und den daraus resultierenden Eigenschaften vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, die komplexen Vorgänge der Strukturbildung in einfachen Modellsystemen bis hin 
zur werkstofftechnischen Herstellung moderner Ingenieurwerkstoffe zu verstehen und 
in einen Zusammenhang mit relevanten Eigenschaften zu bringen. Sie verfügen über 
grundlegende Fähigkeiten zur wissenschaftlichen und technologischen Analyse werk-
stoffbezogener Problemstellungen und zur Optimierung von Werkstoffen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstoffkunde, Technische Physik, Höhere Mathematik 
I und II 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstoffwissenschaft – Strukturbildungsprozesse (Prü-

fungsnummer: 33505) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.13 

Modulname Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Thermische Verfahren für Eisen- und Nichteisenmetalle (Glühverfahren, Härtever-

fahren, Anlassen, Vergüten, Bainitisieren, Randschichttechnik, Ausscheidungshär-
ten) 

• Thermo-chemische Verfahren für Eisen- und Nichteisenmetalle (Nichtmetall-, Me-
tall- und Nichtmetall-Metall-Diffusionsverfahren) 

• Thermo-mechanische Verfahren 
• Prozessabläufe und Einsatzmöglichkeiten der Verfahren, Anlagentechnik und 

Fehlerbetrachtung (Wareneingangskontrolle, Qualitätskontrolle, Schadensfälle) 
 
Qualifikationsziele: Es werden grundlegende Kenntnisse zur thermischen, thermo-che-
mischen und thermo-mechanischen Behandlung von Stählen, Eisengusswerkstoffen und 
Nichteisenmetallen erzielt. Die Studenten sind befähigt, ausgehend von den werkstoff-
technischen Grundlagen, Eigenschaftsänderungen durch Wärmebehandlungsverfahren 
einzuschätzen, technologische Prozesscharakteristika zu bewerten und damit den Zu-
sammenhang zwischen Behandlungsvariabilität, Verfahrensparametergestaltung und 
Eigenschaftsoptimierung zu beherrschen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe (Prüfungsnum-

mer: 33303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.14 

Modulname Thermisches Beschichten 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Der Fokus dieses Moduls fällt auf die Beschichtungsverfahren bzw. Beschich-
tungsverfahrensgruppen 
• Thermisches Spritzen 
• Auftragschweißen 
• CVD-Verfahren 
• PVD-Verfahren 
Zu diesen Beschichtungsverfahren werden die Umweltbeziehungen des Beschichtungs-
prozesses sowie prozessübergreifend Fragen zur Auswahlmethodik für Schichten behan-
delt. 
Da thermische Beschichtungen vorrangig in tribologischen oder chemischen Anwendun-
gen zum Einsatz kommen, werden ausgehend von entsprechenden Anwendungsfällen die 
Grundlagen von Verschleiß und Korrosion behandelt und daraus die beschichtungsseiti-
gen Potenziale für den Verschleiß- und Korrosionsschutz abgeleitet und dargestellt. Durch 
Oberflächenbeschichtungen können aber auch gezielt eine Reihe weiterer Eigenschaften 
verändert werden (elektrische und thermische Leitfähigkeit, physikalisches Verhalten, 
Farbe, Glanz u.a.), weshalb im Verlauf des vorliegenden Moduls auf diese Eigenschaften 
ebenfalls eingegangen wird. Empfohlen wird ein paralleler Besuch der Lehrveranstaltung 
Elektrochemisches Beschichten. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen verschiedene, speziell industriell relevante 
Gruppen thermischer Beschichtungsverfahren. Sie sind befähigt, mögliche Schicht- und 
Substratwerkstoffe, Schichtbildungs- und Haftungsmechanismen sowie daraus folgende 
Schichteigenschaften mit den anwendbaren Beschichtungsprozessen zu korrelieren und 
somit ausgehend vom Anforderungsprofil an technische Oberflächen eine Verfahrens- und 
Werkstoffauswahl für einen möglichen thermischen Beschichtungsprozess zu treffen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Thermisches Beschichten  (1 LVS) 
• Ü: Thermisches Beschichten  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik, Elektrochemisches Beschichten 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• 20-minütiger Vortrag und 15-minütige Verteidigung zu einem vorgegebenen Thema 

im Rahmen der Übung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Thermisches Beschichten (Prüfungsnummer: 33307) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik,  
Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.3.15, 3.4.13 

Modulname Werkstoffmodellierung 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden einführend theoretische und numerische Ansätze vorgestellt, 
die eine Simulation von Vorgängen in, und Eigenschaften von, Ingenieurwerkstoffen er-
möglichen. Es wird ein Überblick über verschiedene grundlegende Methoden gegeben, die 
für die Modellierung des Werkstoffverhaltens auf verschiedenen Längenskalen zur An-
wendung kommen. Dazu zählen insbesondere atomistische Aspekte, thermodynamische 
und mikromechanische Ansätze sowie kontinuumsbasierte Methoden. Besondere Beach-
tung findet die numerische Beschreibung des mechanischen Werkstoffverhaltens. Die 
Studenten werten zudem aktuelle Fachliteratur zum Thema Werkstoffmodellierung aus, 
über die sie im Rahmen eines Abschluss-Referates berichten. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die Möglichkeiten und die inhärenten Grenzen 
verschiedener Methoden. Sie sind befähigt, zwischen erkenntnis- und anwendungsbezo-
genen Ansätzen zu unterscheiden und im Rahmen weitergehender ingenieurwissen-
schaftlicher Untersuchungen jeweils geeignete Methoden auszuwählen und deren prakti-
sche Anwendung in konkreten Programmpaketen selbst zu erarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar und Praktikum. 
• S: Werkstoffmodellierung (1 LVS) 
• P: Werkstoffmodellierung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik, Technische Physik, Höhere Mathematik 
I und II, Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütiges Referat zur Vorstellung der Ergebnisse eines semesterbegleitenden 

Projektes (Einzel- oder Gruppenarbeit) (Prüfungsnummer: 33502) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik,  
Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.3.16, 3.5.13 

Modulname Simulation im Strukturleichtbau 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In den Vorlesungen werden die Grundlagen zur Anwendung von Simulationsver-
fahren im Strukturleichtbau vermittelt. Dabei werden sowohl das Verhalten von Bauteilen 
beim Herstellungsprozess selbst, wie das Fließverhalten beim Spritzguss und Resin 
Transfer Moulding (RTM) Verfahren, das Schwindungs- und Verzugsverhalten beim Ab-
kühlprozess, die Induzierung prozessbedingter Eigenspannungen als auch die Abläufe ty-
pischer Herstellungsprozesse bei Leichtbautechnologien betrachtet. Des Weiteren wird 
speziell auf die Eigenschaftsänderungen der Kunststoffe während des Verarbeitungspro-
zesses eingegangen. Einen breiten Raum in der Vorlesung nehmen die Simulationen ther-
momechanischer Interaktionen von Polymerschmelzen im Spritzgießwerkzeug und die 
daraus resultierenden Restriktionen für die zugehörige Werkzeugkonstruktion ein. Abge-
rundet wird der Inhalt mit Betrachtungen zur Verkettung komplexer Leichtbautechnolo-
gien. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über das Basiswissen zur Simulation von Prozessen und Bauteilen des Strukturleicht-
baues. Sie sind in der Lage, derartige komplexe Prozesse zu gestalten und zu optimieren, 
und können somit sowohl im Produktionsprozess als auch in der Forschung und Entwick-
lung eingesetzt werden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Simulation im Strukturleichtbau  (2 LVS) 
• Ü: Simulation im Strukturleichtbau (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Simulation im Strukturleichtbau (Prüfungsnummer: 33105) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.18 

Modulname Hochtemperaturwerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden die wichtigsten Grundlagen zum Einsatz von Hochtemperatur-
werkstoffen vermittelt. Dazu wird zunächst das Verhalten metallischer Werkstoffe unter 
hohen Temperaturen behandelt, wobei das Verformungsverhalten bei statischer und zyk-
lischer Belastung, metallkundliche Vorgänge beim Kriechen sowie der Einfluss von Ge-
füge und Gefügeinstabilitäten auf das Werkstoffverhalten betrachtet werden. Einen wei-
teren Schwerpunkt bildet das Thema Hochtemperaturkorrosion (Zundern, Heißgaskorro-
sion, Taupunktkorrosion). Zudem wird auf typische Hochtemperaturwerkstoffe sowie de-
ren praktischen Einsatz eingegangen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über umfassende Kenntnisse zum Verhalten von Werkstoffen beim Einsatz unter hohen 
Temperaturen. Die Studenten sind in der Lage, entsprechend des Anforderungsprofils ge-
eignete Hochtemperaturwerkstoffe auszuwählen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Hochtemperaturwerkstoffe  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Hochtemperaturwerkstoffe (Prüfungsnummer: 33316) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.19 

Modulname Werkstoffverbunde 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse zu den Herstellungsverfahren, Ei-
genschaften und Anwendungsgebieten von Werkstoffverbunden. Es stehen insbesondere 
form-, kraft- und stoffschlüssige Verfahren zum Verbinden artfremder Werkstoffe wie Me-
talle, Keramiken, Kunststoffe, und faserverstärkte Kunststoffe im Vordergrund der Wis-
sensvermittlung. Bei den stoffschlüssigen Verfahren wird neben dem industriell bedeutsa-
men Kleben, auf das Löten und das Verbinden unterschiedlicher Werkstoffkombinationen 
durch moderne Schweiß- und Pressschweißverfahren eingegangen. Ein weiterer Schwer-
punkt in dem Modul ist die Wissensvermittlung auf dem Gebiet hybrider Verbunde. Der 
Fokus liegt dabei auf Kernverbunden (Sandwiche), Mehrschichtverbunden (Plattierungen 
und hybriden Laminaten) sowie hybriden Bauteilstrukturen, die in hochintegrativen Ferti-
gungsprozessen hergestellt werden. Grenzflächenprobleme sowie die gezielte Modifika-
tion der Grenzflächen werden behandelt. Die Studierenden erhalten Einblick in wichtige 
mechanisch-technologische, strukturell-analytische, chemische und physikalische Cha-
rakterisierungsmethoden für Werkstoffverbunde. Das Modul beinhaltet auch aktuelle 
Trends und Forschungsergebnisse aus den Projekten der Professur Verbundwerkstoffe 
und Werkstoffverbunde. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten besitzen eine sehr gute Ausbildung auf dem Gebiet der 
Werkstoffverbunde und sind hinsichtlich des Forschungs- und Einsatzgebietes auf aktu-
ellstem Stand ausgebildet. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Werkstoffverbunde (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu den Grundlagen der Werkstofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Werkstoffverbunde (Prüfungsnummer: 33308) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.20 

Modulname Löten 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul gibt einen Einblick in den gegenwärtigen Entwicklungsstand der Löt-
technik. Nach der Darstellung der metallkundlichen und physikalischen Grundlagen des 
Lötens wird eines der Hauptprobleme beim Löten behandelt: die Beseitigung von Fremd-
schichten (insbesondere Oxidschichten), die die Benetzung der Grundwerkstoffoberflä-
chen durch das Lot erschweren. Weiterhin werden wichtige Lötverfahren sowie typische 
Lote für das Weich- und Hartlöten verschiedener Grundwerkstoffe erläutert. Auch das 
Löten von nichtmetallischen Werkstoffen, wie Keramiken, Gläsern und Graphit, sowie die 
Besonderheiten beim Löten dieser Werkstoffe werden behandelt. Weitere Abschnitte be-
fassen sich mit Gestaltungsrichtlinien zum lötgerechten Konstruieren und der Prüfung 
von Lötverbindungen, Loten und Flussmitteln. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über Kenntnisse zum Weich- und Hartlöten unterschiedlichster Werkstoffe (artgleiche, 
als auch artfremde Lötverbindungen). Sie sind in der Lage, für bestimmte Anwendungs-
fälle geeignete Lotwerkstoffe und Löttechnologie auszuwählen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Löten  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Löten (Prüfungsnummer: 33310) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.21 

Modulname Schadensanalyse 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Nach Erläuterungen zu technischen, ökonomischen und juristischen Konsequenzen 
von Fehlern und Schäden wird die komplexe Systematik der Schadensanalyse behandelt. 
Dabei spielen 
• Befundaufnahme 
• Schadbildbeurteilung 
• Schädigungsmechanismen und 
• Schadensursachen  
eine zentrale Rolle. Das Zusammenwirken von Berechnung, Konstruktion, Werkstoff, 
Fertigung, Montage und Betrieb wird deutlich gemacht. Im Seminar werden Schadensfälle 
praktisch untersucht und im Rahmen von Kurzvorträgen vorgestellt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten befähigt, 
den Ablauf einer Schadensanalyse selbst zu planen und durchzuführen, und sind für 
wesentliche Probleme bei der Anwendung und dem Einsatz von Bauteilen sensibilisiert.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Schadensanalyse (1 LVS) 
• S: Schadensanalyse (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik, Fertigungstechnik, Beschichtungstechnik, 
Gefügeanalyse sowie Korrosions- und Verschleißschutz 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• 15-minütiger Kurzvortrag (Vorstellung der Ergebnisse der praktischen 

Schadbildbeurteilung) im Rahmen des Seminars 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Schadensanalyse (Prüfungsnummer: 33311) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.22 

Modulname Ermüdung von Werkstoffen 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse zu Ermüdungsprozessen unter 
einstufiger Schwingbeanspruchung bei konstanter Temperatur. Im Fokus stehen dabei 
insbesondere die Wechselwirkungen von Beanspruchung, Mikrostruktur, Verformungs- 
bzw. Schädigungsmechanismen und Lebensdauer von Stählen und Leichtmetallen. Wei-
terhin werden wichtige Einflussfaktoren auf die Ermüdungsfestigkeit diskutiert und zer-
störungsfreie Messverfahren für die Charakterisierung des Wechselverformungs- und 
Ermüdungsverhaltens präsentiert. 
Im Seminar werden praxisorientiert Auslegungsverfahren der klassischen Dauerfestigkeit 
vorgestellt und an Beispielen angewendet. Zudem werden aktuelle Forschungsarbeiten 
zum Thema präsentiert und diskutiert. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über umfassende Kenntnisse zu Ermüdungsprozessen und den Zusammenhängen zwi-
schen Mikrostruktur, Verformungs- bzw. Schädigungsmechanismen und Lebensdauer. 
Die Studenten sind in der Lage, die Dauerfestigkeit zyklisch beanspruchter metallischer 
Werkstoffe zu bewerten und kennen rechnerische sowie experimentelle Methoden, das 
Ermüdungsverhalten zu bestimmen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Ermüdung von Werkstoffen  (2 LVS) 
• S: Ermüdung von Werkstoffen  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Ermüdung von Werkstoffen (Prüfungsnummer: 33317) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik, 
Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.3.23, 3.5.23 

Modulname Gläserne Leichtbauwerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Nach Vermittlung der physikalisch-chemischen Grundlagen zum strukturellen 
Aufbau und zur Herstellung von Gläsern werden deren Eigenschaften sowie Prüf- und Cha-
rakterisierungsmethoden für diese Werkstoffe behandelt. Einen Schwerpunkt bildet dabei 
der Zusammenhang zwischen chemischer Zusammensetzung, Aufbereitung, Gefüge und 
Eigenschaften der Gläser. Ferner wird ein Überblick zu technischen Anwendungen von 
gläsernen Werkstoffen gegeben und auf die spezifischen Besonderheiten bei der Werk-
stoffauswahl eingegangen. Die Übungen dienen zur gezielten Anwendung und systemati-
schen Vertiefung der in der Vorlesung vermittelten Inhalte. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über umfangreiche wissenschaftliche als auch praktische Kenntnisse zum Zusammen-
hang zwischen Aufbau, Herstellung und Eigenschaften von gläsernen Werkstoffen. Sie 
sind in der Lage, entsprechende Charakterisierungsmethoden für Gläser auszuwählen so-
wie eine anwendungsgerechte Werkstoffauswahl vorzunehmen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Gläserne Leichtbauwerkstoffe  (2 LVS) 
• Ü: Gläserne Leichtbauwerkstoffe  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik sowie zu Keramischen und metallischen 
Leichtbauwerkstoffen 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Gläserne Leichtbauwerkstoffe (Prüfungsnummer: 33318) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.24 

Modulname Werkstoffauswahl 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Dem Studenten werden Kenntnisse über den Einsatz und die Anwendung der wich-
tigsten Werkstoffe und Werkstoffzustände im Maschinenbau vermittelt. In den seminaris-
tisch durchgeführten Vorlesungen werden gemeinsam Kriterien zur Werkstoffauswahl auf 
der Basis werkstoffkundlicher Zusammenhänge entwickelt. Besonderes Augenmerk gilt 
der genauen Analyse der Werkstoffbeanspruchung und des Beanspruchungskollektives. 
Auf dieser Grundlage werden geeignete Werkstoffkenngrößen gesucht, die es dem Kon-
strukteur/Anwender erlauben gezielt eine geeignete Werkstoffauswahl auch unter Berück-
sichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte zu treffen. Neben dieser eher anwen-
dungsorientierten Werkstoffauswahl werden gleichzeitig auch die Belastung auf den 
Werkstoff bei der Fertigung und die von der Fertigung bedingte Eigenschaftsbeeinflussung 
berücksichtigt. Die allgemeinen Grundsätze der Werkstoffauswahl werden in den Übungen 
auf ausgewählte Beispiele übertragen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls beherrschen die Studen-
ten die Grundlagen zur einsatz- und verarbeitungsgerechten Werkstoffauswahl. Sie sind 
in der Lage, die grundlegenden Prinzipien der Werkstoffauswahl selbstständig und korrekt 
anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Werkstoffauswahl (2 LVS) 
• Ü: Werkstoffauswahl (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Werkstofftechnik, Werkstoffprüfung, Grundkenntnisse in der Fertigungstechnik, der Wär-
mebehandlung und der Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Werkstoffauswahl (Prüfungsnummer: 32506) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.25 

Modulname Elektrochemisches Beschichten 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es werden in diesem Modul relevante Themen der nasschemischen Beschich-
tungsprozesse aufgegriffen und umfassend vermittelt. 
Inhalte sind: 
• Elektrochemische Grundlagen 
• Modellbildung elektrochemischer Prozesse 
• Grundlagen der Galvanotechnik 
• Schichtsysteme 
• Beschichtungsverfahren 
• Elektrochemische Analytik 
• Schichtcharakterisierung 
Das Modul schließt sich an die 1-semestrige Übersichtsvorlesung Oberflächen- und Be-
schichtungstechnik inhaltlich an und vertieft diese hinsichtlich industriell relevanter Be-
schichtungsverfahren. Durch Einbindung von regionalen Firmenvertretern der Beschich-
tungsbranche in die Übungen wird ein besonders hoher Praxisbezug geschaffen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten beherrschen die wesentlichen Prozesse der Vor- und 
Nachbehandlung sowie der Schichtbildung. Dadurch sind sie befähigt, Schichtsysteme an-
wendungsbezogen zu wählen und Prozesse zu optimieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Elektrochemisches Beschichten (1 LVS) 
• Ü: Elektrochemisches Beschichten (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik, Oberflächentechnik/Beschichtungstech-
nik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Elektrochemisches Beschichten (Prüfungsnum-

mer: 32507) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtungen Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik,  
Angewandte Mechanik und Thermodynamik  

Modulnummer 3.3.27, 3.4.6 

Modulname Wärmeübertragung 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Aufbauend auf eindimensionalen und stationären Wärmeübertragungsprozessen 
erfolgt eine Ausdehnung auf mehrdimensionale Probleme der Wärmeleitung und des Wär-
meübergangs. An Beispielen der Kondensation und der Verdampfung werden die Verhält-
nisse beim Wärmeübergang in Systemen mit Phasenwechsel charakterisiert. Nach der Be-
handlung der Wärmestrahlung wird auf die instationäre Wärmeübertragung eingegangen. 
Die gefundenen Zusammenhänge werden für die Auslegung von Wärmeübertragern ge-
nutzt. Zum Abschluss wird auf die Analogie von Stoff- und Wärmeübertragung eingegan-
gen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls besitzen die Studenten ei-
nen Überblick über das weite Feld von Problemstellungen zur Wärmeübertragung, wobei 
der Schwerpunkt auf technischen Anwendungsfällen liegt. Sie sind befähigt, Wärmeüber-
tragungsprozesse zu analysieren, zu simulieren, auszulegen und zu optimieren.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Wärmeübertragung (2 LVS) 
• Ü: Wärmeübertragung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 240-minütige Klausur zu Wärmeübertragung (Prüfungsnummer: 33207) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.28 

Modulname Prüfen von Kunststoffen 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Konstruktive Auslegung, Werkstoff, Verarbeitungsverfahren und Bauteileigen-
schaften stellen bei Kunststoffen einen komplexeren Zusammenhang dar als von metalli-
schen Werkstoffen bekannt ist. Der Schwerpunkt liegt im Verständnis der zeit-, temperatur- 
und belastungsabhängigen Werkstoffeigenschaften im Zusammenhang mit den möglichen 
Fertigungsverfahren. Entsprechend anspruchsvoll sind die Prüftechnik und die Auswertung 
von Messergebnissen, welche sowohl der Kennwertermittlung zur Dimensionierung sowie 
zur Bauteilprüfung selbst dienen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, die grundlegenden Zusammenhänge zwischen innerer Werkstoffnatur und dem ther-
misch/mechanischen und zeitabhängigen Werkstoffverhalten der Thermo- und Duroplaste 
zu beherrschen und entsprechende Prüftechnik sowie anwendungs- und konstruktionsre-
levante Kennwerte zur optimalen Ausnutzung des Werkstoffpotentials zu beurteilen und 
auszuwählen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Prüfen von Kunststoffen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Prüfen von Kunststoffen (Prüfungsnummer: 32105) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.29 

Modulname Einführung in die kristallografische Texturanalyse 

Modulverantwortlich Professur Werkstoffwissenschaft  
Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul befasst sich mit der quantitativen Beschreibung polykristalliner Materi-
alien und ihrer anisotropen Eigenschaften. Es werden elementare elektronenmikroskopi-
sche Methoden (insbesondere die Methode der Elektronenrückstreu-Beugung, EBSD) und 
Grundlagen zur Beschreibung, Auswertung und Darstellung kristalliner Strukturen und kris-
tallografischer Texturen vermittelt. Zudem stehen die mathematische Beschreibung tenso-
rieller Größen sowie geeignete Mittelungsverfahren im Vordergrund. Neben einer Beschrei-
bung der Plastizität im Rahmen von Taylor- und viskoplastisch-selbstkonsistenten Model-
len wird außerdem der Umgang mit Orientierungs-Verteilungsfunktionen aus EBSD- und 
röntgendiffraktometrischen Messungen behandelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, anisotrope Eigenschaften polykristalliner Werkstoffe qualitativ und quantitativ zu be-
schreiben, zu analysieren und aus experimentellen Daten auszuwerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar und Übung. 
• S: Einführung in die kristallografische Texturanalyse (2 LVS) 
• Ü: Einführung in die kristallografische Texturanalyse (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen im Bereich Werkstoffkunde, Höhere Mathematik I und II 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Einführung in die kristallografische Texturanalyse 

(Prüfungsnummer: 33513) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

Modulnummer 3.3.30 

Modulname Grundlagen der Adaptronik 

Modulverantwortlich Professur Adaptronik und Funktionsleichtbau in der Produktion 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es werden die methodischen Grundlagen zur Entwicklung adaptronischer Systeme 
vermittelt. Kern ist eine Transformation des Systemgedankens der Mechatronik auf die 
Werkstoffebene durch die Anwendung von Wandlerwerkstoffen/Smart Materials. Dabei 
werden sowohl die werkstofflichen Grundlagen, der grundsätzliche Aufbau von adaptroni-
schen Systemen und mögliche Anwendungsszenarien behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem methodischen Entwicklungsablauf und den dabei nutzbaren Simulationswerkzeugen. 
Anhand von Fallbeispielen wird in der Übung der Inhalt der Vorlesungen vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage, 
• die Einsatzpotenziale von Smart Materials einzuschätzen und anwendungsgerecht zu 

klassifizieren, 
• die notwendigen Systemkomponenten eines adaptronischen Systems zu beschreiben, 
• die notwendigen Entwicklungswerkzeuge situationsgerecht einzusetzen und 
• interdisziplinäre grundlegende Zusammenhänge bei der Systementwicklung beginnend 

von der Werkstofftechnik, der Konstruktion und der Regelungstechnik zu erkennen und 
im Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Entwicklung adaptronischer Systeme (2 LVS) 
• Ü: Entwicklungswerkzeuge für adaptronische Systeme (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mechatronik, Regelungstechnik und Konstruktion 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zur Vorlesung Grundlagen der Entwicklung adaptroni-

scher Systeme (Prüfungsnummer: 31405) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.1 
Modulname Maschinendynamik diskreter Systeme 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 
Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Aufgabe der Maschinendynamik diskreter Systeme ist die Erarbeitung und 

Anwendung von Kenntnissen aus der Dynamik diskret-modellierter Probleme im 
Maschinenbauingenieurwesen. In diesem Modul werden Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vermittelt, die unabhängig von einer speziellen Maschinenart oder von einem 
technischen Objekt sind und auf beliebige Maschinen (Antriebs- und Tragsysteme) 
angewandt werden können. Die Maschinendynamik diskreter Systeme behandelt die 
Ermittlung dynamischer Kenngrößen und Eigenschaften sowie die mathematische 
Beschreibung und physikalische Erklärung dynamischer Erscheinungen und Effekte an 
Maschinen mit analytisch-rechnerischen Methoden. Die Grundlagen des Fachgebietes 
werden in den Vorlesungen vermittelt, während in den Übungen die allgemeinen 
Zusammenhänge anhand konkreter Übungsaufgaben umgesetzt und vertieft werden. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, dynamische Kenngrößen und 
Eigenschaften zu ermitteln und mathematisch zu beschreiben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Maschinendynamik diskreter Systeme  (2 LVS) 
• Ü: Maschinendynamik diskreter Systeme  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik 2 oder Technische Mechanik III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• drei 30-minütige Testate zur Übung Maschinendynamik diskreter Systeme 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Maschinendynamik diskreter Systeme (Prüfungsnummer: 

33001) 
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1655



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik,  
Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.4.2, 3.5.1 

Modulname Grundzüge des Leichtbaus 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Ausgehend von methodischen Vorgehensweisen zur Konzeption technischer 
Systeme unter Berücksichtigung der Leichtbauweisen vermittelt das Modul wesentliche 
Prinzipien und Entwurfsregeln zur Gestaltung und Berechnung von 
Leichtbaukonstruktionen. Dazu erhält der Student einen umfassenden Überblick über die 
wichtigsten Leichtbauwerkstoffe mit ihren physikalischen Eigenschaften und den für die 
Praxis bedeutungsvollen Fertigungsverfahren. Diese Kenntnisse werden dabei 
anschließend anhand verschiedener Bauweisen wie Differential-, Integral- und 
Mischbauweise angewendet und näher erläutert. Komplettiert wird die Vorlesung durch das 
Gestalten von Krafteinleitungen sowie die Auswahl von geeigneten Verbindungstechniken 
für Leichtbaustrukturen. 
 
Qualifikationsziele: Durch das Absolvieren dieses Moduls sind die Studenten in der Lage, 
leichtbaugerechte Werkstoffe, Bauweisen und Fertigungsverfahren unter Beachtung 
gültiger Gestaltungsrichtlinien auszuwählen und anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundzüge des Leichtbaus (2 LVS) 
• Ü: Grundzüge des Leichtbaus (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Allgemeine Grundlagen der Mathematik, Physik, Werkstofftechnik und der Technischen 
Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Beleg ohne Note (Umfang: ca. 10 Seiten) zur Übung Grundzüge des Leichtbaus 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundzüge des Leichtbaus (Prüfungsnummer: 33119) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.3 

Modulname Kontinuumsmechanik I 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: In diesem Modul werden Kenntnisse zur linearen Kontinuumsmechanik vermittelt. 
Als Werkzeug für eine kompakte und übersichtliche Darstellung der Zusammenhänge wird 
die Tensorschreibweise eingeführt. Auf dieser Basis werden die kontinuumsmechanischen 
Zusammenhänge vor dem Hintergrund einer umfassenden, aber anschaulichen und der In-
tuition zugänglichen Axiomatik erschlossen. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, das Belastungs-/Verformungsverhalten 
von Bauteilen zu erfassen, zu verstehen und im Hinblick auf das Verhalten und die Eignung 
des entsprechenden Bauteils zu beurteilen. Außerdem verfügen sie über ein vertieftes Ver-
ständnis für numerische Simulationsverfahren wie die Finite-Elemente-Methode und deren 
Ergebnisse. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kontinuumsmechanik I (2 LVS) 
• Ü: Kontinuumsmechanik I (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Kontinuumsmechanik I (Prüfungsnummer: 31812) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.7 

Modulname Kontinuumsmechanik II 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden vertiefte Kenntnisse zur nichtlinearen Kontinuumsmecha-
nik vermittelt. Hierzu werden zusätzlich krummlinige Koordinaten und zugeordnete schief-
winklige Basissysteme eingeführt und dementsprechende Tensordarstellungen vereinbart. 
Die Tensoren der Euler‘schen und der Lagrange‘schen Darstellungsweise und verschiedene 
objektive Zeitableitungen werden vor- und gegenübergestellt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sollen einen Einblick in die Mechanik großer Verformun-
gen erhalten und Tensordarstellungen in schiefwinkligen Basissystemen kennenlernen. Auf 
dieser Basis wird das Verständnis für geometrisch und physikalisch nichtlineare FEM-Prob-
leme vorbereitet. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kontinuumsmechanik II (2 LVS) 
• Ü: Kontinuumsmechanik II (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III sowie Kontinuumsmechanik I 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Kontinuumsmechanik II (Prüfungsnummer: 31811) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.8 

Modulname Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Betrachtung kontinuierlicher, elastischer Systeme spielt im Maschinenbau eine 
zunehmende Rolle. Höhere Leistungen bei gleichzeitiger Senkung des Materialaufwandes 
bedingen eine immer genauere Analyse des Verhaltens elastischer Systeme. Besonders im 
angestrebten Leichtbau von Trag- und Antriebssystemen wird die Berücksichtigung von 
Elastizitäten zwingend. 
Die Vorlesung befasst sich im Wesentlichen mit der Modellbildung und Berechnung sowie 
mit der Interpretation von Bewegungserscheinungen, um vor allem auf Ursachen von 
Schwingungen schließen zu können. Die in der Vorlesung vermittelten Kenntnisse werden 
in den Übungen mittels konkreter Aufgaben vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind mit den Entstehungsmechanismen von Schwingun-
gen elastischer Systeme sowie ihrer mathematischen Beschreibung und Berechnung ver-
traut und können Schwingungsprobleme elastischer Bauteile physikalisch verstehen und 
beeinflussen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme  (2 LVS) 
• Ü: Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme  (1 LVS) 
• P: Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme 

(Prüfungsnummer: 33004) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.9 

Modulname Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Rahmen dieses Moduls werden die Grundlagen der Betriebsfestigkeit und der 
Bruchmechanik vermittelt. Im Vordergrund stehen die Abschätzung der Materialermüdung 
sowie die Berechnung der Lebensdauer von Bauteilen aus technisch relevanten Werkstof-
fen. Es werden folgende Themen behandelt: Ermüdung, Wöhlerlinien, bruchmechanische 
Konzepte, Risswachstum.  
 
Qualifikationsziele: Der Student erhält einen Überblick über die modernen Prinzipien und 
Konzepte der Betriebsfestigkeit und der Bruchmechanik und ist in der Lage, numerische 
Ergebnisse bezüglich dynamischer und statischer Bauteilfestigkeit auszuwerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V:  Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik (2 LVS) 
• Ü: Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Technische Mechanik I, II, III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik 

(Prüfungsnummer: 31818) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.10 

Modulname Numerische Dynamik thermomechanisch-gekoppelter Strukturen 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Neben flexiblen Strukturen mit rein mechanischen Eigenschaften spielen im Alltag 
eines Maschinenbauingenieurs besonders die immer wichtigeren Leichtbaustrukturen aus 
Kunststoffen eine große Rolle. Diese Werkstoffe besitzen ein stark inelastisches Werkstoff-
verhalten, welches mit einer Beeinflussung der Bauteiltemperatur einhergeht. 
Diese Vorlesung behandelt die Modellierung und numerische Simulation solcher Strukturen 
unter großen Verformungen. Als Simulationsmethoden werden moderne Finite-Elemente-
Methoden verwendet. In den Übungen werden die Formulierungen anhand von numeri-
schen Beispielen vertieft. Dazu werden die erlernten Methoden selbst programmiert. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, größere thermomechanisch-gekoppelte 
dynamische Systeme selbstständig zu modellieren und zu simulieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Numerische Dynamik thermomechanisch-gekoppelter Strukturen (2 LVS) 
• Ü: Numerische Dynamik thermomechanisch-gekoppelter Strukturen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse aus der Vorlesung Numerische Dynamik flexibler Strukturen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung mit 15-minütiger Vorbereitung zu Numerische 

Dynamik thermomechanisch-gekoppelter Strukturen (Prüfungsnummer: 33007) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.11 

Modulname Höhere Strömungslehre 

Modulverantwortlich Professur Strömungsmechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Fluidbewegung-Differentialanalyse 
• Navier-Stokes-Gleichungen 
• Turbulenz 
• Grenzschichtgleichungen 
• CFD-Einführung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über einen vertieften Einblick in das Bewe-
gungsverhalten von Strömungen und sind mit der Ableitung und den grundsätzlichen Lö-
sungsmöglichkeiten der fundamentalen strömungsmechanischen Gleichungen vertraut. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Höhere Strömungslehre (2 LVS) 
• Ü: Höhere Strömungslehre (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Strömungslehre 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Höhere Strömungslehre (Prüfungsnummer: 32905) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.12 

Modulname Rheologie 

Modulverantwortlich Professur Strömungsmechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Grundlagen des Fließverhaltens einfacher und komplexer Fluide 
• Grundlagen weiterer Eigenschaften und Phänomene von Flüssigkeiten durch 

Interphasenaktion mit weiteren Fluiden 
• wissenschaftliche und ingenieurtechnische Messung relevanter Stoffdaten zur 

Beschreibung von Fluidverhalten 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind mit den unterschiedlichen Fließverhaltenswei-
sen von Fluiden vertraut und kennen verschiedene experimentelle Messmöglichkeiten 
zur Charakterisierung eines Fluids. Dadurch und auch durch den Einblick in die beson-
deren Phänomene der Interphasenaktionen mehrerer Fluide mit mindestens einer Flüs-
sigkeit sind die Studenten befähigt, geeignete Messgeräte und Messmethoden auszu-
wählen, um einfache und komplexe Fluide wissenschaftlich untersuchen und ingenieur-
technisch anwenden zu können. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Rheologie  (2 LVS) 
• P: Rheologie  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse der Strömungslehre werden empfohlen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Rheologie (Prüfungsnummer: 32906) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.14 

Modulname Ähnlichkeitstheorie und dimensionslose Kennzahlen 

Modulverantwortlich Professur Strömungsmechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Mittelpunkt dieses Moduls stehen dimensionslose Kennzahlen und ihre Anwen-
dung auf die Modelltechnik und damit die Frage: Unter welchen Bedingungen darf man aus 
Modellversuchen gewonnene Erkenntnisse auf eine Hauptausführung übertragen? Nach 
einer Einführung, welche die Vorteile des Verwendens dimensionsloser Gruppen aufzeigt, 
werden einführende Beispiele behandelt. Anschließend wird eine Kalkültechnik hergeleitet 
und angewendet, welche es erlaubt, aus einer beliebigen Relevanzliste dimensionsbehaf-
teter physikalischer Einflussgrößen eine entsprechende Anzahl dimensionsloser Ähnlich-
keitsgesetze zu gewinnen. Weitere Themenschwerpunkte sind partielle Ähnlichkeit und 
Analogietechnik. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten besitzen ein Verständnis für die Anwendung und Vorteile 
dimensionsloser Gruppen und sind in der Lage, sich Ähnlichkeitsgesetze zu erarbeiten, un-
ter welchen man Modellversuche zur Untersuchung von Prototypen bzw. Hauptausführun-
gen entwickeln und durchführen darf. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Ähnlichkeitstheorie und dimensionslose Kennzahlen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Ähnlichkeitstheorie und dimensionslose Kennzah-

len (Prüfungsnummer: 32908) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.16 

Modulname Rohrleitungen und Armaturen 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Rohrleitungen, Rohrleitungsnetze und Armaturen sind wichtige Bestandteile tech-
nischer Anlagen, da sie diese mit fluiden Stoffen versorgen oder diese abtransportieren. 
Kenntnisse über deren Auslegung, Beschaffenheit, Montage und die Beeinflussung der da-
rin ablaufenden Vorgänge sind für ein gutes Funktionieren unabdingbar. Ausführungen zu 
Pumpen und Verdichtern runden die Lehrveranstaltung ab. 
 
Qualifikationsziele: Der Student verfügt über umfangreiche Kenntnisse über Auslegungs-
richtlinien, geltende Normen und Berechnungsgrundlagen von Rohrleitungen und Rohrlei-
tungssystemen und darin eingebundenen Armaturen sowie Wissen zur Errichtung, Wartung 
und zu einem ökonomischen Betrieb der Systeme. Der Student ist in der Lage, entspre-
chende Systeme mit unterschiedlichen Medien und Betriebsbedingungen auszulegen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Rohrleitungen und Armaturen (2 LVS) 
• Ü: Rohrleitungen und Armaturen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Rohrleitungen und Armaturen (Prüfungsnummer: 33208) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.17 

Modulname Solarthermie 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Grundlagen (Klima, Einstrahlung, Verschattung) 
• Niedertemperatur-Bereich: Komponenten (Kollektoren, Speicher, Sicherheitstechnik 

usw.) und Systeme (Kleinanlagen, Großanlagen, Nahwärme, Wärmeverbrauch, Be-
triebsweisen, Kosten)  

• Hochtemperatur-Bereich: Komponenten (Kollektoren, Speicher) und Systeme (Kraft-
werke) 

 
Qualifikationsziele: 
• Überblick zum Fachgebiet 
• Beherrschung grundlegender und fachspezifischer Fähigkeiten 
• fachübergreifendes Arbeiten mit Schnittstellen zur Heizungstechnik, Fernwärmever-

sorgung, Kälte- und Klimatechnik, Bauphysik, ökologischen Bewertung, Wirtschaft-
lichkeit 

• Befähigung zur Planung und Berechnung von typischen Niedertemperatursystemen 
• Anwendung fachspezifischer Programme und Hilfsmittel 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Solarthermie (2 LVS) 
• Ü: Solarthermie (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse oder zusätzliche Belegung der Technischen Thermodynamik, Strömungs-
lehre und der Wärmeübertragung sind sinnvoll 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Beleg zur Übung (Umfang: ca. 60 AS)  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung und Verteidigung des Belegs zu Solarthermie (Prü-

fungsnummer: 33222) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.18 

Modulname Kraft- und Wärmeversorgung 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Grundlagen zu den Energiequellen, zum Energieverbrauch, zu den Versorgungssyste-

men (Begriffe, Konzepte, Kenngrößen, Ökologie) 
• Kraftwerkstechnik (Blockheizkraftwerke, Dampfkraftwerke, Gaskraftwerke, Kraft-

Wärme-Kopplung) 
• Fernwärme (Rohrleitungstechnik, hydraulische Schaltungen, Übergabestationen) 
• Thermische Energiespeicher (Begriffe, Prozesse, Verfahren, Verarbeitung, Konstrukti-

onen, Betriebsweisen, Systemintegration) 
• Praxisnahe Rekapitulation 
 
Qualifikationsziele:  
• Überblick zum Fachgebiet 
• Beherrschung grundlegender und fachspezifischer Fähigkeiten 
• fachübergreifendes Arbeiten mit Schnittstellen zur Energiewirtschaft, zur Heizungs-

technik, ökologischen Bewertung, elektrischen Energieversorgung 
• Befähigung zur grundlegenden Planung, Berechnung und Bewertung 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kraft- und Wärmeversorgung (2 LVS) 
• Ü: Kraft- und Wärmeversorgung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse oder eine zusätzliche Belegung der Technischen Thermodynamik, Strö-
mungslehre und der Wärmeübertragung sind sinnvoll 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Kraft- und Wärmeversorgung (Prüfungsnummer: 33216) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 Arbeitsstunden. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.20 

Modulname Experimentelle Methoden der Fluid- und Thermodynamik 

Modulverantwortlich Professur Strömungsmechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
1. Grundlagen 
2. Druckmessung  
3. Strömungs- und Durchflussmessung 
4. Temperaturmessung 
5. Messung kalorischer Größen 
6. Feuchtemessung 
7. Fehlerbetrachtung 
 
Qualifikationsziele: Der Student erwirbt Kenntnisse über Messverfahren der Strömungs- 
und Thermodynamik und wird in die Lage versetzt, anhand der Anforderungen einer Mess-
aufgabe geeignete Messprinzipien und Messmethoden auszuwählen. Entsprechend der je-
weiligen Vor- und Nachteile kann der Student die konkreten Messverfahren bewerten und 
das geeignetste Verfahren einsetzen. Die erworbenen Kenntnisse über die Ursachen, die 
Vermeidung sowie die Behandlung von Messfehlern befähigen den Studenten, im Vorfeld 
von Messungen mögliche Fehlerquellen zu erkennen und auszuschalten. Gleichzeitig kann 
der Student mithilfe der Fehlerrechnung bzw. -abschätzung bestehende Messabweichun-
gen quantifizieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Experimentelle Methoden der Fluid- und Thermodynamik (2 LVS) 
• P: Experimentelle Methoden der Fluid- und Thermodynamik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse der Strömungslehre, der Technischen Thermodynamik und Wärmeüber-
tragung sind sinnvoll 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Experimentelle Methoden der Fluid- und Thermody-

namik (Prüfungsnummer: 32910) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.21 
Modulname Numerische Dynamik flexibler Strukturen 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul geht es um die Modellierung und numerische Simulation von gro-
ßen Bewegungen flexibler Strukturen. Dabei wird auf moderne Methoden der Modellbildung 
und Modellberechnung (z. B. Finite-Elemente-Methode) eingegangen. Insbesondere wer-
den nichtlineare Systeme behandelt, wobei die Frage nach der Wahl geeigneter generali-
sierter Koordinaten diskutiert wird. In den Übungen werden die allgemeinen Zusammen-
hänge anhand von Beispielen vertieft und im Praktikum am Rechner selbst umgesetzt. 
Dazu werden die erlernten Methoden mittels einer höheren Programmiersprache imple-
mentiert. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, dynamische Strukturen selbstständig 
zu modellieren und zu simulieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Numerische Dynamik flexibler Strukturen (2 LVS) 
• Ü: Numerische Dynamik flexibler Strukturen (1 LVS) 
• P: Numerische Dynamik flexibler Strukturen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung mit 15-minütiger Vorbereitung zu Numerische Dyna-

mik flexibler Strukturen (Prüfungsnummer: 33002) 
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.23 

Modulname Materialmodellierung 

Modulverantwortlich Professur Festkörpermechanik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden Kenntnisse vermittelt, um ein beobachtetes Material-
verhalten kontinuumsmechanisch nachzubilden. Dabei werden elastische, viskoelasti-
sche und elastoplastische Modelle vorgestellt, die auch für große Verformungen geeig-
net sind. 
 
Qualifikationsziele: Der Student ist nach erfolgreichem Abschluss des Moduls in der 
Lage, kontinuumsmechanische Materialmodelle für große Verformungen nachzuvollzie-
hen und verfügt über das Rüstzeug, selbst derartige Modelle zu entwickeln. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Materialmodellierung (2 LVS) 
• Ü: Materialmodellierung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III sowie Kontinuumsmechanik I und II 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Materialmodellierung (Prüfungsnummer: 

31809) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik  

Modulnummer 3.4.25 

Modulname Optimierung 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die mathematische Optimierung beschäftigt sich mit der Aufgabe, eine Zielfunk-
tion über einer gegebenen zulässigen Menge zu minimieren. Das Modul ist für nichtmathe-
matische Studiengänge entworfen und gibt einen groben Überblick über Verfahren und 
Techniken zur Formulierung und Lösung von Klassen grundlegender Optimierungsprob-
leme. 
 
Qualifikationsziele: Optimierungsprobleme richtig zu formulieren und einzuordnen, sie ziel-
führend zu modellieren und geeignete Lösungsverfahren zu wählen sowie einfache Lö-
sungsverfahren selbst algorithmisch umzusetzen. Durch Gruppenarbeit in den Übungen 
wird die Teamfähigkeit gefördert. 

SteLehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Optimierung (2 LVS) 
• Ü: Optimierung (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache abgehalten werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Vertrautheit mit Grundbegriffen aus linearer Algebra und mehrdimensionaler Differential-
rechnung 

Verwendbarkeit des Moduls nichtmathematische Studiengänge mit mathematischer Grundlagenausbildung 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Optimierung (Prüfungsnummer: 22201) 
 
Die Prüfung kann in deutscher oder in englischer Sprache abgelegt werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1671



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik,  
Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.4.26, 3.5.21 

Modulname Berechnung anisotroper Strukturen 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: In der Lehrveranstaltung werden im ersten Schritt die elastizitätstheoretischen Grund-
lagen für anisotropes Materialverhalten der Einzelschicht vermittelt, um darauf aufbauend die 
Mehrschichttheorie abzuleiten. Die Mehrschichtverbunde aus faserverstärkten Materialien 
stellen vor allem in der Luft- und Raumfahrt, im Fahrzeugbau und im Allgemeinen Maschinen-
bau zukunftsweisende Leichtbaulösungen dar. Mit der klassischen Laminattheorie als mathe-
matisches Handwerkszeug erlernen die Studenten das komplexe Spannungs- und Verfor-
mungsverhalten ebener Flächentragwerke aus Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) infolge me-
chanischer, thermischer und medienbedingter Belastung zu erfassen. Im Weiteren werden pau-
schale sowie bruchtypbezogene Versagenshypothesen vermittelt, die in unterschiedlichen 
Auslegungskonzepten zur Anwendung kommen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studenten Bauteile 
und Strukturen aus einem Werkstoff mit anisotropem Materialverhalten berechnen. Dadurch 
sind sie in der Lage, ein Strukturverhalten für Mehrschichtverbunde durch die gezielte 
Schichtorientierung und den gezielten Schichtaufbau belastungsgerecht zu konstruieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar.  
• V: Berechnung anisotroper Strukturen   (2 LVS)  
• S: Berechnung anisotroper Strukturen   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten) 

allgemeine Grundlagen der Mathematik, Physik und der Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Berechnung anisotroper Strukturen (Prüfungsnummer: 33103) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.27 

Modulname Bewertung und Optimierung der Energieeffizienz 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Systematik und Begriffe 
• vorgelagerte Kette bis zum Verbraucher 

o allgemeine Beschreibung der Prozesse (Gewinnung, Umwandlung, Transport, Ver-
teilung, Speicherung) 

o Unterscheidung nach Fernversorgung sowie lokaler Umwandlung und Anwendung 
o Bilanzierung von Prozessen der Energieübertragung (EE, fossile Energieträger, 

Strom, Wärme, Kälte), Primärenergie, Sekundärenergie, Endenergie, Nutzenergie, 
Hilfsenergie 

o Berechnung der Kennzahlen (fP-Faktor, Energieaufwandszahl, spezifische Emis-
sion) 

• Prozesse beim Verbraucher, allgemeine Beschreibung der Prozesse 
o Bedarfsermittlung 
o Produktion 
o Heizlasten 
o Kühllasten 

• Bezug zum Regelwerk 
• Bezug zur Messung 
• Schnittstellen 

o energieeffiziente Produktion 
o ggf. Zertifizierung von Produkten 
o ggf. Einbeziehung mobiler Systeme (E-Mobilität) 
o Fabrikplanung 
o Quartierskonzepte (industriell, kommunal) 
o soziale Aspekte (z. B. Rebound-Effekt) 
o energiepolitische Programme (z. B. EU, Bund) 

 
Qualifikationsziele:  
• Beherrschung der Theorie, Begriffe usw. 
• ganzheitliche Betrachtung 
• Grobstrukturanalyse 
• Folgeabschätzung 
• Bezug zum Regelwerk und zu Gesetzen sowie der Förderung (z. B. KWKG, EEWärmeG) 
• Berechnung typischer Beispiele (Fallstudien) 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Bewertung und Optimierung der Energieeffizienz  (1 LVS) 
• Ü: Bewertung und Optimierung der Energieeffizienz  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse der Technischen Thermodynamik sowie der Kraft- und Wärmeversorgung 
sind sinnvoll 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
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Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Bewertung und Optimierung der Energieeffizienz (Prüfungs-

nummer: 33225) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.28 

Modulname Sicherheitstechnik 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Analyse typischer Fehlerquellen auf Basis von Schadensanalysen 
• systematische Betrachtung und Beurteilung einzelner Effekte und deren Auswirkun-

gen 
• Diskussion ausgewählter technischer Schutzmaßnahmen 
• Auswirkungen von Havarien auf die Umwelt (benachbarte Anlagen, Boden, Wasser, 

Luft) 
• Fallstudien für komplexe technische Anlagen 
 
Qualifikationsziele: Der Student ist befähigt, die in Verfahren, Anlagen und Apparaten ab-
laufenden Prozesse hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials zu bewerten sowie physika-
lische und chemische Prozesse in Apparaten bzw. in deren Umgebung, die zu einer Havarie 
führen können, zu erkennen sowie Sicherheitsmaßnahmen vorzuschlagen. Er kennt aus-
gewählte technische Schutzmaßnahmen und die Auswirkungen von Havarien auf die Um-
welt (benachbarte Anlagen, Boden, Wasser, Luft). 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Sicherheitstechnik  (2 LVS) 
• Ü: Sicherheitstechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Sicherheitstechnik (Prüfungsnummer: 33204) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.29 

Modulname Kältetechnik und -versorgung 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Einführung (Begriffe, Kenngrößen, Bereitstellung, Anwendung) 
• Komponenten:  

1) Kompressionskältemaschinen (Verdichter, Kältemittel, Verflüssiger, Verdampfer), 
Absorptionskältemaschinen, Adsorptions- und Dampfstrahlkältemaschinen 

2) Rückkühlung 
3) Speicher (Kaltwasser, Eis, Schnee) 

• Fernkältesysteme 
• Wärmepumpen 
• Klima- und Raumlufttechnik 
 
Qualifikationsziele:  
• Überblick zum Fachgebiet 
• Beherrschung grundlegender und fachspezifischer Fähigkeiten 
• fachübergreifendes Arbeiten mit Schnittstellen zur Klimatechnik, Energieversorgung, 

ökologischen Bewertung, Wirtschaftlichkeit 
• Befähigung zur grundlegenden Planung, Berechnung und Bewertung 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kältetechnik und -versorgung (2 LVS) 
• Ü: Kältetechnik und -versorgung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse oder zusätzliche Belegung der Lehrveranstaltungen Technische Thermo-
dynamik, Strömungslehre und Wärmeübertragung sind sinnvoll 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Kältetechnik und -versorgung (Prüfungsnummer: 33224) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.30 

Modulname Simulation in der thermischen Energietechnik 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Einführung (Ziele, Konzepte, Begriffe) 
• Anwendung einfacher Programme (z.B. Polysun, CASAnova) 
• Transiente Simulation (Lösungsansätze und -verfahren, Aufbau und Funktion von 

TRNSYS, Modellierung von Lasten, der Strahlung, von Komponenten usw., Simulation 
einer solarthermischen Kleinanlage) 

• Stationäre Simulation (Einführung in das Programmsystem EBSILON, Rekapitulation 
der Kraftwerkstechnik, Vorstellung der Komponenten, Simulation verschiedener Heiz-
kraftwerks-Schaltungen, einer Gasturbinen-Anlage und eines Kombikraftwerks) 

 
Qualifikationsziele:  
• Überblick zum Fachgebiet 
• Beherrschung grundlegender und fachspezifischer Fähigkeiten 
• Vertiefung und Anwendung energietechnischer Kenntnisse 
• kritischer Umgang mit Programmen 
• fachübergreifendes Arbeiten mit Schnittstellen zur numerischen Mathematik, Daten-

verarbeitung, Solarthermie, Heizungstechnik, Wärmeversorgung, Bauphysik, Kraft-
werkstechnik 

• Befähigung zur Anlagensimulation 
• Anwendung fachspezifischer Programme und Hilfsmittel 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Simulation in der thermischen Energietechnik (2 LVS) 
• Ü: Simulation in der thermischen Energietechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse oder eine zusätzliche Belegung der Technischen Thermodynamik, der 
Wärmeübertragung, der Solarthermie sowie der Kraft- und Wärmeversorgung sind sinnvoll  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Beleg zur Übung (Bearbeitungsaufwand: ca. 60 AS) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung und Verteidigung des Belegs zur Übung Simulation in 

der thermischen Energietechnik (Prüfungsnummer: 33218) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Angewandte Mechanik und Thermodynamik 

Modulnummer 3.4.31 

Modulname Numerische Methoden der Wärmeübertragung 

Modulverantwortlich Professur Technische Thermodynamik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Numerische Methoden sind zum festen Bestandteil ingenieurtechnischer For-
schungen geworden. Das Modul führt deshalb nach einer Diskussion der bei numerischen 
Lösungsmethoden zu beachtenden Aspekte in ein großes kommerzielles Programmsys-
tem auf der Basis der CFD (Computational Fluid Dynamics) ein. Anhand von Beispielen aus 
dem Bereich der Wärmeübertragung erfolgt eine Unterweisung in dessen Anwendung. In 
einer individuell zu bearbeitenden Aufgabenstellung und der Präsentation der Ergebnisse 
erfolgt dann der Nachweis der erfolgreichen Einarbeitung. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, moderne mathematische Methoden zur Lösung ingenieurtypischer Aufgabenstellun-
gen anzuwenden. Sie sind befähigt, selbstständig mit diesen Programmsystemen zu arbei-
ten und berechnete Ergebnisse einzuschätzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Numerische Methoden der Wärmeübertragung  (1 LVS) 
• Ü: Numerische Methoden der Wärmeübertragung  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Wärmeübertragung und Strömungsmechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• 30-minütige Präsentation (15 Minuten Vorstellung der Ergebnisse, 15 Minuten Diskus-

sion) zur Übung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Numerische Methoden der Wärmeübertragung 

(Prüfungsnummer: 33212) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.2 

Modulname Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Die Kunststoffverarbeitung strebt neben der Integration von Funktionen nach ressour-
cen- und kostenoptimierten Prozessschritten in der Fertigung von Mehrkomponenten-Kunst-
stoffbauteilen. In dem Modul erfolgt die Vermittlung der Grundlagen der Mehrkomponenten-
Kunststoffverarbeitung, die sich vorrangig in Additionsverfahren und Sequenzverfahren unter-
teilt. Darüber hinaus werden Hinterspritz- und Folientechnologien unter Analyse der Vor- und 
Nachteile vorgestellt. Die Verknüpfung zweier Fertigungstechnologien, der Reaktions- und 
Spritzgießtechnik, ermöglicht die Herstellung in einer Prozessstufe und zugleich die Schaf-
fung hochwertiger Oberflächeneffekte wie Glanz und mechanische Beständigkeit. Die Kombi-
nation von verschiedenen Kunststoffen erfordert zudem die Kenntnis der Haftungsmechanis-
men, Konstruktionsprinzipien sowie der Werkzeugsysteme. Das Modul wird abgerundet durch 
Grundlagen des Mikrospritzgießens. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul erwerben die Studenten das Wissen über zahlreiche Varianten 
zur Herstellung von Mehrkomponenten-Kunststoffbauteilen. Dabei werden die Studenten in 
die Lage versetzt, ein geeignetes Herstellungsverfahren unter Beachtung der Funktion und 
Wirtschaftlichkeit auszuwählen und die verfahrenstechnischen Parameter und Besonderhei-
ten zielgerichtet anzupassen. Somit können die zukünftigen Absolventen sowohl im Produkti-
onsprozess als auch in der Forschung und Entwicklung von Kunststoffbauteilen eingesetzt 
werden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung (2 LVS)  
• Ü: Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung (1 LVS)  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten) 

Kenntnisse zu Kunststoffverarbeitung  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Mehrkomponenten-Kunststoffverarbeitung (Prüfungsnummer: 

33118) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.3 

Modulname Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen 

Modulverantwortlich Professur Textile Technologien 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In dem Modul werden Grundlagen über die Verfahren zur Herstellung textiler Verstär-
kungsstrukturen für Hochleistungs-Faser-Kunststoff-Verbunde vermittelt. Aus ihrer verfah-
rensspezifischen Charakterisierung heraus werden die Potenziale der textilen Verstärkungs-
strukturen erläutert und im Kontext mit der Faserverbundkonstruktion die Möglichkeiten ih-
rer Verarbeitung zu textilverstärkten Hochleistungsbauteilen in kunststofftechnischen Ver-
fahren hergeleitet. Technische Voraussetzungen und Bedingungen angewendeter Verfahren 
und die daraus folgenden Prozessparameter werden aufgezeigt, der unmittelbare und strikte 
Zusammenhang zwischen Bauteilkonstruktion und den daraus folgenden Forderungen zu de-
ren fertigungstechnischer Umsetzbarkeit verdeutlicht, Variationen der Verfahrenskonfigura-
tion sowie Aufbau und Funktionsweise verfahrenstypischer Elemente anschaulich gemacht. 
Im Rahmen der Praktika werden die gelehrten Inhalte auf ein praxisnahes Semesterprojekt 
angewandt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erwerben Basiswissen zur sachgerechten Auswahl zu ver-
arbeitender textiler und kunststofftechnischer Komponenten und Verfahren für die Herstel-
lung textilverstärkter Hochleistungsbauteile. Darüber hinaus wird ein umfassendes Wissen 
sowohl im Bereich der verfahrens- und anwendungsgerechten Entwicklung textilverstärkter 
Hochleistungsbauteile als auch bei der Anwendung und Weiterentwicklung der Fertigungs-
prozesse erworben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (1 LVS) 
• Ü: Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (1 LVS) 
• P: Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die er-
folgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die Klausur zu Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen:   
• Die Studienleistungen Präsentation und Paper zu den Ergebnissen der Praktikumsbe-

lege zum Praktikum Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen wurden jeweils ange-
rechnet. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prüfungs-
leistungen zu erbringen: 
• Anrechenbare Studienleistung: 15-minütige Präsentation zu den Ergebnissen der Prak-

tikumsbelege zum Praktikum Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (Prüfungs-
nummer: 34002) 

• Anrechenbare Studienleistung: Paper (Umfang: 6 Seiten, Bearbeitungszeit: 6 Wochen) 
zu den Ergebnissen der Praktikumsbelege zum Praktikum Herstellung textiler Verstär-
kungsstrukturen (Prüfungsnummer: 34003) 

Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist.  
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• 60-minütige Klausur zu Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen (Prüfungsnummer: 
33110) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Anrechenbare Studienleistung: Präsentation zu den Ergebnissen der Praktikumsbelege 

zum Praktikum Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen, Gewichtung 3 
• Anrechenbare Studienleistung: Paper zu den Ergebnissen der Praktikumsbelege zum 

Praktikum Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen, Gewichtung 2 
• Klausur zu Herstellung textiler Verstärkungsstrukturen, Gewichtung 5 – Bestehen erfor-

derlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.4 

Modulname Faserverbundkonstruktion 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: In den Vorlesungen werden die Grundlagen zur Anwendung der faserverstärkten 
Kunststoffe vermittelt. Aufbauend auf den Grundprinzipien der Faserverbunde werden die ein-
zelnen Komponenten Faser, Matrix und Interface näher erläutert. Über Halbzeugformen, Fa-
serverbundbauweisen und einer werkstoffmechanischen Charakterisierung werden die Grund-
lagen zur Strukturanalyse von anisotropen Verbunden sowie die Auslegung von Schichtver-
bunden erklärt. Dem schließen sich Ausführungen zu Entwurf und Auslegung, Verbindungs- 
und Krafteinleitungstechniken sowie die grundlegenden Fertigungstechnologien von Faser-
verbunden an. Die Lehrveranstaltung wird abgerundet mit dem Thema Naturfaserverbunde 
und Recycling. Ein Praktikum ergänzt die Lehrinhalte. 
 
Qualifikationsziele: In diesem Modul erwerben die Studenten das Basiswissen für den Einsatz 
von faserverstärkten Kunststoffen sowie deren Projektierung und Dimensionierung. 
Die Studenten werden in die Lage versetzt, sowohl im Bereich der Entwicklung von Leichtbau-
strukturen tätig zu werden als auch mit der Fertigung von Faserverbunden umzugehen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Faserverbundkonstruktion  (2 LVS) 
• P: Faserverbundkonstruktion  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Ab-
legung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums zu Faserverbundkonstruktion 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Faserverbundkonstruktion (Prüfungsnummer: 33101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.6 

Modulname Fügen von Leichtmetallen und Mischverbindungen 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Im Modul wird das Fügen von metallischen Leichtbauwerkstoffen wie zum Bei-
spiel Aluminium und Magnesium behandelt. Es werden entsprechende Fügeverfahren 
als auch werkstoffkundliche Aspekte behandelt. Abschließend werden Technologien zur 
Herstellung von Mischverbindungen, zum Beispiel Metall-Kunststoff, erörtert.  
 
Qualifikationsziele: Der Student erhält eine Übersicht über Fügeverfahren und deren pra-
xisbezogene Anwendung. Er ist in der Lage, abhängig vom Bauteil und dessen Einsatz, 
die optimale Fügeverbindungsart auszuwählen und auszulegen. Er kann Einflüsse aus 
dem Werkstoff und der Verarbeitung abschätzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Fügen von Leichtmetallen und Mischverbindungen (1 LVS)  
• P: Fügen von Leichtmetallen und Mischverbindungen (1 LVS)  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse der Fertigungslehre und Fügetechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgrei-
che Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis des Praktikums Fügen von Leichtmetallen und Mischverbindungen 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Fügen von Leichtmetallen und Mischverbindungen (Prü-

fungsnummer: 32714) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.7 

Modulname Recyclingtechnologien 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: In der Vorlesung wird zunächst ein Überblick zur geschichtlichen Entwicklung sowie zu 
den Prinzipien der Aufbereitungstechnik, speziell für den breiten Anwendungsbereich der Kunst-
stoffe vermittelt. Der Fokus liegt hierbei auf der Wiederverwendung von Produkten und Produk-
tionsresten als Sekundärrohstoff. Neben der Erarbeitung der physikalischen Grundlagen zur 
Charakterisierung und Bestimmung von Reststoffen erfolgt die ausführliche Darstellung der 
Stoffeigenschaften. Besondere Beachtung finden die zahlreichen Aufbereitungs- und Sortier-
prozesse, die für die Wahl des passenden Recyclingverfahrens von zentraler Bedeutung sind. In 
der Vorlesung zu den verschiedenen Recyclingverfahren werden umfangreiche Kenntnisse zu 
den Aufbereitungsmethoden aktueller Werkstoffe und deren Entwicklungen vermittelt. Dabei 
wird vertieft auf das Recycling von Faser-Kunststoff-Verbunden eingegangen. Abschließend 
wird anhand von Anwendungsbeispielen das Potenzial der geschlossenen Stoffkreisläufe im 
Hinblick auf die recyclinggerechte Produktgestaltung aufgezeigt. 
Inhalte: 
• Abfallgesetzgebung 
• Schadstoffe 
• Mechanische Aufbereitung 
• Trennverfahren 
• Kunststoffrecycling 
• Kreislaufwirtschaft 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erhalten eine Übersicht über Recyclingtechnologien und de-
ren praxisbezogene Anwendung. Sie sind in der Lage, abhängig vom Produkt eine optimale Re-
cyclingtechnologie und Materialkreisläufe auszuwählen und können Änderungen auf dem Werk-
stoff abschätzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Recyclingtechnologien (2 LVS) 
• P: Recyclingtechnologien (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Able-
gung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum zu Recyclingtechnologien 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Recyclingtechnologien (Prüfungsnummer: 33140) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.8 

Modulname Textiler Leichtbau 

Modulverantwortlich Professur Textile Technologien 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Gegenstand der Vorlesung sind die Anwendungsfelder des Textilen Leichtbaus. Es 
soll die Frage aufgeworfen und beantwortet werden, wie unter Einsatz der textilen Technolo-
gien Gewichtsreduzierungen von Produkten und Bauteilen aus unterschiedlichsten Branchen, 
wie z. B. Funktionale Bekleidungstextilien (Outdoor, Sport), Bau- und Heimtextilien erreicht 
werden können. Dabei wird speziell auf die Beispiele eingegangen, die nicht zur Gruppe der 
Faserverstärkten Kunststoffe gehören. 
Es wird auf die Möglichkeiten der Gewichtsreduzierung bei den Faden- und Flächenherstel-
lungsprozessen und deren individuelle Potentiale für die Variation/Einstellbarkeit von Leicht-
baueigenschaften eingegangen. Die direkte Formgebung auf der Flächenbildungsmaschine 
sowie die Formgebung über Trennen und Fügen werden in diesem Kontext diskutiert. 
Bei den einzelnen Prozessschritten wird aufgezeigt, wie der Ausgangspunkt zu Beginn der 
Entwicklung war, welcher Stand derzeit erreicht ist und welche Zukunftspotentiale aus heu-
tiger Sicht noch vorhanden sind. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erwerben grundlegende Kenntnisse zum textilen Leicht-
bau. Sie können mit dem Wissen über die Möglichkeiten des textilen Leichtbaus in jeder der 
textilen Prozessstufen geeignete Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung ableiten. 
Die Studenten sollen die Auswirkungen der möglichen Modifikationen an den textilen Mate-
rialien auf die resultierenden Leichtbaueigenschaften und die Veränderung der Kosten be-
werten können. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Textiler Leichtbau  (1 LVS) 
• Ü: Textiler Leichtbau  (1 LVS) 
• P: Textiler Leichtbau  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Textiler Leichtbau (Prüfungsnummer: 33136) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.9 

Modulname Prozess- und Verkettungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Durch die Einbeziehung aller wesentlichen Elemente des Verarbeitungsprozesses wie 
Verarbeitungsgut, Arbeitsorgan, Maschine sowie der Automatisierungseinrichtungen wird die 
Grundlage für dessen optimale seriennahe Umsetzung gelegt. Einen wesentlichen Punkt 
machen die Verarbeitungseigenschaften auf die Auslegung der jeweiligen Wirkpaarungen aus. 
Weiterhin werden Hinweise zur Dimensionierung und Auslegung von geschlossenen 
Prozessketten zur Bauteilherstellung im Strukturleichtbau vermittelt. Besonderen Einblick 
erhalten die Studenten in die Verarbeitung biegeschlaffer Verstärkungsstrukturen wie auch 
kunststoffbasierter Halbzeuge sowie deren prozesstechnischer Vernetzung zur Herstellung 
von Hochleistungsbauteilen. 
 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls ist der Erwerb verfahrens- und maschinentechnischer 
Kenntnisse für den Verarbeitungsprozess in der Massen- und Serienproduktion von Produkten 
des Strukturleichtbaus insbesondere für Anwendungen der Verkehrstechnik wie auch des Ma-
schinenbaus. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Prozess- und Verkettungstechnik (1 LVS) 
• P: Prozess- und Verkettungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und 
Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Prozess- und Verkettungstechnik (Prüfungsnummer: 33129) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.10 

Modulname Recycling von Kunststoffen und Gummi 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Die Lehrveranstaltung vermittelt Grundkenntnisse über den Aufbau, die Zusammenset-
zung und die Verhaltensweisen von Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren einschließ-
lich Fasern, die für Recyclingprobleme relevant sind. Neben einem Überblick über die Erzeug-
nisformen und Verarbeitungsverfahren der Kunststofftechnik werden die Recyclingkonzepte 
Produktrecycling, Werkstoffrecycling und Rohstoffrecycling sowie die thermische Verwertung 
von Kunststoffabfällen behandelt, mit dem Ziel, stoffliche, technische und wirtschaftliche As-
pekte zu verknüpfen. Ergänzend erfolgt eine Übersicht zu möglichen Recyclingprodukten und 
deren Verwendung. 
 
Qualifikationsziele: Der Student verfügt über Kenntnisse zum grundlegenden Aufbau und zur 
Zusammensetzung von Kunststoff-, Gummi- und Textilprodukten und kann unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten Recyclingstrategien bewerten. Er ist in der Lage, für die o. g. Produkte 
entsprechende Recyclingverfahren auszuwählen und anzuwenden sowie in Recyclingfragen be-
ratend bei der Produktentwicklung mitzuarbeiten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Recycling von Kunststoffen und Gummi (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Kunststoff- und der Textilverarbeitung 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Recycling von Kunststoffen und Gummi (Prüfungsnummer: 32112) 

Leistungspunkte und No-
ten 

In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.11 

Modulname Verarbeitung kurzfaserverstärkter Kunststoffe 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Durch den Einsatz von Kurzfasern in polymeren Werkstoffen können die Bauteileigen-
schaften technischer Formteile signifikant erhöht werden. Schwerpunkte der Vorlesung sind 
hierbei die Vorstellung der für die Aufbereitung und Verarbeitung von kurzfaserverstärkten 
Polymeren üblichen Verfahren wie Granulieren, Spritzgießen, Pressen und Sonderverfahren, 
wobei ebenfalls die Möglichkeiten der Simulation solcher Verfahren demonstriert werden. Da-
neben werden theoretische Modelle zur Beschreibung des verarbeitungsinduzierten Faserori-
entierungszustandes sowie mechanische Modelle zur Beschreibung des Verstärkungseffek-
tes im Bauteil vermittelt. Weitere Themenkomplexe der Vorlesung sind u. a. der anisotrope 
Effekt der Faserverstärkung auf den Bauteilverzug sowie die Möglichkeiten der Eigenschafts-
verbesserung mittels nanoskaliger Füllstoffe. Die Vorlesung wird durch ein Praktikum zur 
praktischen Demonstration der Lehrinhalte ergänzt.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der Lage, 
anwendungs-, konstruktions- und verarbeitungsrelevante Anforderungen an Bauteile aus 
kurzfaserverstärkten Kunststoffen zu beurteilen und Lösungen zu schaffen, die zur optimalen 
Ausnutzung des Werkstoffpotentials führen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Verarbeitung kurzfaserverstärkter Kunststoffe (2 LVS) 
• P: Verarbeitung kurzfaserverstärkter Kunststoffe (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse der Grundlagen der Kunststofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Verarbeitung kurzfaserverstärkter Kunststoffe (Prüfungsnum-

mer: 32106) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.14 

Modulname Bionik im Leichtbau 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Die Veranstaltungen beinhalten die Betrachtung der Ergebnisse der biologischen Evo-
lution aus der Sicht des Ingenieurs mit dem Ziel der Entwicklung des Verständnisses für die 
Gestaltung von Strukturen im Leichtbauwesen. Die Vorlesungsinhalte stellen eine wichtige Ba-
sis für die ingenieurtechnische Ausbildungsrichtung dar. Neben den Grundlagen der Bionik 
werden Konzepte der Bauteilgestaltung nach bionischem Vorbild vermittelt. Hierbei stehen ne-
ben den Gestaltungsprinzipien lasttragender Strukturen in der Natur die algorithmische Um-
setzung von Berechnungsmethoden und Optimierungsansätzen mit von der Natur abgeleiteten 
Verfahren im Vordergrund. Darüber hinaus werden aktuelle Software-Systeme angesprochen, 
welche die Lösung derartiger Problemstellungen erlauben. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erhalten einen Überblick über bionische Grundprinzipien bei 
der Bauteilgestaltung. Damit sind sie in der Lage, Konstruktionen nach natürlichen Vorbildern 
abzuleiten und diese entsprechend auslegen und umsetzen zu können. Weiterhin sollen die 
Grenzen biologischer Gestaltungskonzepte im Vergleich zu technischen Konstruktionen deut-
lich werden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Übung. 
• V: Bionik im Leichtbau    (2 LVS) 
• S: Bionik im Leichtbau    (1 LVS) 
• Ü: Bionik im Leichtbau    (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Ab-
legung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Seminararbeit (Umfang: 10 Seiten, Bearbeitungszeit: 4 Wochen) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Bionik im Leichtbau (Prüfungsnummer: 33125) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.15  

Modulname Biobasierte Polymerwerkstoffe und Verbundstrukturen 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte:  
• Grundlagen zu biobasierten Kunststoffen 
• Rohstoffbasis und Synthese von Biokunststoffen 
• Verarbeitung von Biokunststoffen 
• Eigenschaften und Anwendungen 
• Natürliche Verstärkungsmaterialien (Fasern und Füllstoffe) 
• Naturfasergewinnung und -eigenschaften 
• Naturfaserhalbzeuge und -compounds 
• Verarbeitung zu Verbundbauteilen 
• Entsorgung und Recycling von biobasierten Bauteilen  

 
Qualifikationsziele:  
• Kenntnisse zum Aufbau und zur Verarbeitung von Biokunststoffen 
• Kenntnisse zu Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit von biobasierten Bauteilen 
• Fertigkeiten in Hinblick auf die Fertigung von biobasierten Verbundstrukturen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Praktikum. 
• V: Biobasierte Polymerwerkstoffe und Verbundstrukturen (2 LVS) 
• S: Biobasierte Polymerwerkstoffe und Verbundstrukturen (1 LVS) 
• P: Biobasierte Polymerwerkstoffe und Verbundstrukturen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Able-
gung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Hausarbeit (Umfang: 15 bis 20 Seiten, Bearbeitungszeit: 6 Wochen) und 15-minütiger Vor-

trag im Seminar 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Biobasierte Polymerwerkstoffe und Verbundstrukturen (Prüfungs-

nummer: 33142) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.17 

Modulname Technische Textilien – Grundlagen 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Textile Werkstoffe gehören heute zu den High-Tech-Materialien, die in wachsen-
dem Maße bei Produktinnovationen zum Einsatz kommen. Die Anwendungspalette reicht 
vom Airbag für das Auto, über textile Dichtungen und Filter in der Industrie, Faserverbund-
werkstoffe z. B. für Sportgeräte und Flugzeuge bis zu Textilbeton, Geotextilien und auch 
textilen Implantaten in der Medizin sowie hochbelastbaren Zugträgern für Zugmittel in der 
Antriebs- und Fördertechnik. In diesem Modul werden die Herstellungsverfahren in Abhän-
gigkeit der gewünschten Funktionalität sowie Anwendungsbeispiele vorgestellt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls kennen die Studenten die 
grundlegenden Eigenschaften der textilen Werkstoffe sowie die damit möglichen Produk-
tinnovationen im technischen Bereich und können das werkstoff- und technologieorien-
tierte Wissen selbständig auf neue Bereiche des Maschinen- und des Fahrzeugbaus an-
wenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Technische Textilien – Grundlagen (2 LVS) 
• P: Technische Textilien – Grundlagen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Technische Textilien – Grundlagen (Prüfungs-

nummer: 31904) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.18 

Modulname Komponentenfertigung mit Kunststoffen 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Anhand komplexer Fallbeispiele werden Kunststoffanwendungen mit hohen Quali-
tätsanforderungen im Leichtbau vorgestellt. Für diese thermo-, duroplastischen, elastome-
ren und Mehrkomponenten-Kunststoffbauweisen werden der komplette Entwicklungsgang 
einschließlich Auslegungsverfahren, Werkstoff-/Halbzeugauswahl, Herstellung/Fertigung 
sowie Prüfung vertieft dargestellt und Potentiale für die Ausnutzung von Kunststoff-Werk-
stoffen aufgezeigt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten über 
vertiefte Kenntnisse im Bereich der Auslegung, Herstellung und Prüfung von höher- und 
hochbelasteten Kunststoffbauteilen. Sie sind in der Lage, ihr Wissen auf analoge Anwen-
dungsszenarien zu übertragen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Komponentenfertigung mit Kunststoffen (2 LVS) 
• Ü: Komponentenfertigung mit Kunststoffen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Komponentenfertigung mit Kunststoffen (Prüfungsnummer: 

32102) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.19 

Modulname Grundlagen und Trends im Strukturleichtbau 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Vorlesung Strukturleichtbau vermittelt grundlegende Rechenmethoden des 
Leichtbaus, die auf der linearen Elastizitätstheorie und weiteren einfachen Ingenieurthe-
orien aufbauen. Dabei stehen vor allem Methoden für dünnwandige Stab- und Flächen-
tragwerke, die im Leichtbau sehr häufig eingesetzt werden, im Vordergrund. Auf die Be-
rechnung und Auslegung von Schubfeldkonstruktionen wird im Rahmen der Veranstal-
tung besonders eingegangen. Des Weiteren werden Instabilitätsformen an den genann-
ten Tragwerken vertieft behandelt, da diese oftmals die versagenskritischen Problem-
fälle bei Leichtbaustrukturen darstellen. 
Im Seminar Tendenzen im Strukturleichtbau wird den Studenten der aktuelle Stand der 
Wissenschaft für ausgewählte Trends auf dem Gebiet des Leichtbaus präsentiert, an 
den die Studenten mit eigenen wissenschaftlichen Überlegungen anknüpfen können. 
Darüber hinaus wird die praktische sowie wissenschaftliche Umsetzung einer vorgege-
benen Problemstellung vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten werden in die Lage versetzt, die grundlegenden me-
chanischen Gleichungen für Stab- und Flächentragwerke mit verschiedenen technisch 
relevanten Randbedingungen selbst aufzustellen. Darüber hinaus können sie die Stabi-
litätsprobleme Knicken, Kippen, Durchschlagen und Beulen richtig einordnen, die kriti-
schen Lasten anhand von dimensionslosen Schaubildern bestimmen und vor allem kon-
struktive Gegenmaßnahmen selbstständig vornehmen. Des Weiteren erlernen die Stu-
denten wichtige Konzepte zur Auslegung von schwingbeanspruchten Leichtbaustruktu-
ren, sodass Versagen und Schäden an derart belasteten Bauteilen beurteilt werden kön-
nen. 
Die Studenten kennen darüber hinaus den Stand der Wissenschaft in ausgesuchten The-
mengebieten des Strukturleichtbaus und sind mit Präsentationsvarianten von wissen-
schaftlichen Problemstellungen vertraut. Somit können die zukünftigen Absolventen 
Entwicklung und Herstellung einer konkreten Leichtbaukomponente unter Zuhilfen-
ahme aktueller Wissenschaftsergebnisse durchführen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Strukturleichtbau   (2 LVS) 
• S: Tendenzen im Strukturleichtbau (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Strukturleichtbau (Prüfungsnummer: 33102) 
Anrechenbare Studienleistung: 
• 15-minütige Präsentation mit anschließender 15-minütiger Disputation zu Tenden-

zen im Strukturleichtbau (Prüfungsnummer: 33127) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens 
„ausreichend“ ist. 
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Klausur zu Strukturleichtbau, Gewichtung 2 – Bestehen erforderlich (2 LP) 
• Anrechenbare Studienleistung: Präsentation mit anschließender Disputation zu 

Tendenzen im Strukturleichtbau, Gewichtung 3 (3 LP) 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.20 

Modulname Grenzflächendesign für Faserkunststoffverbunde 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Im Modul werden Grundkenntnisse zur Gestaltung der Faser-Matrix-Grenzfläche, wel-
che entscheidend für die Qualität und Eigenschaften der Faserkunststoffverbunde sind, vermit-
telt. Die Studenten erhalten einen Überblick über die physikalischen und chemischen Eigen-
schaften textiler Oberflächen bzw. Matrix-Grenzflächen, die Möglichkeiten der gezielten Akti-
vierung, Funktionalisierung und Modifizierung der äußeren Materialschichten und zu Material-
kombinationen und deren Kompatibilität. An Beispielen werden die physikalischen und chemi-
schen Oberflächeneigenschaften wie Oberflächenenergie und chemische Struktur experimen-
tell ermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul erwerben die Studenten das Basiswissen von der einfachen Haft-
verbesserung bis hin zum gezielten Grenzschichtdesign für Faserkunststoffverbunde. Die Stu-
denten werden dadurch in die Lage versetzt, Aussagen zur Faser-Matrix-Haftung zu treffen und 
diese gezielt zu beeinflussen. Somit können die zukünftigen Absolventen sowohl im Produkti-
onsprozess als auch in der Forschung und Entwicklung eingesetzt werden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Seminar und Praktikum. 
• V: Grenzflächendesign für Faserkunststoffverbunde (2 LVS) 
• S: Grenzflächendesign für Faserkunststoffverbunde (1 LVS) 
• P: Grenzflächendesign für Faserkunststoffverbunde (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Grenzflächendesign für Faserkunststoffverbunde (Prüfungsnum-

mer: 33134) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1695



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Schwerpunktmodul Studienrichtung Leichtbau-, Textil- und Kunststofftechnik 

Modulnummer 3.5.22 

Modulname Vibroakustik im Leichtbau  

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Ausgehend von Methoden und Berechnungsvorschriften zur Charakterisierung 
der strukturdynamischen Eigenschaften von Verbunden vermittelt das Modul wesentli-
che physikalische Phänomene, dazugehörige Messmethoden, Prüfverfahren und Simu-
lationsmethoden. Dazu erhalten die Studenten einen umfassenden Überblick über die 
wichtigsten dynamischen Effekte wie z.B. Werkstoffdämpfung, dynamische Steifigkeit 
und deren Abhängigkeit von mechanischen Eigenschaften anisotroper Werkstoffe und 
Verbundsysteme. Der Einfluss auf das Verhalten von Bauteilen bei Schwingungsanre-
gung sowie deren akustische Eigenschaften werden dabei anschließend anhand ver-
schiedener Messmethoden wie Modalanalyse, Laservibrometer, Impedanz- und Trans-
missionsrohr, Hallraum und Fensterprüfstand ermittelt. Im Weiteren werden die theore-
tischen Grundlagen von Simulationsmethoden zur Bestimmung der Körperschall-
schwingungen sowie der darin begründeten Schallabstrahlung vermittelt und an einfa-
chen Beispielen demonstriert. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul werden grundlegende Kenntnisse zu strukturdynamischen 
Eigenschaften unter Berücksichtigung der Anisotropie, zu deren Einfluss auf die Akustik 
sowie zu den Methoden hinsichtlich Messung, Berechnung und Simulation erworben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Vibroakustik im Leichtbau   (2 LVS) 
• P: Vibroakustik im Leichtbau   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Inhalte folgender Lehrveranstaltungen werden für die Teilnahme empfohlen: Technische 
Mechanik I, II und III, Maschinendynamik diskreter Systeme, FEM I, Strukturleichtbau, 
Berechnung anisotroper Strukturen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen (unbegrenzt wieder-
holbar):  
• Nachweis von vorlesungsbegleitenden Berechnungsaufgaben im Umfang von 20 

AS. Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50 % der Übungsaufgaben richtig 
gelöst worden sind. 

• Nachweis des Praktikums zu Vibroakustik im Leichtbau 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Vibroakustik im Leichtbau (Prüfungsnummer: 33113) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Montage- und Fügetechnik 

Modulnummer 4.1.1 

Modulname Schweißprozesse und Ausrüstungen 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Studenten erhalten einen Überblick über industriell eingesetzte Schweißver-
fahren und deren Anwendungsmöglichkeiten. Behandelt werden Press- und Schmelz-
schweißverfahren unterschiedlicher Leistungskategorien. Die Schwerpunkte liegen dabei 
auf der Vermittlung von technologischen Abläufen, der notwendigen Anlagentechnik sowie 
dem möglichen Einsatzspektrum der einzelnen Schweißtechnologien. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, Schweißprozesse und die dazu notwen-
dige Anlagentechnik für spezifische Aufgabenstellungen auszuwählen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Schweißprozesse und Ausrüstungen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Schweißprozesse und Ausrüstungen (Prüfungsnummer: 

31115) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Montage- und Fügetechnik 

Modulnummer 4.1.2 

Modulname Modellbildung und Simulation in der Fügetechnik 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt Grundlagen zu in der Fügetechnik eingesetzten Modellie-
rungs- und Simulationsmethoden. Schwerpunkte sind die Modellierung und simulative 
Abbildung von Fügevorgängen und deren Auswirkungen auf die Bauteileigenschaften. 
Dabei werden elektrotechnische, strömungstechnische, thermodynamische, werkstoffli-
che sowie konstruktive Aspekte betrachtet. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind nach Absolvierung des Moduls in der Lage, 
• die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Modelle, Ansätze und Softwarepakete für 

die Fügetechnik einschätzen zu können, 
• fügetechnische Aufgabenstellungen mittels Simulation abzubilden und die Ergeb-

nisse bewerten zu können. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Modellbildung und Simulation in der Fügetechnik (2 LVS) 
• S: Modellbildung und Simulation in der Fügetechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik, Physik, Mechanik und Thermodynamik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütiges Referat zur Vorstellung der Ergebnisse eines semesterbegleitenden 

Projektes (Einzel- oder Gruppenarbeit) zum Seminar Modellbildung und Simulation in 
der Fügetechnik (Prüfungsnummer: 31116) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Montage- und Fügetechnik 

Modulnummer 4.1.3 

Modulname Kunststoff-Füge- und -Montagetechnik 

Modulverantwortlich Professur Kunststoffe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Vorlesung umfasst einen Überblick zu Fügeverfahren in der Kunststoffweiter-
verarbeitung, die Darstellung deren maschinentechnischer Umsetzung anhand von Bei-
spielen aus dem Bereich Heizelement-, Vibrations- und Extrusionsschweißen sowie die 
Auslegung von fügegerechten Bauteilen. Weiterhin wird auf werkstoff- und herstellungs-
bedingte Einflüsse (aus den Urformverfahren) auf die Qualität der Fügeverbindung einge-
gangen und werden entsprechende Prüfmethoden vorgestellt. Ein Praktikum zu den o. g. 
Fügeverfahren sowie zur Prüftechnik vertieft den Vorlesungsstoff. 
 
Qualifikationsziele: Der Student erhält eine Übersicht über Fügeverfahren und deren pra-
xisbezogene Anwendung. Er ist in der Lage, abhängig vom Bauteil und dessen Einsatz, die 
optimale Fügeverbindungsart auszuwählen und auszulegen. Er kann Einflüsse aus dem 
Werkstoff und der Verarbeitung abschätzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Kunststoff-Füge- und -Montagetechnik  (2 LVS) 
• Ü: Kunststoff-Füge- und -Montagetechnik  (1 LVS) 
• P: Kunststoff-Füge- und -Montagetechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Kunststofftechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• Nachweis des Praktikums 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Kunststoff-Füge- und -Montagetechnik (Prüfungsnummer: 

32107) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Montage- und Fügetechnik 

Modulnummer 4.1.4 

Modulname Montage- und Handhabetechnik/Robotik 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Inhaltliche Schwerpunkte des Moduls sind die Vermittlung theoretischer und an-
wendungsbezogener Kenntnisse im Themengebiet der Antriebssysteme und Geräte für 
Montage- und Handhabeaufgaben. 
Ausgehend von antriebsrelevanten Montage- und Handhabungsanforderungen werden un-
ter dem Blickwinkel einer antriebs- und bewegungsorientierten Prozess- und Systempla-
nung die auslegungstechnischen Grundkenntnisse für automatisierte und/oder manuelle 
Montagesysteme gelehrt. Für typische Systemkomponenten werden Methoden und Ver-
fahren gelehrt, die sowohl zur Analyse als auch Synthese derartiger Antriebssysteme, wie 
Greifer, Schrittgetriebe, Rundschalttische oder Pick-and-Place Geräte, dienen. Weiterhin 
werden die Auslegungsmethoden im Umfeld der Robotertechnik näher erörtert und an 
praktischen Aufgabenstellungen diskutiert. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die grundlegenden Analyse- und Synthesever-
fahren zur Entwicklung und Auslegung von Montage- und Handhabesystemen sowie die 
wichtigsten Berechnungsmethoden und entscheidenden Auslegungskriterien im Umfeld 
der Robotik. Sie sind somit befähigt, selbständig und umfassend antriebs- und bewegungs-
relevante Aufgabenstellungen im Umfeld der Baugruppenmontage und des Bauteilhand-
lings effizient zu lösen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Montage- und Handhabetechnik/Robotik (2 LVS) 
• Ü: Montage- und Handhabetechnik/Robotik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Höhere Mathematik I, Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Montage- und Handhabetechnik/Robotik (Prüfungsnummer: 

32301) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Montage- und Fügetechnik 

Modulnummer 4.1.5 

Modulname Kurvengetriebe und Bewegungsdesign 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Auf Grund der zunehmenden Leistungsfähigkeit der heutigen Antriebstechnik 
ist man bestrebt, Bewegungsabläufe möglichst optimal an gegebene Anforderungen an-
zupassen. Ziel dieses Moduls ist es einerseits, die Grundlagen zur Beschreibung einer 
Bewegungsaufgabe, z. B. eines technologischen Prozesses oder einer Führungsbewe-
gung, zu vermitteln. Andererseits steht ein Ingenieur heute oft vor der Frage, welches 
Antriebskonzept wirklich zur Bewegungserzeugung optimal geeignet ist, wobei er sich 
z. B. zwischen einem mechanischen, mechatronischen oder rein elektronischen Grund-
konzept entscheiden könnte. Unter Einbeziehung des gesamten Systemverhaltens wer-
den hierfür grundlegende Auswahlkriterien für mögliche Antriebslösungen verglichen 
und diskutiert. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über einen Überblick zur Systematik von nichtlinearen Antriebssystemen ausgerichtet 
auf Kurvengetriebe bzw. Motion-Control-Systeme. Sie kennen die grundlegenden analy-
tischen Methoden zur Berechnung und Gestaltung einer Rollenmittelpunktsbahn bzw. 
Antriebsfunktion, für welche in der Servoantriebstechnik heute der Begriff der „elektro-
nischen Kurvenscheibe“ gebraucht wird. Ausgerichtet auf die neuesten Antriebskon-
zepte beherrschen die Studenten die Methoden zur Anwendung des grafisch interakti-
ven Bewegungsdesigns (u.a. Gestaltung von Übertragungsfunktionen, Approximations- 
bzw. Interpolationsansätze für Führungsbewegungen). Sie kennen zudem die konstruk-
tiven Erfordernisse und Auslegungsmethoden für mechanisch geprägte Antriebsvarian-
ten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Kurvengetriebe und Bewegungsdesign  (1 LVS) 
• Ü: Kurvengetriebe und Bewegungsdesign   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik I, II und III, Höhere Mathematik I und II, Steuerungs- 
und Regelungstechnik  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Kurvengetriebe und Bewegungsdesign (Prüfungsnummer: 

32308) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Montage- und Fügetechnik 

Modulnummer 4.1.6 

Modulname Strahltechnische Verfahren 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Grundlagen der Lasertechnik 
• Resonatoren/Strahlführung und -formung 
• Lasersysteme für die Materialbearbeitung 
• Lasersicherheit 
• Industrielle Applikationen 
• Elektronenstrahltechnologien 
 
Die begleitenden Übungen behandeln den Einsatz von Verfahren der  
Materialbearbeitung mit Laser- und Elektronenstrahlen, die Demonstration im Labor und 
eine Exkursion. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studenten ein fundiertes 
Grundlagenwissen zu physikalischen und technischen Eigenschaften von strahltechni-
schen Fertigungsverfahren. Zudem sind sie in der Lage, technische Konzepte und tech-
nologische Prozesse der Laser- und Elektronenstrahltechnologie für industrielle Appli-
kationen auszuwählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Strahltechnische Verfahren (2 LVS) 
• Ü: Strahltechnische Verfahren (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Strahltechnische Verfahren (Prüfungsnummer: 32709) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Montage- und Fügetechnik 

Modulnummer 4.1.7 

Modulname Gestaltung und Berechnung von Schweißverbindungen 

Modulverantwortlich Professur Schweißtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es werden umfassende Grundkenntnisse zum Festigkeitsverhalten, der Bemes-
sung und der Gestaltung von geschweißten Verbindungen vermittelt. 
Die Studenten erhalten hierzu einen Überblick zu Gestaltungsregeln und Berechnungs-
methoden ausgewählter Schweißkonstruktionen. Weiterhin werden die Grundlagen zur 
Darstellung von Schweißverbindungen in Konstruktionsunterlagen vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über elementare Kenntnisse zur Gestaltung 
und Berechnung von Schweißkonstruktionen und sind befähigt, Schweißkonstruktionen 
nach geltenden Regelwerken und Normen zu planen und zu gestalten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Gestaltung und Berechnung von Schweißverbindungen (1 LVS) 
• Ü: Gestaltung und Berechnung von Schweißverbindungen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse der Fertigungstechnik und der Technischen Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zur Gestaltung und Berechnung von Schweißverbindungen 

(Prüfungsnummer: 32712) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fördertechnik und Technische Logistik 

Modulnummer 4.2.1 

Modulname Materialfluss und Logistik 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden Grundlagen der Logistik vermittelt. Im Mittelpunkt stehen die 
Planung und Gestaltung der Materialflüsse und der damit verbundenen Informationsflüsse 
im Unternehmen. Ausgehend von historischen Grundlagen werden Strategien und Metho-
den der modernen Logistik erläutert. Aufbau, Funktionsweise und typische Einsatzfelder 
von Förder-, Lager- und Kommissioniersystemen werden ebenso wie technologische 
Trends und verschiedene Aspekte der Informationslogistik behandelt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten werden befähigt, die wirtschaftlichen Potentiale der Lo-
gistik zu erfassen. Sie kennen die wesentlichen logistischen Methoden und Strategien so-
wie deren technische Realisierungsmöglichkeiten. Sie sind in der Lage, einfache Logistiklö-
sungen zu planen und zu bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Materialfluss und Logistik  (2 LVS) 
• Ü: Materialfluss und Logistik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Materialfluss und Logistik (Prüfungsnummer: 31503) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fördertechnik und Technische Logistik 

Modulnummer 4.2.2 

Modulname Textile Maschinenelemente 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Textile Maschinenelemente bergen hinsichtlich Leichtbau großes Potential und 
tragen damit einen wesentlichen Teil zum Ressourcen schonenden Umgang mit Rohstof-
fen bei. Insbesondere mit einfacher Handhabung, Montage und Demontage können textile 
Maschinenelemente einen großen Beitrag zur Kosteneinsparung bei Entwicklung und Fer-
tigung technischer Anlagen leisten. Die Anwendungsfelder reichen von Leichtbaukonstruk-
tionen aus Kunststoffen über Bau-, Architektur- und Geotextilien bis hin zu kraftübertra-
genden Maschinenelementen. 
Den Studenten werden folgende Teilgebiete nähergebracht: 
• Ausgewählte Herstellungstechnologien (Weben, Flechten) 
• Ausgewählte Veredlungstechnologien 
• Fügeverfahren für Endverbindungen 
• Kenngrößen von textilen Fasern und Maschinenelementen 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erwerben Kenntnisse über Hochleistungsfaserstoffe, 
entsprechende Verarbeitungsanlagen und Prozesse. In Verbindung mit dem erworbenen 
Wissen zu Prüfmethoden können so selbständig neue Einsatzfelder innerhalb des klassi-
schen Maschinenbaus erschlossen werden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Textile Maschinenelemente  (1 LVS) 
• P: Textile Maschinenelemente  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Textile Maschinenelemente (Prüfungsnummer: 31929) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtungen Fördertechnik und Technische Logistik, 
 Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.2.3, 4.5.1 

Modulname Rechnergestützte Fabrikplanung 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul Rechnergestützte Fabrikplanung werden Kenntnisse zur Anwendung der 
PC-Technik für die Planung von Produktionsstätten vermittelt. Dabei wird auf Grundkennt-
nisse zu Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung aufgebaut und gezeigt, wie die 
Projektierungsschritte durch den Einsatz entsprechender Software effizient durchgeführt 
werden können. Folgende Themen werden behandelt: Datenaufbereitung mit Datenbanken, 
Optimierung von Produktionsprogrammen, Optimierung der Anordnungsreihenfolge von 
Fertigungsplätzen, Layoutgestaltung mit einem CAD-System, Dynamische Dimensionie-
rung von Produktionssystemen, Visualisierung von Produktionssystemen in Virtueller Rea-
lität und Einsatz von Planungssystemen. Ergänzend dazu erfolgt die Vermittlung von me-
thodischem Wissen, welches zum Verständnis der Software beiträgt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, Produktionsstätten unter Anwendung von Softwaresystemen zu planen und zu ge-
stalten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Rechnergestützte Fabrikplanung (2 LVS) 
• P: Rechnergestützte Fabrikplanung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung; PC-Kenntnisse unter dem Betriebssys-
tem Microsoft Windows und Kenntnisse in der CAD-Zeichnungserstellung 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• 5 von 6 bestandene Testate für das Praktikum 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Rechnergestützte Fabrikplanung (Prüfungsnummer: 31508) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fördertechnik und Technische Logistik 

Modulnummer 4.2.4 
Modulname Sichere Mechatronische Systeme 
Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 
Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Lehrveranstaltung vermittelt vertiefendes Wissen über Sicherheitstechnik, 

insbesondere werden sicherheitstechnische Begriffe und deren Definitionen diskutiert und 
voneinander abgegrenzt. Neben der Einführung in relevante technische Regeln wird 
insbesondere deren Anwendung vermittelt, um Risiken identifizieren und bewerten zu 
können. Damit einhergehend wird die Quantifizierung von Sicherheit mit Hilfe 
mathematischer Modelle näher betrachtet. In diesem Zusammenhang setzt sich die 
Lehrveranstaltung auch mit den Größen Performance Level (PL) vs. Safety Integrity Level 
(SIL) und deren Bedeutung für die praktische Anwendung auseinander. Des Weiteren 
werden Sicherheitskonzepte und deren konstruktive Umsetzung erörtert sowie 
Sicherheitsfunktionen in der Mechatronik behandelt. Im Speziellen werden sichere 
Bussysteme, sichere Sensoren, sichere Aktoren und sichere Ansteuerungen diskutiert 
sowie eine Abgrenzung zwischen Sicherheitssystemen und Assistenzsystemen 
vorgenommen. Beispiele für sichere mechatronische Systeme aus den Bereichen 
Fördertechnik, Antriebstechnik, Regelungstechnik oder auch der Kommunikationstechnik 
veranschaulichen die o.g. sicherheitstechnischen Aspekte und zeigen konstruktive 
Umsetzungen zur integrierten Sicherheit im industriellen Umfeld auf. 
 
Qualifikationsziele: 
• die allgemeine Bedeutung von Sicherheit und Sicherheitstechnik erläutern 
• technische Regeln auf dem Gebiet der Maschinensicherheit benennen und anwenden 
• den Begriff „Risiko“ im sicherheitstechnischen Kontext definieren 
• das Vorgehen zur Beurteilung von Risiken beschreiben und im konkreten Fall 

anwenden 
• relevante Ansätze zur Quantifizierung von Sicherheit voneinander abgrenzen und 

anwenden 
• bewährte Sicherheitskonzepte aufzeigen 
• Sicherheitsfunktionen beschreiben und deren Validierung vornehmen 
• Beispiele für sicherheitstechnische Aspekte benennen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Sichere Mechatronische Systeme (2 LVS) 
• Ü: Sichere Mechatronische Systeme (1 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden im Wintersemester in deutscher Sprache und im 
Sommersemester in englischer Sprache angeboten.   

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Sichere Mechatronische Systeme (Prüfungsnummer: 31930)   
Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder englischer Sprache erbracht werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
 
 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fördertechnik und Technische Logistik 

Modulnummer 4.2.5 

Modulname Spezialgebiete der Förder- und Zuführtechnik 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die zunehmende Automatisierung und Verkettung der Produktionsprozesse ver-
langt nach immer zuverlässigeren Förder- und Zuführsystemen. Die Lehrveranstaltung gibt 
erweiterte Einblicke in spezielle Probleme und aktuelle Forschungen für die unterschied-
lichsten Anwendungsfelder. Energieeffiziente Lösungen, Reibung und Verschleiß, der ge-
zielte Einsatz neuer Werkstoffe bis hin zur dynamischen und akustischen Optimierung von 
High-Tech-Lösungen werden anhand spezieller Förder- und Zuführsysteme vorgestellt. Es 
werden spezielle Stetig- und Unstetigförderer sowie deren Einsatzgebiete diskutiert. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erhalten vertiefte Kenntnisse zur Auswahl, Gestaltung, 
Dimensionierung und Optimierung anwendungsspezifischer Förder- und Zuführsysteme. 
Dabei werden interdisziplinäre theoretische Vorkenntnisse auf praktische Beispiele ange-
wendet und vertieft. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Spezialgebiete der Förder- und Zuführtechnik (2 LVS) 
• Ü: Spezialgebiete der Förder- und Zuführtechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Ingenieurwissenschaften, Grundlagen der Fördertechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Spezialgebiete der Förder- und Zuführtechnik (Prüfungsnum-

mer: 31928) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fördertechnik und Technische Logistik 

Modulnummer 4.2.6 

Modulname Robotersteuerungen B 

Modulverantwortlich Professur Robotik und Mensch-Technik-Interaktion 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Grundlagen der Steuerung von Robotern: 

Regelung im Gelenkraum, im kartesischen Raum 
• Roboterdynamik 
• Robotersteuerungsarchitekturen (zentrale und dezentrale Steuerungen) 
• Computed-Torque-Ansätze 
• Gravitationskompensation 
• Aktiv- und Passive Compliance 
• Impedanz basierte Regelung 
• Hybride Robotersteuerungen, Kraft, Weg, Geschwindigkeit 
• Aktionsprimitive 
• Sichere Mensch-Roboter-Interaktion, Roboterbahnplanung 
 
Qualifikationsziele: Erwerb von vertieften Kenntnissen auf dem Gebiet der stationären Ro-
botik als Basis zur Lösung entsprechender ingenieurtechnischer Fragestellungen hinsicht-
lich Anwendung und Entwicklung von Robotersystemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Robotersteuerungen (2 LVS) 
• Ü: Robotersteuerungen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Vorkenntnisse in Grundlagen der Robotik sind zwingend erforderlich 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Robotersteuerungen (Prüfungsnummer: 42521) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fördertechnik und Technische Logistik 

Modulnummer 4.2.7 

Modulname Pneumatische und Vibrationsfördertechnik 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Vibrationsförderer und pneumatische Fördersysteme werden in den unterschied-
lichsten Bereichen sowohl zur Stück- als auch zur Schüttgutförderung eingesetzt und ha-
ben damit eine immense wirtschaftliche und technische Bedeutung in der Förder- und Zu-
führtechnik. Die Lehrveranstaltung thematisiert Arten, Einsatzgebiete, Aufbau und Wirk-
prinzipien solcher Systeme, wobei ein vertieftes Wissen mit hoher praktischer Relevanz 
und aktuellen Forschungserkenntnissen vermittelt wird. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erhalten vertiefte Kenntnisse im Umgang mit häufig ein-
gesetzten pneumatischen Förderanlagen und Vibrationsfördersystemen. Die Fähigkeiten 
einer einsatzspezifischen Auslegung und einer gezielten Fehlerdiagnostik werden anhand 
theoretischer Grundlagen und praktischer Beispiele erworben. Gleichzeitig werden die in-
genieurstechnischen Grundlagen der Physik und speziell der Maschinendynamik vertieft. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Pneumatische und Vibrationsfördertechnik (1 LVS) 
• Ü: Pneumatische und Vibrationsfördertechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Pneumatische und Vibrationsfördertechnik (Prü-

fungsnummer: 31905) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtungen Fördertechnik und Technische Logistik, 
 Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.2.8, 4.5.9 

Modulname Unternehmenslogistik - Logistiksysteme in Anwendung 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt erweiterte und vertiefte Kenntnisse zu logistischen Abläufen, 
ihren Prozessen und organisatorischen Lösungen in und zwischen Unternehmen und 
Unternehmensnetzen. Die Unternehmenslogistik mit der Produktions-, Beschaffungs-, 
Distributions- und Entsorgungslogistik wird insbesondere aus der Sicht von 
Logistikmanagern namhafter internationaler Unternehmen den Studenten nahe gebracht. 
Dabei erhalten die Studenten einen Einblick in die strategische Unternehmensführung. Im 
Rahmen von Exkursionen besteht die Möglichkeit, Logistikkonzepte und Detaillösungen zu 
erleben und zu diskutieren. Mit dem Fortschreiten der Unternehmensvernetzung und des 
logistischen Outsourcing erhält dieses Lehrmodul eine besondere Wertung für die Planung 
und den Betrieb moderner Unternehmensstrukturen und -verbünde. Das Lehrmodul 
umfasst die folgenden Schwerpunkte: 
• Ziele, Funktionsbereiche und Strukturen der Unternehmenslogistik und ihre Organisa-

tionslösungen 
• Entscheidungsfelder der Unternehmenslogistik 
• Entscheidungshilfen für Planung, Steuerung und Betrieb logistischer Abläufe im Pro-

duktionsunternehmen 
• Logistische Umsetzung neuer Produktionskonzepte. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten vertiefen ihr Wissen zu logistischen Abläufen, Prozessen 
sowie organisatorischen Lösungen und erhalten einen Einblick in komplexe 
Logistikprozesse der Praxis. Sie sind nach erfolgreichem Abschluss des Moduls in der 
Lage, logistische Prozessabläufe zu analysieren, zu bewerten und Lösungen zu erarbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Unternehmenslogistik - Logistiksysteme in Anwendung   (2 LVS) 
• Ü: Unternehmenslogistik - Logistiksysteme in Anwendung   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Die Studenten sollten über logistische Grundkenntnisse verfügen. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Unternehmenslogistik - Logistiksysteme in Anwendung (Prü-

fungsnummer: 31514) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fördertechnik und Technische Logistik 

Modulnummer 4.2.9 

Modulname Grundlagen der Robotik B 

Modulverantwortlich Professur Robotik und Mensch-Technik-Interaktion 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Einführung in die Robotik (Grundbegriffe, Anwendung von Robotern) 
• Roboterkinematik (Notation, Vorwärts- und Rückwärtsrechnungen) 
• Differenzielle Kinematik (Vorwärts- und Rückwärtsrechnungen, Singularitäten, Ja-

cobi-Matrix) 
• Roboterdynamik 
• Trajektorienplanung (Planung in Gelenkkoordinaten, Planung im operationellen 

Raum) 
• Roboterprogrammierung 
 
Qualifikationsziele: Erwerb von grundlegenden theoretischen Kenntnissen auf dem Gebiet 
der Robotik und von praxisorientierten Fertigkeiten bezüglich der Roboterprogrammie-
rung als tragfähige Basis für die eigenständige Entwicklung und Implementierung von Au-
tomatisierungslösungen unter der Verwendung von Robotern  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Robotik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Robotik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Robotik (Prüfungsnummer: 42501) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.1 

Modulname Fahrwerktechnik 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: 
• Fahrwiderstände 
• Fahrwerk 

o Rad/Reifen 
o Radaufhängung 
o Lenkung 
o Bremsen 
o Federung/Dämpfung 

• Fahrdynamik 
o stationäres, instationäres Fahrverhalten 
o Fahrdynamikregelsysteme ABS/ESP 

• Assistenzsysteme 
• Nutzfahrzeugtechnik 
• Einführung in Fertigungsaspekte der Fahrwerktechnik  
• Erprobung (Komponentenerprobung, Fahrversuch) 
 
Qualifikationsziele: Erlangen von Kenntnissen über die Fahrwerktechnik sowie die Fahr-
werkkomponenten im Automobil 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrwerktechnik  (2 LVS) 
• Ü: Fahrwerktechnik  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fahrwerktechnik (Prüfungsnummer: 33708) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.2 

Modulname Motorradtechnik 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Überblick 
• Aggregate und Peripherie 
• Rahmen und Fahrwerk 
• Elektrik/Elektronik 
• Fahrdynamik/Fahrdynamikregelsysteme  
• Assistenzsysteme 
• Erprobung (Komponentenerprobung, Fahrerprobung) 
• Renntechnik 
• Auslegung verschiedener Komponenten 
 
Qualifikationsziele: 
• Erlangen von grundlegenden Kenntnissen über die Technik im Motorrad 
• Kennenlernen von speziellen fahrdynamischen Eigenschaften dieser Fahrzeuggat-

tung 
• Grundlagenkenntnis der Auslegungsvorschriften ausgewählter Systemkomponen-

ten mit fahrzeugspezifischen Besonderheiten 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Motorradtechnik  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Motorradtechnik (Prüfungsnummer: 33801) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.3 

Modulname Ausgewählte Kapitel der Automobilforschung 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• NVH-Verhalten (Noise-Vibration-Harshness) einzelner Fahrzeugkomponenten und de-

ren Einfluss auf das Gesamtfahrzeug 
• Eigenfrequenz- und Dämpfungsanalyse verschiedenartiger Bremsscheiben und Inter-

pretation der Ergebnisse 
• Besondere Anforderungen an Aufbau und Funktionsweise sowie innovative Rege-

lungsverfahren von Bremsanlagen für BEV (Battery Electric Vehicle), HEV (Hybrid 
Electric Vehicle) und Brennstoffzellenfahrzeuge  

• Weiterentwickelte und alternative Federungs- und Dämpfungskonzepte 
• Neuartige und weiterentwickelte Auslegungs- und Regelungsstrategien von Feder-

Dämpfersystemen 
• Alternative Werkstoffe und Herstellungsverfahren für Feder- und Dämpfersysteme 

bzw. deren Komponenten sowie für weitere Fahrwerkbauteile 
• Detaillierte Erläuterungen zu Innovationen in der Räder- und Reifentechnik 
• Vorstellung und Erläuterung weiterer aktueller wissenschaftlicher bzw. wirtschaftli-

cher Forschungsinhalte der Fahrzeugtechnik 
 

Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss verfügt der Student über Detailkennt-
nisse der Fahrzeugtechnik vor dem Hintergrund aktueller Forschungsschwerpunkte des 
wirtschaftlich-industriellen sowie des universitären Umfeldes. Besonderes Schwerpunkt-
wissen besitzt der Student in den Bereichen der Fahrwerk- und Bremsentechnik bzw. deren 
Weiterentwicklung sowie der Geräusch- und Schwingungsmechanismen (NVH) im Fahr-
zeug, deren Ursachen und Möglichkeiten zur Beeinflussung. Weiterhin hat der Student 
Sachkenntnisse bezüglich alternativer und innovativer Bauformen und Werkstoffverwen-
dungen in der Automobiltechnik. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Ausgewählte Kapitel der Automobilforschung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Ausgewählte Kapitel der Automobilforschung (Prü-

fungsnummer: 33714) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.4 

Modulname Fahrzeugmotoren 

Modulverantwortlich Professur Alternative Fahrzeugantriebe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im 1. Teil „Verfahrenstechnische Grundlagen“ geht es um den in Fahrzeugmotoren 
realisierten Kreisprozess mit Ladungswechsel, Verdichtung, Gemischbildung, Zündung, 
Verbrennung, Expansion, Abgaszusammensetzung und Nutzung der Abgasenergie im Tur-
bolader. 
Im 2. Teil „Motorenkonstruktion“ geht es um Auslegung und Dynamik des Triebwerks, da-
nach um Auslegung der Elemente, Steuerung und Dynamik des Ladungswechsels sowie 
um Gestaltung aller weiteren Motorkomponenten und einiger Nebenaggregate. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, den Motorprozess in wesentlichen Bereichen selbständig zu berechnen und aus den 
Ergebnissen Anforderungen an die Motorkonstruktion, die Motorregelung und die Produk-
tion der Komponenten abzuleiten. Sie können zudem das Triebwerk, den Steuertrieb und 
andere wesentliche Komponenten hinsichtlich Dauerfestigkeit auslegen und in den Grund-
zügen gestalten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Fahrzeugmotoren (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugmotoren (1 LVS) 
• P: Fahrzeugmotoren (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik und Physik, Konstruktionslehre/Maschinenelemente, Werk-
stofftechnik und Technische Mechanik, Technische Thermodynamik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung einer Aufgabenstellung im Umfang von 10 AS und Verteidigung der Er-

gebnisse 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Fahrzeugmotoren (Prüfungsnummer: 32209) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.5 

Modulname Fahrzeugenergietechnik 

Modulverantwortlich Professur Alternative Fahrzeugantriebe 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: 
• Energieseitige Modellierung und Bilanzierung von Antriebssystemen 
• Energiespeichersysteme 
• Energieströme in Antriebssystemen 
• Energiemanagement hybrider Antriebssysteme 
• Batterietechnologien 
• Steuerung und Regelung der Antriebssysteme 
 
Qualifikationsziele: Kennenlernen des Aufbaus verschiedener Antriebssysteme und des 
Zusammenwirkens der einzelnen Antriebsstrangkomponenten; Erwerben eines grundle-
genden Verständnisses für die Energieflüsse bei alternativen und konventionellen Fahr-
zeugantrieben; Aneignen von Kenntnissen über verschiedene Energiespeicher- und Ener-
giewandlerarten 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeugenergietechnik (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugenergietechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fahrzeugenergietechnik (Prüfungsnummer: 33704) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.6 

Modulname Fahrzeugdynamik 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: 
• Vertikaldynamik 
o Federung und Dämpfung 
o Komponenten im Detail 
o Mess-/Beurteilungsgrößen 
o Messmethodik 
o Auslegungs- und Berechnungsregeln 
o Regelsysteme: Algorithmen, Aufbau, Funktionsweise 
o Noise, Vibration, Harshness (NVH) 
o Fahrbahnanregung (Formen, Berechnungen) 
o Fahrzeugmodelle (Theorie, Simulations-/Berechnungsmodelle) 
o Komfort (menschliche Wahrnehmung etc.) 
o Praktische Simulation am PC 

• Querdynamik 
o Eigenlenkverhalten 
o Regelung Fahrdynamik 
o Reifenverhalten 
o Handling 
o Theorie und Simulation (am PC) 

 
Qualifikationsziele: Der Student ist befähigt, fahrdynamische Zusammenhänge in Quer- 
und insbesondere Vertikalrichtung zu erkennen und zu untersuchen sowie die entspre-
chenden Erkenntnisse daraus zu ziehen. Er verfügt über  
• die dafür benötigten Detailkenntnisse, 
• erste praktische Erfahrungen hinsichtlich der fahrdynamischen Zustände und Ereig-

nisse, 
• Kenntnisse der entsprechenden Beurteilungsgrößen und Randbedingungen, 
• Kenntnisse zu Untersuchungsmethoden und rechnerischen Grundlagen sowie 
• Kenntnisse zum Detailaufbau und der Auslegung der wesentlichen Fahrwerkskom-

ponenten im Hinblick auf Fahrsicherheit, Fahrverhalten und Fahrkomfort. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeugdynamik (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugdynamik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Fahrzeugdynamik (Prüfungsnummer: 33802) 
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.7 

Modulname Fahrzeugsystemdesign 

Modulverantwortlich Professur Fahrzeugsystemdesign 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Mobilitätsarten und -anforderungen 
• Fahrzeugmarkt 
• Kundenanalysen 
• Produktentstehungsprozess 
• Variantenvielfalt 
• Fahrzeugphysik 
• Fahrzeugkonzepte 
• Komplexitätsmanagement 
• Plattform-, Modul-, Baukastenstrategie 
• Transportation-Design und Aerodynamik 
• Antriebstopologien 
• Fahrzeugsicherheit 
• Herausforderungen und Trends in der Fahrzeugentwicklung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten haben nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls 
grundlegende Kenntnisse über Fahrzeugarten und deren Gestaltung und Auslegung. Die 
Studenten kennen die Unterteilung in die verschiedenen Systembaugruppen auf Basis mo-
derner Modularisierungsstrategien. 
Die Studenten können die Komponenten der Fahrzeugsysteme für konventionelle Antriebe 
benennen und unterscheiden. Weiterhin sind die Studenten in der Lage, die grundlegenden 
Wechselbeziehungen zwischen den Komponenten zu verstehen und den Zusammenhang 
mit den aktuell komplexen Fahrzeuggesamtsystemen herzustellen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeugsystemdesign (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeugsystemdesign (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Fahrzeugsystemdesign (Prüfungsnummer: 33709) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.8 

Modulname Fahrzeuggetriebe 

Modulverantwortlich Professur Alternative Fahrzeugantriebe 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Es wird der Leistungsbedarf eines Fahrzeugs geklärt und in Bedarfskennfeldern 
dargestellt. Aus dem Vergleich dieser Bedarfskennfelder mit dem Lieferkennfeld einer An-
triebsmaschine ergeben sich vielfältige Anforderungen an die Kennungswandler. 
Fahrzeuggetriebe sind Ausprägungen solcher Kennungswandler mit verschiedenen Einzel-
komponenten für Teilfunktionen, wie z. B. Anfahren mit und ohne Drehmomentwandlung, 
Wählen und Einlegen einer Getriebestufe, Gangwechsel mit oder ohne Zugkraftunterbre-
chung, Drehmomentverteilung zwischen mehreren Antrieben und Abtrieben, regeneratives 
Bremsen und Boosten über mindestens eine über das Getriebe mit dem Antriebsstrang ver-
bundene E-Maschine. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, aus den Anforderungen an den Antriebsstrang Anforderungen an das Getriebe als 
wesentlichen Knoten für alle Energieströme im Fahrzeug abzuleiten. Sie kennen die Spezi-
fikationen aller Teilkomponenten und sind befähigt, selbstständig Fahrzeuggetriebesys-
teme und -strukturen zu entwerfen und zu bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Fahrzeuggetriebe  (2 LVS) 
• Ü: Fahrzeuggetriebe  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Mathematik und Physik, Konstruktionslehre/Maschinenelemente, Werk-
stofftechnik, Technische Mechanik und Fahrzeugantriebsstrang 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung einer Aufgabenstellung im Umfang von 10 AS und Verteidigung der Er-

gebnisse 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Fahrzeuggetriebe (Prüfungsnummer: 32215) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fahrzeugtechnik 

Modulnummer 4.3.9 

Modulname Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme I 

Modulverantwortlich Professur Alternative Fahrzeugantriebe  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Einführung in die Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie 

(Energieproblematik, Historie, Typen und Einsatzbereiche, Wasserstoffeigenschaften) 
• Wasserstofftechnologie  

(Erzeugung, Speicherung, Energetische Gesamtbetrachtung) 
• Physikalisch-chemische Grundlagen der Brennstoffzellen  

(chemische Reaktionen, Thermodynamik) 
• Brennstoffzellensysteme  

(Aufbau, Modulkomponenten, Wirkungsgrade) 
 
Qualifikationsziele: Entwickeln eines Grundverständnisses für die elektrochemischen Sys-
teme in Brennstoffzellen (ablaufende Hauptreaktionen, Brennstoffzellen-Typen, Kennlinien 
etc.); Aneignen von Kenntnissen der Brennstoffzellen-Systemtechnik und der Fahrzeugin-
tegration; Erlangen eines Überblicks über den aktuellen Stand der Technik und der Fähig-
keit zur realistischen Einschätzung der Bedeutung von Brennstoffzellen und Wasserstoff 
in deren Einsatzbereichen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme I  (2 LVS) 
• Ü: Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme I  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen Mathematik, Physik und Thermodynamik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Brennstoffzellen und Brennstoffzellensysteme I 

(Prüfungsnummer: 33702) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fertigungsmesstechnik 

Modulnummer 4.4.1 

Modulname Optische Technologien in der Fertigungsmesstechnik 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul bietet einen Überblick über berührungslose, optische Messverfahren, 
welche in der industriellen Praxis der geometrischen Messtechnik zum Einsatz kommen. 
Dabei werden Funktionsweisen, Potentiale in der Anwendung sowie Auswahlkriterien er-
läutert und konventionellen, zumeist taktilen Verfahren gegenüber gestellt. In einer se-
mesterbegleitenden Praktikumsreihe erhalten die Studenten die Möglichkeit, moderne, 
optische Messgeräte eingehend kennen zu lernen und Messungen durchzuführen. Hierbei 
stehen besonders die Schwerpunkte Einflussgrößen, Reproduzierbarkeit und Vergleich-
barkeit im Fokus der Betrachtungen. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über ein weitgreifendes, praxisorientiertes Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten, Po-
tentiale und Grenzen optischer Technologien. Die Studenten besitzen zudem Kenntnisse 
zur messtechnischen Umsetzung verschiedener Messaufgaben und sind in der Lage, ein-
fache Messungen durchzuführen und Messverfahren auszuwählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Optische Technologien in der Fertigungsmesstechnik (1 LVS) 
• P: Optische Technologien in der Fertigungsmesstechnik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Fertigungsmesstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Optische Technologien in der Fertigungsmesstech-

nik 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu den Optischen Technologien in der Fertigungs-

messtechnik (Prüfungsnummer: 31716) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fertigungsmesstechnik 

Modulnummer 4.4.2 

Modulname Messsystem- und Datenanalyse in der geometrischen Messtechnik 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Qualität von Messdaten ist ein entscheidendes Kriterium beim Nachweis der 
Konformität mit den geometrischen Spezifikationen. Um diese sicher zu stellen, ist nicht 
nur die Analyse der Messdaten bezüglich des Informationsgehaltes und der damit verbun-
denen Aussagekraft bezogen auf Produkt- und Prozessbewertungen, sondern auch die 
Prüfung und Befähigung von Messsystemen, unter Berücksichtigung relevanter Einfluss-
größen auf die Messunsicherheit, entsprechend den Vorgehensweisen nach GUM, von Nö-
ten. Dafür notwendige und standardisierte Werkzeuge und Richtlinien werden vorgestellt 
und deren Anwendung anhand von Fallbeispielen verdeutlicht. Neben Standards des ISO 
GPS-Systems zur Annahme- und Bestätigungsprüfung sowie Bewertung von speziellen 
Messgeräten bilden speziell die Richtlinien der Verbände VDI und VDA die Basis der ver-
mittelten Lehrinhalte. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind vertraut mit den Richtlinien und Standards zur Prü-
fung und Kalibrierung von Maß-, Form- und Lage sowie Oberflächenmessgeräten. Sie sind 
in der Lage, Messdaten hinsichtlich der Messgerätefähigkeit statistisch zu bewerten, und 
kennen Verfahren zur Bewertung und Berechnung von Messunsicherheiten (GUM, VCMM). 
Das Wissen bezüglich der Zusammenhänge zwischen Spezifikation, Verifikation, Messun-
sicherheit und Konformitätsnachweis ergänzt die erlangten analytischen und methodi-
schen Kenntnisse. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Messsystem- und Datenanalyse in der geometrischen Messtechnik (3 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Messtechnik oder Fertigungsmesstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Messsystem- und Datenanalyse in der geometrischen Mess-

technik (Prüfungsnummer: 31718) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 

Modulnummer 4.4.3, 4.6.2 

Modulname Prozessorientiertes Qualitätsmanagement 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Steigerung von Prozessqualität und Produktivität im Unternehmen durch stän-
dige Verbesserung der Prozesse ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Aus diesem 
Grund müssen Prozesse effektiv, effizient, steuerbar und anpassungsfähig sein. 
Nach einer Einführung zum prozessorientierten Qualitätsmanagement werden in Gruppen-
arbeit Prozesse entlang des Produktlebenszyklus identifiziert, analysiert, beschrieben und 
bewertet. Zudem erfolgt die Darstellung von Prozessen rechnergestützt. Zur Unterstützung 
der Gruppenarbeit werden Kenntnisse zur Moderation, Teamarbeit, Qualitätszirkel und Kre-
ativitätstechniken vermittelt.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, Prozesse (Kern-, Führungs- und Unterstützungsprozesse) entlang des Produktle-
benszyklus zu erkennen, diese zu beschreiben und zu bewerten. Durch dieses erlangte um-
fassende Prozessverständnis ist es den Studenten möglich, sich schnell in betriebliche 
Vorgehensweisen und Abläufe einzuarbeiten. Neben inhaltlichen Qualifikationen erlangen 
die Studenten soziale Kompetenzen durch die Erarbeitung und Präsentation der Sachver-
halte in Gruppen sowie methodische Fähigkeiten bei der softwaregestützten Prozessdar-
stellung. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Prozessorientiertes Qualitätsmanagement (1 LVS) 
• Ü: Prozessorientiertes Qualitätsmanagement (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Qualitäts- und Umweltmanagement sowie allgemeine Grundkenntnisse zum 
Produktlebenszyklus  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• 30-minütige Präsentation einer Gruppenarbeit im Rahmen der Übung für die Prüfungs-

leistung Exposé zu einem Fallbeispiel   

Modulprüfung 
 
 

Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• Exposé (schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 10 AS) zu einem Fallbeispiel (Prü-

fungsnummer: 31715)  
• 90-minütige Klausur zu Prozessorientiertes Qualitätsmanagement bestehend aus 

zwei Teilen, welche semesterbegleitend angeboten werden (Prüfungsnummer: 31705) 
Die Studienleistungen werden jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung min-
destens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten 
 
 

In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
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• Exposé zu einem Fallbeispiel, Gewichtung 1  
• Klausur zu Prozessorientiertes Qualitätsmanagement bestehend aus zwei Teilen, wel-

che semesterbegleitend angeboten werden, Gewichtung 4 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fertigungsmesstechnik 

Modulnummer 4.4.4 

Modulname Strategien der Fertigungsmesstechnik 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden vertiefende Kenntnisse zur Prüfung mit 3D-Koordinatenmessge-
räten und Formmessgeräten sowie zur dreidimensionalen Messung und Auswertung von 
Oberflächenrauheiten vermittelt. Kriterien für die Auswahl der Prüfmittel und -strategien 
sowie Rahmen- und Auswerteparameter ergänzen zusätzlich die Methoden der Prüfpla-
nung. Ein semesterbegleitendes, praxisorientiertes Projekt zur Prüfplanerstellung ergänzt 
die Seminarinhalte. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studenten 
über ein weitgreifendes Verständnis für die Auswahl und den Einsatz von Messgeräten der 
Fertigungsmesstechnik. Sie sind in der Lage, Fertigungseinrichtungen auf der Basis geo-
metrischer Eigenschaften zu bewerten und Konformitätsnachweise an Bauteilen auf 
Grundlage anwendungs- und funktionsorientierter Produktspezifikationen durchzuführen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Strategien der Fertigungsmesstechnik (3 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Fertigungsmesstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreicher Abschluss des semesterbegleitenden Projektes (Projektarbeit über ma-

ximal 15 Seiten, ohne Note) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Strategien der Fertigungsmesstechnik (Prüfungs-

nummer: 31710) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fertigungsmesstechnik 

Modulnummer 4.4.5 

Modulname Tolerierung von Geometrieabweichungen II 

Modulverantwortlich Professur Fertigungsmesstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Geometrische Produktspezifikationen sind die Basis für die Entwicklung von Pro-
dukten, Simulationsanalysen, die Fertigung, Messung und mehr. Im Modul werden die be-
stehenden Fähigkeiten zu den grundlegenden Regeln des in internationalen Normen be-
schriebenen Konzeptes der Geometrischen Produktspezifikation (GPS) erweitert. Es wer-
den Zusatzsymbole und Erweiterungsregeln zur vollständigen und eindeutigen Beschrei-
bung geometrischer Eigenschaften vorgestellt. Sowohl die Anwendung und Berechnung 
der Maximum-Material-Bedingungen als auch die Auswahl von Rauheitsparametern wer-
den vertieft. Darüber hinaus dient die Darstellung alternativer Konzepte, z. B. der amerika-
nischen AMSE Y14.5, zum Ausbau des Wissens. Eine Projektaufgabe zur eigenständigen 
Erarbeitung und anschließenden Präsentation sowie Diskussion in der Gruppe ergänzen 
die Ausbildung, um das GPS-System anwenden und selbstständig komplexe Spezifikati-
onsaufgaben lösen zu können.  
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind ein vertieftes Verständnis und ein 
sicherer Umgang bei der Anwendung des GPS-Systems zur geometrischen Spezifikation 
vorhanden. Theoretisches und praktisches Wissen zur funktions-, prozess- und prüfge-
rechten Geometriebeschreibung ist aufgebaut. Die Studenten sind in der Lage, komplexe 
Baugruppen und Einzelteile selbstständig zu tolerieren.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Tolerierung von Geometrieabweichungen II (3 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Tolerierung von Geometrieabweichungen 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich absolvierte Projektaufgabe (15-minütige Präsentation der Ergebnisse im 

Rahmen des Seminars, ohne Note)   

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Tolerierung von Geometrieabweichungen II (Prü-

fungsnummer: 31703) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Fertigungsmesstechnik 

Modulnummer 4.4.6 

Modulname Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen der Fördertechnik 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Technische Textilien und textile Maschinenelemente bergen hinsichtlich Leicht-
bau großes Potential und tragen damit einen wesentlichen Teil zum Ressourcen schonen-
den Umgang mit Rohstoffen bei. Insbesondere mit einfacher Handhabung, Montage und 
Demontage können textile Maschinenelemente einen großen Beitrag zur Kosteneinspa-
rung bei Entwicklung und Fertigung technischer Anlagen leisten. Für die Erweiterung ihres 
Anwendungsfeldes wird eine lückenlose Evaluierung wichtiger Eigenschaften wie Ver-
schleißverhalten und maximal ertragbare Belastung gefordert, die durch umfangreiche 
Versuche Stück für Stück evaluiert werden müssen. Bei wissenschaftlichen Untersuchun-
gen stellen Feldversuche einen kosten- sowie zeitintensiven wissenschaftlichen Aufwand 
dar und haben nach grundlegenden theoretischen Betrachtungen eine hohe Priorität bei 
der Ermittlung der Einsatzgrenzen solcher textilen Strukturen und Maschinenelemente. 
Unter Beachtung der Kriterien des Leichtbaus werden den Studenten folgende Teilgebiete 
nähergebracht: 
• Kenngrößen von textilen Fasern und Maschinenelemente  
• Mess- und Gerätetechnik, Überwachung 
• Vorschriften, Normen, Stand der Technik 
• Auswertung bzw. Evaluierung 
 
Qualifikationsziele: Durch den Erwerb umfangreicher Kenntnisse zu den verschiedensten 
hochfesten Faserstoffen und -gruppen sowie deren mechanischen Eigenschaften werden 
Grundlagen für das Herausfinden neuer Einsatzfelder innerhalb des klassischen Maschi-
nenbaus gelegt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum.  
• V: Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen der Fördertechnik

 (2 LVS) 
• P: Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen der Fördertechnik

 (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen: 
• Belegarbeit zu Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen der För-

dertechnik (Umfang ca. 10 Seiten; Bearbeitungszeit 6 Wochen) (Prüfungsnummer: 
31918) 

• 90-minütige Klausur zu Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen 
der Fördertechnik (Prüfungsnummer: 31919) 
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Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Belegarbeit zu Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen der För-

dertechnik, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 
• Klausur zu Prüfung von textilbasierten hochfesten Maschinenelementen der Förder-

technik, Gewichtung 9 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.2 (553110) 

Modulname Rechnernetze 

Modulverantwortlich Professur Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Der Einsatz moderner Informationstechnologie und global vernetzter Rechnersys-
teme hat sich in ungeahnter Weise auf nahezu alle Bereiche des alltäglichen Lebens aus-
geweitet. Das Modul vermittelt die zugrunde liegenden Konzepte und Prinzipien der Tele-
matik sowie die Grundlagen für den Aufbau von Rechnernetzen. 
Es werden folgende Themen behandelt: 
• Modelle für Kommunikation, Dienste und Protokolle 
• ISO/OSI-Referenzmodell und Internet-Modell 
• Technologien zum Netzzugang 
• Vermittlung und Transport von Daten 
• Internet-Protokolle (Internet Protocol Stack), z.B. TCP, UDP, IP 
• Kopplung von Rechnernetzen, z.B. Router, Gateway 
• Sicherheitsaspekte 
• Verteilte Systeme und Anwendungen, z.B. FTP, Mail, Web 
 
Qualifikationsziele: Ausprägung eines fundierten Verständnisses telematischer Methoden, 
Modelle, Prinzipien und Werkzeuge sowie Kenntnisse wesentlicher Netztechnologien und 
ihrer Funktionsprinzipien 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Rechnernetze (2 LVS) 
• Ü: Rechnernetze (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Rechnernetze (Prüfungsnummer: 55311) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.3 (511050) 

Modulname Grundlagen der Informatik II 

Modulverantwortlich Dekan der Fakultät für Informatik  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Dynamische Datenstrukturen und darauf basierende Algorithmen (lineare Listen, 

Ringlisten) 
• Einführung in die Objektorientierte Programmierung 
• Textsuchalgorithmen 
• Programmierung von Mensch-Maschine-Schnittstellen 

 
Qualifikationsziele: 
• Erwerb von fundierten Kenntnissen und Fähigkeiten zu den genannten inhaltlichen 

Schwerpunkten als tragfähige Basis für die Formulierung und Lösung von Aufgaben 
in der Technik, die mit Methoden der Informatik effektiv lösbar sind 

• die Fähigkeit, einfache Algorithmen zu entwerfen und in einer modernen Program-
miersprache umzusetzen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Informatik II  (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Informatik II  (1 LVS) 
• P: Grundlagen der Informatik II  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Modul 1.21 (511010) Grundlagen der Informatik I 

Verwendbarkeit des Moduls Dieses Modul ist verwendbar für: 

• den Masterstudiengang Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler 
• alle Bachelor- und Diplomstudiengänge der Fakultät für Maschinenbau 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Informatik II (Prüfungsnummer: 51105) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.4 (571250) 

Modulname Virtuelle Realität 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Eine Einführung in die VR-Technik mit Darstellung zentraler Anwendungen. Nach-
dem die VR-spezifischen Sicht- und Interaktionsgeräte und ihre Wirkprinzipien vorgestellt 
wurden, stehen die VR-typischen Interaktionstechniken zur Diskussion, welche zum Navi-
gieren in VR-Welten, zur Interaktion mit VR-Objekten sowie für ein kooperatives Arbeiten 
in Virtuellen Umgebungen zum Einsatz kommen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden As-
pekte der Modellierung Virtueller Welten, ihre Bestandteile, Struktur und Schnittstellen, be-
vor die prinzipielle Arbeitsweise und Systemstruktur typischer VR-Systeme sowie die Ver-
wendung spezieller VR-Basissoftware für die Systementwicklung betrachtet werden. 

 
Qualifikationsziele: Grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Virtuellen Realität 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Virtuelle Realität  (2 LVS) 
• Ü: Virtuelle Realität  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Modul 4.5.3 (511050) Grundlagen der Informatik II. Insbesondere: 
• Basiswissen objektorientierter Programmierung, 
• Grundkenntnisse der Programmiersprache C++ 
• Grundkenntnisse des OpenGL – API 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis von 4 - 12 Übungsaufgaben zu Virtuelle Realität.  

Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Aufgaben richtig ge-
löst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Virtuelle Realität (Prüfungsnummer: 57125) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.5 (571210) 

Modulname Solid Modeling 

Modulverantwortlich Professur Graphische Datenverarbeitung und Visualisierung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Moderne CAD-Systeme verwenden einen volumenorientierten Modellierungsan-
satz, der als solid modeling (Körpermodellierung) bezeichnet wird. Gegenüber einem flä-
chenorientierten Ansatz erlaubt das vollständige Erfassen der 3 D-Geometrie eines Objek-
tes die Durchführung von Konsistenzprüfungen des Modells. In der Vorlesung werden die 
Grundlagen des Körper-Modellierens sowie die wichtigsten Modellierungsansätze CSG, B-
rep und Zellzerlegung behandelt. 

 
Qualifikationsziele: Grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Modellierung volumetri-
scher Objekte 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Solid Modeling (2 LVS) 
• Ü: Solid Modeling (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Modul 4.5.3 (511050) Grundlagen der Informatik II. Insbesondere: 
• Basiswissen objektorientierter Programmierung, 
• Grundkenntnisse der Programmiersprache C++ 
• Grundkenntnisse des OpenGL – API 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis von 4 - 12 Übungsaufgaben zu Solid Modeling.  

Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Aufgaben richtig ge-
löst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Solid Modeling (Prüfungsnummer: 57121) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.6 

Modulname Einführung in die Künstliche Intelligenz 

Modulverantwortlich Professur Künstliche Intelligenz 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Einführung in das Gebiet der Künstlichen Intelligenz unter Bearbeitung grundle-
gender Themen, wie z.B.: 
• Agenten und Problemformulierung 
• Problemlösen durch Suchen 
• Constraintprobleme 
• Optimierung 
• Neuronale Netze 
• Statistik und Schätzer 
• Wahrscheinlichkeitstheorie 
• Informationstheorie 
• Entscheidungsbäume 
• Reinforcement Lernen 
• Bayes Netze 

 
Qualifikationsziele: Der Student erhält Einblick in das Gebiet der Künstlichen Intelligenz. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) 
• Ü: Einführung in die Künstliche Intelligenz (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Einführung in die Künstliche Intelligenz (Prüfungsnummer: 

57303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.7 

Modulname Produktionsplanung und -steuerung 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Ziele und Aufgaben der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) 
• Datengrundlagen für die PPS (Produktstruktur, Prozesse, Ressourcen) 
• Unternehmenstypologie und Gestaltung der PPS 
• Produktionsprogrammplanung 
• Bedarfsermittlung, Bestandsplanung und -steuerung 
• Termin- und Kapazitätsplanung 
• Auftragsfreigabe und -überwachung 
• Produktionskennlinien 
• Spezielle Methoden und Strategien 
• Aufbau und Einführung von PPS-Systemen 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten befä-
higt, die wesentlichen Zusammenhänge der Produktionsplanung und -steuerung sowie der 
Auftragsabwicklung in Industrieunternehmen zu verstehen, die entsprechenden Prozesse 
zu gestalten sowie die jeweils relevanten methodischen Grundlagen zweckorientiert anzu-
wenden. Die Studierenden sind nach erfolgreichem Abschluss des Moduls weiterhin in der 
Lage, moderne Strategien der Planung und Steuerung zu bewerten, notwendige Vorausset-
zungen für deren Anwendbarkeit zu bestimmen und sie auf ausgewählte Situationen im 
betrieblichen Umfeld anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Produktionsplanung und -steuerung  (2 LVS) 
• Ü: Produktionsplanung und -steuerung  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen Technische Betriebsführung 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Testat zum Rechnerpraktikum im Umfang von ca. 5 AS in der Übung 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Produktionsplanung und -steuerung (Prüfungsnummer: 

31513) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.8 

Modulname Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung beinhaltet die systemati-
sche Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten auf dem Gebiet der technologischen 
Projektierung von Produktionsstätten. Neben der Projektierung der erforderlichen Ausrüs-
tungen für den Hauptprozess wird auch die Planung der Anlagen für die peripheren Pro-
zesse und ihre Integration zum Gesamtsystem gelehrt. Das vermittelte Methodenwissen 
wird durch praktische Übungsbeispiele gefestigt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studenten Kennt-
nisse über die Projektierung von Fabriken erlangt. Damit sind sie in der Lage, die Ausrüs-
tung von Produktionsstätten zur Herstellung von materiellen Gütern zu planen und ihre 
Anordnung zu gestalten und dabei insbesondere die Planungsschritte Produktionspro-
grammaufbereitung, Funktionsbestimmung, Dimensionierung, Strukturierung und Gestal-
tung von komplexen Produktionssystemen auf der Basis der Flusssystemtheorie durchzu-
führen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung (2 LVS) 
• Ü: Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Werkstätten- und Produktionssystemprojektierung (Prü-

fungsnummer: 31504) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.10 

Modulname Grundlagen der Produktionsinformatik 

Modulverantwortlich Professur Virtuelle Fertigungstechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: In diesem Modul werden die Technologien und Systeme zur Realisierung produkti-
onstechnischer Aufgaben behandelt. Die zugrunde liegenden Methoden und die integrative 
Nutzung hierfür zur Verfügung stehender IT-Systeme zur Information und Kommunikation, 
zur Auslegung und Entwicklung von Produkten und Prozessen, zur Simulation, zur Produk-
tionsplanung und -organisation sowie zum Produktdatenmanagement werden vermittelt. 
Der Lehrstoff wird durch Übungen vertieft. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erwerben das notwendige Grundlagenwissen und erwei-
tertes Know-how zur Anwendung von IT-Werkzeugen zur rechnergestützten Produktent-
wicklung und -herstellung. Dabei werden sie im Umgang mit solchen Systemen anhand aus-
gewählter Beispiele aus der Produktionstechnik ausgebildet und können einfache Aufga-
benstellungen selbständig unter Einsatz entsprechender Softwarewerkzeuge bearbeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen der Produktionsinformatik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Produktionsinformatik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Produktionsinformatik (Prüfungsnummer: 

31101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.11 (563030) 

Modulname Datenbanken Grundlagen 

Modulverantwortlich Professur Datenverwaltungssysteme 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Datenmodelle; Operationen; SQL; Datenmodellierung; Physische Datenorganisa-
tion; Datenverwaltung; Transaktionsmanager 
 
Qualifikationsziele: Kenntnisse wesentlicher Architektur- und Funktionsprinzipien von Da-
tenbanksystemen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Datenbanken Grundlagen (2 LVS) 
• Ü: Datenbanken Grundlagen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Nachweis von 4 - 12 Übungsaufgaben zu Datenbanken Grundlagen.  

Der Nachweis ist erbracht, wenn mindestens 50 % der gestellten Aufgaben richtig ge-
löst worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Datenbanken Grundlagen (Prüfungsnummer: 56303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Digitale Produktion und Informatik 

Modulnummer 4.5.12 

Modulname Virtual Reality-Modellierung 

Modulverantwortlich Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: „Von der Idee zur Virtual Reality-Visualisierung“. Im Fokus des Moduls steht die 
Erzeugung von echtzeitfähigen 3D-Szenen für Produktdesign und Marketing mit multime-
dialer 3D-Modelliersoftware. Der Workflow zur Erstellung von komplexen 3D-Szenen wird 
erläutert und an einer schrittweisen, praktischen Aufgabenstellung nachvollzogen.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage,  
• Geometrische polygonale 3D-Modelle mit multimedialer 3D-Software (3D-Studio Max) 

zu erzeugen, 
• Oberflächen mit Materialien, Shadern und Texturen zu gestalten, 
• Texturen mittels Bildbearbeitung zu erzeugen, 
• Beleuchtungsmodelle, Kameraperspektiven und Animationen zu erstellen, 
• Bildsequenzen zur Videoproduktion zu rendern, 
• Szenen für die Echtzeitanzeige in Virtual Reality-Umgebungen (Unity) zu exportieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar und Praktikum.  
• S: Virtual Reality-Modellierung     (1 LVS) 
• P: Virtual Reality-Modellierung     (1 LVS)  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Inhalte folgender Lehrveranstaltung werden für die Teilnahme empfohlen: Virtual und 
Augmented Reality im Maschinenbau 

Verwendbarkeit des Moduls ---   

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige Präsentation der im Praktikum erstellten Virtual Reality-Modellierung 

(Prüfungsnummer: 33627) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS.   

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 

Modulnummer 4.6.1 

Modulname Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Europäische Arbeitsschutzgesetzgebung hat für alle EU-Mitgliedsstaaten ver-
bindliche Regelungen zur arbeitssicherheitsgerechten Gestaltung von Produkten, Prozes-
sen und Verfahren erlassen. Das bedeutet, dass jeder Ingenieur, gleich ob Konstrukteur, 
Planer oder Arbeitsvorbereiter, in seiner arbeitsvertraglich fixierten Garantenstellung auch 
über Spezialkenntnisse zum Arbeits- und Gesundheitsschutz verfügen muss. Leitgedanke 
des Lehrmoduls ist die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft. 
• Geschichte des Arbeitsschutzes, Entstehung des Arbeitsschutz-Systems 
• Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zum Schutz des arbeitenden Menschen 
• Gesetzliche Grundlagen im nationalen Rechtssystem 
• Duales Arbeitsschutzsystem in Deutschland 
• Gefährdungsfaktoren und Arbeitsschutzmaßnahmen im Unternehmen 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über Kenntnisse zu den gesetzlichen Grundla-
gen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes und sind befähigt, Gefährdungen 
an Arbeitsplätzen in Unternehmen zu ermitteln. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Arbeits- und Gesundheitsschutz (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Arbeits- und Gesundheitsschutz (Prüfungsnummer: 31205) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 

Modulnummer 4.6.3 

Modulname Erfolgsfaktor Mensch 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: 
• Problemlösungsmethoden, Kreativitätstechniken  
• Kommunikationstechniken  
• Work Life Balance, Zeitmanagement 
• Veränderungsmanagement 
• Arbeitsphysiologie, Berufskrankheiten 
 
Qualifikationsziele: In der Veranstaltung Erfolgsfaktor Mensch liegt der Schwerpunkt auf dem 
Erwerb von Selbst-, Sozial- sowie Methodenkompetenz. Zudem werden Kenntnisse zur Phy-
siologie des menschlichen Körpers und zu ausgewählten berufsbedingten Erkrankungen er-
langt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Erfolgsfaktor Mensch (1 LVS) 
• Ü: Erfolgsfaktor Mensch (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Erfolgsfaktor Mensch (Prüfungsnummer: 31203) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 

Modulnummer 4.6.4 

Modulname Gestaltung der Arbeitsumwelt 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Lehrmodul werden Kenntnisse zu physikalischen Grundlagen, Wirkungen, Be-
rechnung und Messung der klassischen Arbeitsumweltfaktoren vermittelt. Die Bewertung 
und Gestaltung bzw. Bekämpfung der für den Menschen schädigenden Arbeitsumgebung 
wird in praktischen Übungen unter Laborbedingungen durchgeführt. Im Mittelpunkt der 
Lehrveranstaltungen des Moduls steht die Analyse und Gestaltung folgender Arbeitsum-
weltfaktoren: 
• Lärm am Arbeitsplatz (Schallausbreitung, Überlagerung von Schall, Frequenzanalyse, 

Schalldämmung) 
• Mechanische Schwingungen am Arbeitsplatz (Hand-Arm-Schwingungen, Ganzkörper-

schwingungen) 
• Gefahrstoffe (Luftverunreinigungen am Arbeitsplatz) 
• Klima am Arbeitsplatz (Klimafaktoren, Klimasummenmaße) 
• Industrielle Beleuchtung (Planung nach Wirkungsgradmethode) 
• Farbgestaltung im Büro und in Produktionsstätten 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlangen vertiefende Kenntnisse über Gefährdungen aus 
der Arbeitsumgebung und sind in der Lage, Arbeitsumweltfaktoren zu bewerten und ausge-
wählte Messverfahren anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Gestaltung der Arbeitsumwelt (2 LVS) 
• Ü: Gestaltung der Arbeitsumwelt (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Testat ohne Note (Lösen von Aufgabenkomplexen im Umfang von 15 AS) zur Übung  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Gestaltung der Arbeitsumwelt (Prüfungsnummer: 31208) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 

Modulnummer 4.6.5 

Modulname Methoden zur Arbeitsgestaltung 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die systematische Gestaltung von Arbeitstätigkeiten, Arbeitsplätzen und komple-
xen Arbeitsabläufen birgt erhebliche Potenziale für die Verbesserung der Produktivität und 
die Erhaltung und Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. In die-
sem Kontext vermittelt das Modul insbesondere methodisches Wissen zu folgenden The-
men: 
• Organisatorische Arbeitsgestaltung und ausgewählte Methoden der Arbeitsanalyse 

und Zeitwirtschaft 
• Bewegungsökonomische Arbeitsgestaltung 
• Physiologische Arbeitsbewertung und -gestaltung, digitale Menschmodelle 
• Psychologische Arbeitsbewertung und Gestaltung 
• Arbeitszeitgestaltung 
• Arbeitsbewertung und Entgeltfindung 
• Arbeitsprozessgestaltung und Personalbemessung 
• Flexibilisierung der Arbeitswelt 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen ausgewählte Methoden zur Arbeitsgestaltung 
und können diese auszugsweise anwenden. Die Studenten sind in der Lage, arbeitsgestal-
terische Fragen sowohl aus Produktivitätssicht als auch aus Sicht einer menschgerechten 
Arbeit einzuordnen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Methoden zur Arbeitsgestaltung (2 LVS) 
• Ü: Methoden zur Arbeitsgestaltung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Methoden zur Arbeitsgestaltung (Prüfungsnummer: 31204) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 

Modulnummer 4.6.6 

Modulname Arbeitsanalyse und Zeitwirtschaft 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die industrielle Produktion hängt maßgeblich von der zeitlichen Beherrschung und 
weiteren zeitlichen Verbesserung der Produktionsabläufe ab. Dazu sind systematische 
Analysen der Arbeitsverrichtungen und eine zeitsparende Gestaltung der Abläufe 
ausschlaggebend. Die Lehrveranstaltung vermittelt dazu folgende Inhalte: 
• Grundlagen des Arbeitsstudiums, Ablaufarten und Zeitarten 
• Analytisch-empirische und analytisch-rechnerische Methoden zur Ermittlung von Ist- 

und Sollzeiten im Unternehmen 
• Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Zeitstudien nach REFA 
• Anwendung von Systemen vorbestimmter Zeiten (MTM) zur rationellen Gestaltung 

von Arbeitsmethoden und zeitlichen Bewertung von manuellen Bewegungsabläufen 
• Bewegungsökonomische Arbeitsgestaltung und Cardboard Engineering 
• Arbeitsbewertung, anforderungs- und leistungsabhängige Entgeltgestaltung 
• Zeitwirtschaftliche Aspekte der Arbeitssystemgestaltung, Personalbemessung 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verstehen die Bedeutung von Ablaufzeiten für 
verschiedene betriebliche Anwendungszwecke. Sie kennen maßgebliche 
Arbeitsanalyseverfahren und Gestaltungsansätze für manuelle Arbeitsabläufe und sind 
vorbereitet, diese Analyseverfahren und Gestaltungsansätze in der Praxis anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Arbeitsanalyse und Zeitwirtschaft (1 LVS) 
• Ü: Arbeitsanalyse und Zeitwirtschaft (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Arbeitsanalyse und Zeitwirtschaft (Prüfungsnummer: 31206) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Arbeitsgestaltung und Produktionsmanagement 

Modulnummer 4.6.7 

Modulname Anwendung von Qualitätstechniken 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Fabriksystembetrieb 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Unternehmen stehen vor der Herausforderung beständig konforme Produkte und 
Dienstleistungen in kürzeren Produktlebenszyklen bei steigenden Anforderungen seitens 
der Kunden, Gesetze oder anderer interessierter Parteien zu liefern. Bei der Bewältigung 
dieser Herausforderung stehen den Unternehmen vielfältige Qualitätstechniken zur Verfü-
gung. 
Nach einer Einführung in die Terminologie sowie die Grundlagen der Anwendung von Qua-
litätstechniken werden in der Vorlesung eine Vielzahl von Qualitätstechniken, wie die ele-
mentaren Qualitäts-(Q7) und Managementwerkzeuge (M7), die Statistische Versuchspla-
nung (DoE) und Prozessregelung (SPC), die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA), Poka Yoke, Kanban, Kaizen, Quality Function Deployment (QFD) etc. behandelt 
und einzelne Techniken in den Übungen praktisch angewandt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, Qualitätstechniken gezielt auszuwäh-
len und anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Anwendung von Qualitätstechniken (1 LVS) 
• Ü: Anwendung von Qualitätstechniken (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Anwendung von Qualitätstechniken (Prüfungs-

nummer: 31708) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 

Modulnummer 4.7.1 

Modulname Mathematisches Softwarepraktikum 

Modulverantwortlich Leiter des Mathematischen Rechenzentrums 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul ermöglicht den Erwerb und die Anwendung von Programmierkenntnis-
sen und informatischen Techniken, die in der Mathematik und insbesondere der Numerik 
von Bedeutung sind. Die Vermittlung der Inhalte erfolgt abhängig vom Angebot in Form 
eines intensiven Programmierkurses oder eines begleiteten Softwarepraktikums. 
 
Angebot 1: Mathematischer Programmierkurs 
Das Angebot dient dem Kennenlernen von Softwarepaketen zur programmtechnischen 
Umsetzung mathematischer Probleme, vor allem mit Matlab/Octave, Maple etc. 
 
Ausgewählte Themen der Lehrveranstaltung umfassen: 
• Grundlagen der Programmierung 
• Datenstrukturen, Basisalgorithmen, FILE-IO 
• Grundlagen der Visualisierung 2D 
• Grundlagen der Visualisierung 3D 
• Mathematische Grundalgorithmen und ihre Umsetzung 
• ausgewählte mathematische Probleme und ihre Umsetzung (in z.B. Matlab), wie Bild-

verarbeitung, Differentialgleichungen, Fouriertransformation und Anwendungen 
Die Ausgestaltung der Themen wird entsprechend der Zielgruppe und an deren Vorkennt-
nissen ausgerichtet. Die Anwendungsbeispiele werden gemeinsam in der Lehrveranstal-
tung entwickelt. 
 
Angebot 2: Softwarepraktikum Numerik 
Die Auswahl und qualifizierte Bedienung moderner numerischer Software gehört zur Kern-
kompetenz eines angewandten Mathematikers. 
 
Ausgewählte Themen der Lehrveranstaltung umfassen: 
• Einführung in numerische Programmpakete 
• Umgang mit Software-Dokumentation 
• Kennenlernen moderner Konzepte des wissenschaftlichen Rechnens 
• Ergebnisverifikation und Fehlersuche 
Im Rahmen dieses Praktikums werden ausgewählte Programmpakete vorgestellt (z.B. ein 
Finite-Elemente-Paket zur Lösung partieller Differentialgleichungen) und deren Funktio-
nalität an Beispielen praktisch erprobt. In der Veranstaltung werden die benötigten Grund-
lagen vermittelt und Impulse zur eigenständigen Umsetzung von Beispielen gegeben. Au-
ßerdem werden die unter Betreuung ausgefertigten Hausaufgaben gemeinsam ausgewer-
tet. 
 
Qualifikationsziele: Spezialsoftware ist ein wichtiges Werkzeug zur numerischen Lösung 
verschiedenster mathematischer Problemstellungen. Im Kurs soll neben programmier-
technischen Grundlagen sowohl auf die numerische Umsetzung von mathematischen 
Problemstellungen als auch software-spezifische Besonderheiten bei dieser Umsetzung 
eingegangen werden. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung.  
Aus folgenden Lehrveranstaltungen ist eine auszuwählen: 
Angebot 1: 
• Ü: Mathematischer Programmierkurs (2 LVS) 
Angebot 2: 
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• Ü: Softwarepraktikum Numerik (2 LVS) 
Die Veranstaltung kann jeweils als Blockkurs durchgeführt werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
bei Wahl von Angebot 1: 
• Anrechenbare Studienleistung: 90-minütige Klausur zu Mathematischer Program-

mierkurs (Prüfungsnummer: 20094) 
bei Wahl von Angebot 2: 
• Anrechenbare Studienleistung: Projektarbeit (Ausarbeitung im Umfang von etwa 10 

Seiten) zu Softwarepraktikum Numerik (Prüfungsnummer: 20095) 
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindes-
tens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird mindestens einmal in jedem zweiten Studienjahr im Sommersemester an-
geboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 

Modulnummer 4.7.2 

Modulname Numerik partieller Differentialgleichungen 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Rand- und Anfangswertaufgaben bei partiellen Differentialgleichungen 
• Finite-Differenzen-Methode bzw. Finite-Volumen Methode 
• Projektionsverfahren (u.a. Ritz- und Galerkin-Verfahren) 
• Methode der finiten Elemente 
• Approximations-, Stabilitäts- und Konvergenzaussagen 
• Fehlerabschätzungen 
• Anwendung auf Rand- und Anfangswertaufgaben 
• Algorithmen und Realisierung von Diskretisierungsmethoden 
 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls ist die Einführung in das Gebiet der numerischen Me-
thoden für Partielle Differentialgleichungen, wobei gleichzeitig auch ein Überblick vermit-
telt wird. Dabei wird eine Reihe von Grundbegriffen vermittelt, die dem Konzept der Finiti-
sierung zugrunde liegen. Die Studenten erwerben neben diesem Wissen die Kompetenz, 
grundlegende Typen skalarer Partieller Differenzialgleichungen mittels Finitisierungsver-
fahren konstruktiv diskretisieren zu können, auch den Fehler der Methoden und die Eigen-
schaften der Diskretisierungsschemata beurteilen zu können. Durch die vermittelten 
Grundlagen werden sowohl fachliche Voraussetzungen für weiterführende Module als 
auch die Fähigkeit unterstützt, allgemeinere Aufgabenstellungen mittels geeigneter Fach-
literatur zu erschließen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Numerik partieller Differentialgleichungen (4 LVS) 
• Ü: Numerik partieller Differentialgleichungen (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache angeboten werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Numerik partieller Differentialgleichungen (Prü-

fungsnummer: 20042) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird mindestens einmal in jedem zweiten Studienjahr im Sommersemester an-
geboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 

Modulnummer 4.7.3 

Modulname Polymermaterialien für Maschinenbau 

Modulverantwortlich Professur Polymerchemie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt vertiefende Kenntnisse zu Synthese, Struktur- und Stoffei-
genschaften verschiedener makromolekularer Materialien. Inhalte sind diverse Synthese-
methoden, die im Vordergrund von technischen Thermoplasten und High Performance 
Materials stehen. Ergänzt werden diese Inhalte durch Polyolefine, Elastomere, polymer-
analoge Reaktionen und Polymercharakterisierung. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlernen die Anwendung von unterschiedlichen Synthe-
sevarianten und -verfahren der Makromolekularen Chemie zur Herstellung von Polymeren 
mit definierten Eigenschaften für besondere Anwendungen. Ziel ist, Kunststoffe und poly-
mere Werkstoffe für angepasste Lösungen zu konzipieren und Wege zu deren experimen-
teller Realisierung und Analytik zu entwerfen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar.   
• V: Polymermaterialien (2 LVS) 
• S: Polymermaterialien (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

Kenntnisse der Grundlagen der Makromolekularen Chemie und der Organischen Chemie 
werden vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Polymermaterialien (Prüfungsnummer: 14109) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 

Modulnummer 4.7.4 

Modulname Statistik 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Beschreibende Statistik, Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsgrö-
ßen, schließende Statistik, Parameterschätzung, Prüfen statistischer Hypothesen, Signifi-
kanztests, Korrelation und Regression sowie ausgewählte statistische Verfahren 
 
Qualifikationsziele: Erwerb von grundlegenden Kenntnissen zur Anwendung, Interpretation 
und Aussagekraft statistischer Untersuchungen und Analysen für wirtschaftswissenschaftli-
che Probleme. Qualifikationsziel des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei 
der eigenständigen Anwendung mathematischer Konzepte und Lösungsmethoden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum im Gesamtumfang von 8 LVS / 
180 AS (90 Kontaktstunden und 90 Stunden Selbststudium).    
• V: Statistik (4 LVS) 
• Ü: Statistik (2 LVS) 
• P: Statistik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Ab-
legung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Bearbeitung von insgesamt 5 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Statistik und zur 

Übung Statistik, die bis auf einen einzeln bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, 
dass mindestens 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Statistik (Prüfungsnummer: 22401) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 

Modulnummer 4.7.5 

Modulname Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Anfangswertaufgaben: Stabilitätsbegriffe, Einschrittverfahren (insbesondere implizite 

und linear-implizite Runge-Kutta-Methoden, Schrittweitensteuerung), Extrapolationsme-
thoden, Mehrschrittverfahren 

• Randwertaufgaben: Schießverfahren, Differenzenverfahren, Kollokationsmethoden 
 
Qualifikationsziele: Ziel ist die Vertiefung der Methoden für die numerische Lösung von An-
fangswertaufgaben und die Erlernung der grundlegenden Methoden für Randwertaufgaben, 
jeweils für gewöhnliche Differentialgleichungen. Dabei werden neben der Herleitung von Al-
gorithmen insbesondere die Konsistenz, Konvergenz und Stabilität der Verfahren untersucht, 
um zu einer anwendungsorientierten Bewertung der unterschiedlichen Ansätze zu befähigen. 
Daneben wird die Umsetzung der erlernten Algorithmen in Computerprogramme erlernt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (3 LVS) 
• Ü: Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (Prü-

fungsnummer: 20041) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 6 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird mindestens einmal in jedem zweiten Studienjahr im Wintersemester angebo-
ten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 180 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

  

Amtliche Bekanntmachungen 
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nr. 24/2018 vom 14. Juni 2018 

1753



Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 

Modulnummer 4.7.6 

Modulname Grundlagen der Makromolekularen Chemie für die Nebenfachausbildung 

Modulverantwortlich Professur Polymerchemie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Wichtige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen nieder- und hochmolekularen Ver-

bindungen unter Berücksichtigung von Konstitution, Konfiguration und Konformation von 
Makromolekülen 

• Strukturen und Bezeichnungen der wichtigsten Elastomere, Thermoplaste und Duroplaste 
• Wichtige Begriffe und Methoden zur Charakterisierung von Makromolekülen: Molmassen-

verteilung, Gewichtsmittel, Zahlenmittel, Molmassenbestimmung, Polymerisationsgrad, 
Glasübergangspunkt, Schmelzpunkt, Elastizität 

• Synthese von Polymeren, kinetische und thermodynamische Grundlagen der Stufenpoly-
merisation und Kettenpolymerisation 

• Technische Polymerisationsverfahren: Lösungspolymerisation, Emulsionspolymerisation, 
Fällungspolymerisation, Dispersionspolymerisation 

• Chemie der wichtigsten radikalischen, ionischen und übergangsmetallkomplexinitiierten 
Polymerisationen 

• Copolymerisation, Typen von Copolymeren, Copolymerisationsdiagramm und Copolymeri-
sationsparameter 

• Polymeranaloge Reaktionen zur Funktionalisierung von Polymeren, native Polymere, 
Pfropfreaktionen an Polymeren, Polymermischungen 

 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlangen Kenntnisse über die wichtigsten Kunststoffe und 
ihre Bedeutung im weiten Feld von Wissenschaft und Technik. Sie werden in die Lage versetzt, 
komplexe Polymerisationsprozesse zu verstehen, Polymersynthesen zu konzipieren sowie de-
ren Struktur aufzuklären. Neue polymere Verbindungen können in bestehenden Klassifikationen 
eingeordnet werden. Ein breiter Überblick über die wichtigsten Teilgebiete der Polymercharak-
terisierung wie Molekulargewichtsbestimmung, thermische Eigenschaften und Morphologie 
wird erlernt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar.   
• V: Grundlagen der Makromolekularen Chemie (2 LVS) 
• S: Grundlagen der Makromolekularen Chemie (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Grundlegende Kenntnisse der Allgemeinen und Organischen Chemie werden vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Makromolekularen Chemie (Prüfungsnummer: 

14701) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Ergänzungsrichtung Mathematische und Naturwissenschaftliche Ergänzungen 

Modulnummer 4.7.7 

Modulname Prozesse und Produkte der chemischen Industrie 

Modulverantwortlich Professur Chemische Technologie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul vermittelt ein Verständnis chemischer, technischer, ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Aspekte in der chemischen Industrie und verfolgt Produktions-
linien vom Rohstoff zum Produkt. Im Rahmen der Vorlesung wird der Schwerpunkt auf die 
Rohstoffbasis der chemischen Industrie sowie die Grundchemikalien gelegt. Im Rahmen 
eines Seminars stellen Studenten ausgewählte Anwendungen und Endprodukte vor, deren 
Vorprodukte von der chemischen Industrie aus Grundchemikalien hergestellt werden. Bei-
spiele hierfür sind z.B. Superabsorber (Baby-Windel), Autolack, Kautschuk (Autoreifen) o-
der Flüssigkristalle. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlernen betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und 
anwendungstechnische Aspekte der chemischen Industrie. Innovatives und kreatives 
Denken wird gefördert und gibt den Studenten die Möglichkeit, sich aktiv in den späteren 
Betriebsablauf und die Entwicklung neuer Produkte einzubringen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar.   
• V: Prozesse und Produkte der chemischen Industrie (2 LVS) 
• S: Prozesse und Produkte der chemischen Industrie (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar):  
• 15-minütige Präsentation eines Literaturpapers im Seminar 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Prozesse und Produkte der chemischen Industrie (Prüfungs-

nummer: 14808) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.1 

Modulname Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure 

Modulverantwortlich Professur BWL III – Unternehmensrechnung und Controlling / 
Professur BWL – Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeit 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre (BWL); Überblick über die Entwicklung 
der BWL, deren Konzepte und Methoden mit verschiedenen Betrachtungsweisen (Betrieb, 
Umwelt, Betriebsstrukturen, Kulturen, Prozesse, Management und Führung von Betrieben, 
Nachhaltige Entwicklung etc.) 
 
Qualifikationsziele: Kenntnisse zu zentralen betriebswirtschaftlichen Kategorien, theoreti-
schen Konzepten und Methoden in wichtigen Grundbereichen der BWL und hinsichtlich ei-
ner nachhaltigen Entwicklung 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure (2 LVS) 
• Ü: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsingenieure (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten)  

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Einführung in die Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsinge-

nieure (Prüfungsnummer: 60011) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.2 

Modulname Ringvorlesung Maschinenbau in der regionalen Industrie 

Modulverantwortlich Studiendekan Maschinenbau der Fakultät für Maschinenbau 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Studenten erhalten Kenntnisse zur lösungsorientierten Arbeitsweise und zu 
dem Tätigkeitsfeld eines Maschinenbauingenieurs. Sie lernen Unternehmen der Region 
kennen und werden auf die nach dem Studium zu erwartenden Aufgaben im Bereich des 
Maschinenbaus vorbereitet. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, anwendungsbezogene ingenieurwissenschaftliche Probleme aus dem Bereich des 
Maschinenbaus zu erkennen und unternehmensspezifisch aufzubereiten. Die Erarbeitung 
technischer Lösungen steht dabei im Mittelpunkt. Sie haben ein breites Spektrum an Tätig-
keitsfeldern des Maschinenbauingenieurs kennengelernt. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Exkursion. 
• V: Ringvorlesung Maschinenbau in der regionalen Industrie (2 LVS) 
• E: Ringvorlesung Maschinenbau in der regionalen Industrie (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Ringvorlesung Maschinenbau in der regionalen Industrie (Prü-

fungsnummer: 31113) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.3 

Modulname Arbeitswissenschaft 

Modulverantwortlich Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Arbeitswissenschaft verfolgt die gleichberechtigten Ziele, die Effektivität und 
Effizienz von menschlicher Arbeit bzw. von Mensch-Technik-Interaktionen zu erhöhen und 
Arbeitsbedingungen bzw. Technik an die physiologischen, psychologischen und sozialen 
Voraussetzungen des Menschen anzupassen. Das Modul stellt grundlegende arbeitswis-
senschaftliche Beschreibungs- und Erklärungsansätze sowie arbeitsanalytische und -ge-
stalterische Prinzipien, Methoden und Instrumente vor. Diese kommen in vielen ingenieur-
technisch geprägten Berufsfeldern zum Einsatz und werden mit den fortschreitenden tech-
nologischen und organisatorischen Innovationen beständig neu- und weiterentwickelt. 
Themenschwerpunkte des Moduls sind: 
• Grundlagen zur menschlichen Arbeit und zur Mensch-Technik-Interaktion  
• Belastungs-/Beanspruchungskonzept, Grundlagen der Arbeitsphysiologie und -psycho-

logie  
• Beispielhafte Gestaltungsfelder der Arbeitsorganisation 
• Grundlagen zur Arbeitssicherheit und zur gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung 
• Beispielhafte Gestaltungsfelder in der Arbeitsumwelt 
• Grundlagen der Anthropometrie  
• Grundlagen der Systemergonomie 
• Arbeitswissenschaftliche Aspekte der Wissensarbeit 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten erlangen arbeitswissenschaftliches Grundlagen- und Ori-
entierungswissen für vielfältige ingenieurtechnisch geprägte Berufe. Sie können ausge-
wählte arbeitswissenschaftliche Methoden und Instrumente anwenden und sind in der 
Lage, vertiefende Lehrangebote zur Arbeitswissenschaft einzuschätzen und auszuwählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Arbeitswissenschaft    (2 LVS) 
• Ü: Arbeitswissenschaft   (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Arbeitswissenschaft (Prüfungsnummer: 31201) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.4 

Modulname Recht und Technik 

Modulverantwortlich Professur Privatrecht und Recht des geistigen Eigentums (Jura II) 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Technik-/Technologierecht 
• Aufzeigen der Schnittstellen von Recht und Technik 
• Produktverantwortung/-haftung (zivil- und strafrechtliche Grundlagen – auch rechts-

vergleichend) 
• Normung, Zertifizierung und Akkreditierung – europäische und nationale Marktüber-

wachung 
• Aktuelle Themen mit technikrechtlichem Bezug (je nach Teilnehmerkreis), z. B. 

Cloud-Computing, E-Commerce, Elektromobilität 
 
Qualifikationsziele: Im Rahmen der bewusst interdisziplinär angelegten Veranstaltung sol-
len die Schnittstellen zwischen Rechtswissenschaft und Technik/Technologie beleuchtet 
werden. Ein hoher Praxisbezug sichert dabei auch dem Nichtjuristen den Zugang zu den 
rechtswissenschaftlichen Inhalten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Recht und Technik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Recht und Technik (Prüfungsnummer: 64206) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.5 

Modulname Geschichte des Maschinenbaus 

Modulverantwortlich Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Vorlesung Geschichte des Maschinenbaus gibt einen Überblick über die Tech-
nikentwicklung im Allgemeinen und die Entwicklung des Maschinenbaus im Besonderen 
von den Anfängen bis zur heutigen Zeit. Beginnend mit der Wandlung des Technikbegriffs 
von der Antike bis heute, wird der Schwerpunkt in der Lehrveranstaltung vor allem auf die 
Zeit ab der Industriellen Revolution gelegt. Im Fokus stehen hierbei vor allem die Themen 
Textilmaschinenbau, Verkehrstechnik und Luftfahrttechnik. Zudem werden die Zentren der 
technisch-industriellen Entwicklung vor und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie ausge-
wählte Unternehmensbeispiele näher betrachtet. 
 
Qualifikationsziele: Im Modul erwerben die Studenten Kenntnisse über die Entwicklung des 
Maschinenbaus bis heute.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Exkursion. 
• V: Geschichte des Maschinenbaus                                      (2 LVS) 
• E: Geschichte des Maschinenbaus                                      (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Geschichte des Maschinenbaus (Prüfungsnummer: 31112) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.6 

Modulname Zeitmanagement 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Studien- und Berufserfolg ist insbesondere von erfolgreichem Zeitmanagement ab-
hängig. Das Modul behandelt das Setzen von kurz- und langfristigen Zielen, Techniken der 
Planung und Möglichkeiten der Stressbewältigung. Theoretische Inhalte werden durch prak-
tische Übungen ergänzt. 

Qualifikationsziele: Die Studenten erlernen die Grundlagen effektiver und selbst gesteuerter 
Arbeit. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Zeitmanagement (1 LVS) 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst einen 2-tägigen Blocktermin. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist in allen Studiengängen einsetzbar. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Zeitmanagement (Prüfungsnummer: 82429)

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.7 

Modulname Gesprächsführung 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden Grundlagen der Kommunikation sowie Basisfertigkeiten der Ge-
sprächsführung vermittelt. Rollenspiele zielen darauf ab, die zuvor erlernten Techniken und 
ihre Wirkung zu erproben. Die Vermittlung der Inhalte umfasst Theorievermittlung, Diskussi-
onen, Einzel- und Gruppenarbeit, Rollenspiele und Übungen mit (z. T. Video-)Feedback. 
 
Qualifikationsziele: Den Studenten sollen grundlegende Kompetenzen vermittelt werden, um 
sich selbst und die eigene Arbeit angemessen zu präsentieren und zielführend zu argumen-
tieren. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Gesprächsführung (1 LVS) 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst einen 2-tägigen Blocktermin.  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist in Bachelor- und Masterstudiengängen einsetzbar. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zum Inhalt des Moduls (Prüfungsnummer: 82402) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.8 

Modulname Präsentationstechniken 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Präsentation eigener Arbeiten und der eigenen Person sind wichtige Elemente 
des Berufsalltages. Im Modul werden Selbstdarstellungstechniken und ihre Wirkung vermit-
telt. Die Übungen zielen darauf ab, einen zur eigenen Persönlichkeit passenden individuellen 
Präsentationsstil zu finden. Die Vermittlung der Inhalte umfasst Theorievermittlung, Diskus-
sionen, Einzel- und Gruppenarbeit, Rollenspiele und Übungen mit (z. T. Video-)Feedback. 
 
Qualifikationsziele: Den Studenten sollen grundlegende Kompetenzen vermittelt werden, um 
sich selbst und die eigene Arbeit angemessen zu präsentieren und zielführend zu argumen-
tieren. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Präsentationstechniken (1 LVS) 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst eine Startveranstaltung und 
einen 2-tägigen Blocktermin. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist in Bachelor- und Masterstudiengängen einsetzbar. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 60-minütige Klausur zum Inhalt des Moduls (Prüfungsnummer: 82403) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 2 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 60 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.9 

Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation V (Niveau C1) 

Modulverantwortlich Fachgruppenleiter Englisch des Zentrums für Fremdsprachen 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Vermittlung erweiterter Kenntnisse und Fertigkeiten in der wissenschaftlich-fach-
sprachlichen Anwendung der englischen Sprache mit Fokus auf den linguistisch-stilisti-
schen Anforderungen einer fachsprachlichen Arbeitsumgebung;    
Die Ausbildung orientiert sich an der Sprachkompetenzstufe C1 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und beinhaltet eine fachsprachliche Kom-
ponente. 
 
Qualifikationsziele: Professionalisierung im Umgang mit Englisch als Wissenschaftsspra-
che; Training und Erweiterung der kommunikativen und interaktiven Fertigkeiten; Sicher-
heit bei Präsentationen unter Einhaltung formaler Kriterien; Erreichen einer stilistischen 
Variationsbreite im mündlichen und schriftlichen Ausdruck; 
Der Abschluss des Moduls entspricht der Sprachkompetenzstufe C1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) mit fachsprachlicher Orientierung. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 
• Ü: Kurs 4 Scientific Writing and Speaking  (4 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

• Abschluss des Moduls Englisch in Studien- und Fachkommunikation II (Niveau B2)  
        oder Einstufungstest (Qualifizierungsempfehlung) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• wissenschaftliche Arbeit (Umfang: 1000-1500 Wörter, Bearbeitungsaufwand: 60 AS) 

in Kurs 4 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung:  
• 30-minütige mündliche Gruppenprüfung zu Kurs 4 (Prüfungsnummer: 91219) 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung mindestens „aus-
reichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 120 AS (60 Kontakt-
stunden und 60 Stunden Selbststudium). 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.10 

Modulname Recht des geistigen Eigentums 

Modulverantwortlich Professur Privatrecht und Recht des geistigen Eigentums (Jura II) 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Das Modul Recht des geistigen Eigentums befasst sich mit den Charakteristika der 
Immaterialgüter im Unterschied zum materiellen Eigentum. Es werden die verschiedenen 
Immaterialgüter und deren Schutzmöglichkeit (Urheberrecht und gewerbliche Schutz-
rechte: u.a. Patent, Designschutz/Geschmacksmuster, Marke) ausführlich dargestellt, 
ebenso deren Schutzbereiche, die Rechtsfolgen im Verletzungsfall sowie die Erschöpfung 
von Immaterialgüterrechten. Auf europäische und internationale Bezüge (u.a. Territorial-
prinzip, internationale Verträge) wird an den relevanten Stellen eingegangen - ebenso auf 
Aspekte des IP-Managements. 
 
Qualifikationsziele: Erwerb, Anwendung und Vertiefung von grundlegenden Kenntnissen im 
Bereich des geistigen Eigentums, wodurch ein Beitrag zur Qualifizierung der Absolventen 
für strategische Positionen in Bereichen der Wirtschaft erreicht werden soll 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Recht des geistigen Eigentums (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Recht des geistigen Eigentums (Prüfungsnummer: 64209) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.11 

Modulname Grundlagen des Marketing 

Modulverantwortlich Professur BWL II – Marketing und Handelsbetriebslehre 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Ziele und Aufgaben des Marketing im 21. Jahrhundert 
• Der Kunde als zentrales Erkenntnisobjekt des Marketing – Verhaltenswissenschaftli-

che Grundlagen 
• Marketingziele und Marketingstrategien 
• Marke 
• Marketinginstrumente (Produkt, Preis, Distribution, Integrierter Instrumenteneinsatz) 
• Messung des Marketingerfolgs 
 
Qualifikationsziele: 
• Verständnis für den Marketinggedanken und die im Unternehmen im Zusammenhang 

stehenden Fragen 
• Beherrschen des einschlägigen Fachvokabulars 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Grundlagen des Marketing (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen des Marketing (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Grundlagen des Marketing (Prüfungsnummer: 61303) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.12 

Modulname Grundlagen des Personalmanagements und der Personalführung 

Modulverantwortlich Professur BWL VI – Personalwesen und Führungslehre 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Historische Entwicklung der Disziplin und deren aktuelle Herausforderungen 
• Akteure und Handlungsfelder des Personalmanagements 
• verhaltenswissenschaftliche Grundlagen und Instrumente der Personalführung 
• Träger und Adressaten der Personalarbeit sowie Akteure im System industrieller Be-

ziehungen 
 
Qualifikationsziele: 
• Grundlegendes Verständnis für Inhalte und Problemstellungen des Personalmanage-

ments und der Personalführung 
• Reflexion und kritische Würdigung theoretisch-konzeptioneller Ansätze aus dem Be-

reich der Verhaltenswissenschaften, des Strategischen Managements und der Perso-
nalführung 

• Entwicklung von Handlungsfähigkeit für die praktische Personalarbeit und Personal-
führung 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Grundlagen des Personalmanagements und der Personalführung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Grundlagen des Personalmanagements und der 

Personalführung (Prüfungsnummer: 61703) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.13 

Modulname Einführung in das Innovations- und Technologiemanagement 

Modulverantwortlich Professur BWL – Innovationsforschung und Technologiemanagement 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: 
• Betrachtung primär technologisch geprägter Innovationsprozesse in verschiede-

nen Anwendungsfeldern und Kontexten von der Ideenentstehung bis zur Marktein-
führung bzw. -verwendung 

• Darstellung theoretischer Modelle, konzeptioneller Managementprozesse und             
-methoden sowie der Ergebnisse empirischer Forschung 

• Vorlesungen zu theoretischen Grundlagen sowie Gastvorträge zu spezifischen The-
men sowie der Praxis des Innovations- und Technologiemanagements 

 
Qualifikationsziele:  
• Kenntnis, kritische Reflexion und Anwendung der theoretischen Grundlagen, Me-

thoden und empirischen Befunde des Fachs 
• Vertrautheit mit den aktuellen Erkenntnissen, Themen und Trends der Forschung 
• Fähigkeit zur selbstständigen Analyse und erfolgreichen Gestaltung von Manage-

mentprozessen, -problemen und Methoden im Bereich des Innovations- und Tech-
nologiemanagements 

• Vorbereitung auf die Aufgaben sowie Fähigkeit zur Übernahme verschiedener Rol-
len im Bereich des Innovations- und Technologiemanagements 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 
• V: Einführung in das Innovations- und Technologiemanagement (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Einführung in das Innovations- und Technologiemanage-

ment (Prüfungsnummer: 62004) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.14 

Modulname Businessplanung und Management von Gründungen 

Modulverantwortlich Professur BWL II – Marketing und Handelsbetriebslehre 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Studenten setzen sich mit allen Aspekten der Selbständigkeit und der Grün-
dung eines Unternehmens auseinander. Dazu zählen u.a. Ideenfindung und -bewertung, die 
Erstellung eines Businessplans, die Finanzierung einer Gründung und das Management 
von Start-Ups und KMUs. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sollen durch die Vermittlung grundlegender Kenntnisse 
des Gründungsmanagements die Fähigkeit erhalten, sich individuell mit unternehmeri-
schem Denken und Handeln auseinander setzen zu können. Weiterhin sollen sie durch die 
Vermittlung eines Einblicks in den Lebens- und Tätigkeitsbereich von GründerInnen für die 
Perspektive Selbständigkeit sensibilisiert und vorbereitet werden und fähig sein, für eine 
eigenständige Geschäftsidee selbständig einen Businessplan aufzustellen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Businessplanung und Management von Gründungen (2 LVS) 
• Ü: Businessplanung und Management von Gründungen (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen und Selbständigkeit, Gründungsaffinität 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche 
Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wiederholbar): 
• Erstellung eines Businessplans (ca. 25-30 Seiten, semesterbegleitend) in Kleingrup-

pen (2-5 Studenten) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Businessplanung und Management von Gründungen (Prü-

fungsnummer: 61302) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.15 

Modulname Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeitsmanagement 

Modulverantwortlich Professur BWL – Betriebliche Umweltökonomie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• essentielle Begrifflichkeiten des Nachhaltigkeitsmanagements sowie konzeptionelle 

und strategische Grundlagen einer nachhaltigen Unternehmensführung 
• Beiträge der primären Akteure im Feld der Nachhaltigkeit 
• ganzheitliche Betrachtungen, z.B. Wertschöpfungsketten und Lebenszyklusansätze 
• Instrumente einer betrieblichen Umweltökonomie und nachhaltigen Unternehmensfüh-

rung in verschiedenen unternehmerischen Funktionsbereichen 
 
Qualifikationsziele: 
• Wissen: verschiedene Funktionsbereiche und ihre Nachhaltigkeitsausrichtungen 
• Verstehen: Akteure, Probleme, Zusammenhänge im Nachhaltigkeitsmanagement 
• Anwenden: Nachhaltigkeitsinstrumente in verschiedenen Kontexten 
• Analysieren: systemische Prozesse und ganzheitliche Wertschöpfungsketten 
• Beurteilen: Anwendungskontexte und Bedingungen von Instrumenten & Strategien 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeitsmanagement  (2 LVS) 
• Ü: Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeitsmanagement  (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

--- 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für alle Studiengänge mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung geeig-
net. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Betriebliche Umweltökonomie und Nachhaltigkeitsmanage-

ment (Prüfungsnummer: 62102) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.16 

Modulname Investitionsrechnung 

Modulverantwortlich Professur BWL III – Unternehmensrechnung und Controlling 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Inhalte des Moduls sind Investitionen als Gegenstand der Unternehmensführung, 
Modelle zur Vorteilhaftigkeitsbeurteilung, Modelle für Vorteilhaftigkeitsentscheidungen 
bei mehreren Zielgrößen, Modelle für Nutzungsdauer-, Ersatzzeitpunkt- und Investitions-
zeitpunktentscheidungen, Modelle für Programmentscheidungen bei Sicherheit sowie Mo-
delle für Einzelentscheidungen bei Unsicherheit. 
 
Qualifikationsziele: 
• Kenntnisse der Wesensmerkmale und Erscheinungsformen von Investitionen 
• Kenntnisse von Modellen zur Vorteilhaftigkeitsbeurteilung bei einer oder mehreren 

Zielgrößen, für Nutzungsdauer-, Ersatzzeitpunkt- und Investitionszeitpunktentschei-
dungen, für Programmentscheidungen bei Sicherheit sowie für Einzelentscheidun-
gen bei Unsicherheit 

• Kenntnisse der Anwendungsbereiche und -grenzen der Methoden und Verfahren 
• Fähigkeit, die Methoden und Verfahren auf realitätsnahe Problemstellungen anwen-

den zu können 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Investitionsrechnung (2 LVS) 
• Ü: Investitionsrechnung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Investitionsrechnung (Prüfungsnummer: 61404) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Maschinenbau 

Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.17 

Modulname Interne Unternehmensrechnung 

Modulverantwortlich Professur BWL III – Unternehmensrechnung und Controlling 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Inhalte der Veranstaltung Interne Unternehmensrechnung sind Systeme und 
Methoden der Kostenrechnung sowie Verfahren der Internen Unternehmensrechnung 
für langfristige Entscheidungsprobleme. 
 
Qualifikationsziele: 
• Kenntnisse ausgewählter Systeme und Methoden der Kostenrechnung sowie von 

Verfahren der langfristigen Unternehmensrechnung 
• Kenntnisse der Anwendungsbereiche und -grenzen der Methoden und Verfahren 
• Fähigkeit, die Methoden und Verfahren auf realitätsnahe Problemstellungen an-

wenden zu können 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Interne Unternehmensrechnung (1 LVS)  
• Ü: Interne Unternehmensrechnung (1 LVS)  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Interne Unternehmensrechnung (Prüfungsnummer: 61403) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte und Soft Skills 

Modulnummer 5.18 

Modulname Nachhaltigkeitsmanagement von Innovationen 

Modulverantwortlich Professur BWL – Betriebliche Umweltökonomie 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte:  
• Vorstellung und Diskussion verschiedener Innovationsarten und -prozesse 
• Besonderheiten von Nachhaltigkeitsinnovationen sowie Innovationsstrategien und 

-modelle zur Generierung von Nachhaltigkeitsinnovationen 
• Erfassen von Nachhaltigkeitseffekten in Innovationsprozessen 
• Analyse von Bewertungstools und systemischer Prozessgestaltung 
• Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess von Nachhaltigkeits-

innovationen 
 
Qualifikationsziele: 
• Wissen: verschiedene Nachhaltigkeitsinnovationen, Rebounds und Paradoxien 
• Verstehen: Akteure, Probleme, Zusammenhänge von Nachhaltigkeitsinnovationen 
• Anwenden: Nachhaltigkeitsstrategien und -instrumente in verschiedenen Kontex-

ten 
• Analysieren: Nachhaltigkeitseffekte und ganzheitliche Wertschöpfungsstrukturen 
• Beurteilen: Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren von Nachhaltigkeitsinnovatio-

nen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Nachhaltigkeitsmanagement von Innovationen (2 LVS)  
• Ü: Nachhaltigkeitsmanagement von Innovationen (1 LVS)  

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

--- 
 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für alle Studiengänge mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung ge-
eignet. 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Nachhaltigkeitsmanagement von Innovationen (Prüfungs-

nummer: 62101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 3 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 90 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Modul Studienarbeit 

Modulnummer 6 

Modulname Studienarbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan Maschinenbau der Fakultät für Maschinenbau 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Rahmen dieses Modules wird die Studienarbeit erstellt und in einem Kollo-
quium präsentiert und verteidigt. Das Thema der Arbeit soll in einem inhaltlichen Zu-
sammenhang mit den im Diplomstudiengang Maschinenbau angebotenen Modulen ste-
hen. Die Lösungswege sind mit dem wissenschaftlichen Betreuer abzustimmen. Die Stu-
dienarbeit wird in der Regel an einer Professur der Fakultät für Maschinenbau bearbei-
tet. 
 
Qualifikationsziele: Der Student ist befähigt, eine wissenschaftlich-technische Aufga-
benstellung aus dem Aufgabenbereich Maschinenbau mit Hilfe wissenschaftlicher Me-
thoden vertieft zu bearbeiten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Kolloquium. 
• K: Kolloquium (1 LVS)  
Das Modul ist nach einer Einweisung in die Aufgaben- und Zielstellung des Themas 
durch selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu bearbeiten. Zur Unterstützung sind 
Konsultationen beim Betreuer der Studienarbeit wahrzunehmen. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• Studienarbeit (Umfang ca. 30 Seiten, Bearbeitungszeit: 15 Wochen) (Prüfungsnum-

mer: 8210) 
• 45-minütige mündliche Prüfung (Vortrag und Kolloquium zu den Ergebnissen der 

Studienarbeit) (Prüfungsnummer: 8220) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Studienarbeit, Gewichtung 7 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung, Gewichtung 3 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Modul Fachpraktikum 

Modulnummer 7 

Modulname Fachpraktikum 

Modulverantwortlich Studiendekan Maschinenbau der Fakultät für Maschinenbau 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Im Modul werden maschinenbautypische Aufgabenstellungen in einem realen 
beruflichen Kontext bearbeitet. Das Praktikum sollte bevorzugt in Betrieben des Maschi-
nenbaus stattfinden, es kann bei maschinenbautypischen Aufgabenstellungen ggf. 
auch in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die aber in der Regel außerhalb 
von Einrichtungen des Hochschulwesens liegen sollten, absolviert werden.  
 
Qualifikationsziele: Ziel des Moduls ist der Erwerb berufsrelevanter Fähigkeiten bzw. die 
Anwendung und Erweiterung wissenschaftlicher Fachkenntnisse in der Praxis zur Lö-
sung betriebsrelevanter Aufgaben. Dadurch erhalten die Studenten gleichzeitig einen 
tieferen Einblick in die Betriebsstrukturen und Abläufe. Diese Ausbildungsphase dient 
darüber hinaus der Weiterorientierung im Diplomstudiengang hinsichtlich der Vertie-
fung der Studienrichtung sowie der Wahl der Ergänzungsrichtung. Durch die schriftliche 
Darstellung der durchgeführten Aufgaben, der erzielten Ergebnisse und der gewonnenen 
Erfahrungen in einem Bericht vertiefen die Studenten zudem ihre methodischen Fähig-
keiten zum Verfassen wissenschaftlicher Texte. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Praktikum. 
• P: Praktikum (20 Wochen)  
Das Praktikum und der anzufertigende Bericht sind inhaltlich vor Beginn des Praktikums 
mit dem betreuenden Hochschullehrer abzustimmen. Zur Unterstützung können Kon-
sultationen beim verantwortlichen Hochschullehrer der TU Chemnitz wahrgenommen 
werden. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kenntnisse 
und Fähigkeiten) 

keine 
 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die Vergabe 
von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung und die erfolg-
reiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• Basismodule 1.1 bis 1.23 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Praktikumsbericht (Umfang ca. 40 Seiten, Bearbeitungszeit: 23 Wochen) (Prü-

fungsnummer: 9130) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 26 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 780 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Modul Projektarbeit 

Modulnummer 8 

Modulname Projektarbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan Maschinenbau der Fakultät für Maschinenbau 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Projektarbeit hat die weitestgehend selbstständige und systematische Bear-
beitung einer praktischen Aufgabenstellung aus dem Bereich des Maschinenbaus unter 
Anwendung des bisher erworbenen Wissens zum Gegenstand. Die Projektarbeit findet in 
der Regel an der Universität statt. Hierzu werden von den Professuren der Fakultät für Ma-
schinenbau entsprechende Aufgabenstellungen angeboten und wissenschaftlich betreut. 
Den Studenten wird die Möglichkeit eingeräumt, eigene Themenvorschläge einzubringen.  
Die Bearbeitung, Dokumentation und abschließende Präsentation sowie Verteidigung der 
Ergebnisse erfolgt nach den wissenschaftlichen Standards des jeweiligen Fachgebiets.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• theoretisches Wissen auf eine konkrete praktische Problemstellung anzuwenden bzw. 

sich dafür benötigtes neues Wissen und Methoden anzueignen, 
• weitestgehend selbständig und systematisch innerhalb eines vorgegebenen Zeitrah-

mens eine Aufgabenstellung zu lösen, 
• die Vorgehensweise und die Ergebnisse ihrer Arbeit nach wissenschaftlichen Stan-

dards zu dokumentieren sowie präzise und verständlich zu präsentieren.  

Lehrformen Das Modul ist nach einer Einweisung in die Aufgaben- und Zielstellung des Themas durch 
selbstständige wissenschaftliche Arbeit zu bearbeiten. Zur Unterstützung sind Konsultati-
onen beim Betreuer der Projektarbeit wahrzunehmen. 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen für die Anmeldung der Projektarbeit sind: 
• Modul 6 Studienarbeit 
• Modul 7 Fachpraktikum 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen:  
• Projektarbeit (Umfang ca. 50 Seiten, Bearbeitungszeit: 23 Wochen) (Prüfungsnum-

mer: 8110) 
• 45-minütige mündliche Prüfung (Kolloquium zur Projektarbeit) (Prüfungsnummer: 

8120) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 10 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Projektarbeit, Gewichtung 7 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung (Kolloquium zur Projektarbeit), Gewichtung 3 – Bestehen erforder-

lich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 300 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.  

Amtliche Bekanntmachungen 
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Modul Diplom-Arbeit 

Modulnummer 9 

Modulname Diplom-Arbeit  

Modulverantwortlich Studiendekan Maschinenbau der Fakultät für Maschinenbau  

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Mit der Diplomarbeit sollen die Studenten das angeeignete Wissen bei der Bear-
beitung von einer dem Zeitrahmen angepassten wissenschaftlichen Aufgabenstellung an-
wenden und dadurch ihre Forschungskompetenz unter Beweis stellen. Die Diplomarbeit 
kann sowohl an der Universität als auch in der Industrie durchgeführt werden. Letzteres ist 
jedoch nur möglich, wenn im Vorfeld die Zusage der Betreuung durch einen Hochschulleh-
rer der Fakultät für Maschinenbau eingeholt wurde. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die Studenten nach-
gewiesen, dass sie in der Lage sind,  
• selbständig das im Studiengang erworbene theoretische und anwendungsorientierte 

Fachwissen auf eine komplexere Aufgabenstellung aus dem Bereich des Maschinen-
baus anzuwenden bzw. sich selbständig dafür benötigtes neues Wissen und Können 
anzueignen, 

• geeignete Forschungsmethoden auszuwählen und diese Auswahl zu begründen, 
• eigene Forschungsergebnisse zu erläutern und kritisch zu interpretieren, 
• die Vorgehensweise und die Ergebnisse ihrer Forschung angemessen und nach wis-

senschaftlichen Standards zu dokumentieren und zu präsentieren. 

Lehrformen --- 

Voraussetzungen für die Teil-
nahme (empfohlene Kennt-
nisse und Fähigkeiten) 

Die Ausgabe der Aufgabenstellung und damit die Bearbeitung beginnen erst, nachdem min-
destens 250 Leistungspunkte im Diplomstudiengang Maschinenbau erbracht wurden. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungsleistungen und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-
tungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die Ausgabe der Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist: 
• 250 Leistungspunkte (einschließlich Modul 8 Projektarbeit) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende Prü-
fungsleistungen zu erbringen:  
• Diplomarbeit (Umfang ca. 80 Seiten, Bearbeitungszeit: 23 Wochen) (Prüfungsnum-

mer: 9110) 
• 45-minütige mündliche Prüfung (Kolloquium zur Diplomarbeit) (Prüfungsnummer:  

9120) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prü-
fungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Diplomarbeit, Gewichtung 7 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung (Kolloquium zur Diplomarbeit), Gewichtung 3 – Bestehen erforder-

lich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 900 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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